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Einleitung 

Am 22. März 2021 hat das IQTIG den Vorbericht zum „Qualitätssicherungsverfahren zur ambu-
lanten psychotherapeutischen Versorgung gesetzlich Krankenversicherter“ vorgelegt. Im An-
schluss daran erfolgte das sechswöchige Beteiligungsverfahren. Die Frist für die Einreichung der 
Stellungnahmen endete am 2. Mai 2021. Es gingen 19 Stellungnahmen von verschiedenen Insti-
tutionen, Fachgesellschaften und Berufsverbänden sowie den Trägerorganisationen des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA) ein. Zudem hatte das IQTIG den Mitgliedern des bera-
tenden Expertengremiums die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. Von den Expertinnen 
und Experten wurden 8 Stellungnahmen übermittelt.  

Das IQTIG bedankt sich ausdrücklich bei allen Stellungnehmenden für ihre differenzierten und 
zum Großteil positiven Rückmeldungen sowie ihre konstruktive Kritik. Die Inhalte der eingegan-
genen Stellungnahmen wurden geprüft und gewürdigt, der Bericht wurde auf Basis der Stellung-
nahmen geprüft bzw. überarbeitet. 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in folgender Weise bearbeitet:  

 Extraktion der zentralen Kritikpunkte und Anmerkungen mittels MAXQDA 
 Sortierung und Zuordnung zu einer zugrundeliegenden Fragestellung bzw. Thematik soweit 

möglich Zuordnung der Themen zu den Kapiteln des Vorberichts 
 Zusammenfassung der zentralen Aussagen unter einer thematischen Überschrift und 

Beantwortung der aufgeworfenen Frage(n)  
 ggf. Hinweis auf Berücksichtigung im Abschlussbericht 

Im vorliegenden Dokument werden die zentralen Aspekte aus den Stellungnahmen zusammen-
gefasst und es wird erläutert, wie das Institut mit den vorgebrachten Hinweisen und der Kritik 
umgegangen ist. Die Hinweise und die Kritik aus den Stellungnahmen sind in Anlehnung an die 
Reihenfolge der Abschnitte und Kapitel des Vorberichts geordnet. Einem Großteil der Stellung-
nahmen ist eine Wertschätzung des Vorgehens des IQTIG zu entnehmen. Insbesondere wurden 
die Herausforderungen der Beauftragung sowie die Fokussierung auf Prozessqualität hervorge-
hoben. Erwartungsgemäß wird in vielen Stellungnahmen die Verfahrens- und Diagnoseunab-
hängigkeit, der konkrete Verbesserungsbedarf in der Versorgung sowie der Einsatz von standar-
disierten diagnostischen Instrumenten kritisch thematisiert. Im vorliegenden Dokument wird 
auf die entsprechenden Stellungnahmen eingegangen. Teilweise wurden Erläuterungen oder 
Präzisierungen zu einzelnen Themenabschnitten erbeten, die, sofern möglich, im Abschlussbe-
richt ergänzt wurden. Änderungen oder Ausführungen, die die Qualitätsindikatoren betreffen, 
wie beispielsweise Formulierungen, Ein- und Ausschlüsse oder Ausfüllhinweise, finden sich im 
Bericht in den Beschreibungen der Qualitätsindikatoren (Kapitel 5) sowie im Dokument „Indika-
torenset 1.1“. 
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1 Versorgungspraxis 

Durch eine stellungnahmeberechtigte Organisation wurde die umfangreiche Lite-
raturrecherche zur psychotherapeutischen Versorgungspraxis als begrüßenswert 
bezeichnet (PatV, S. 8). Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisa-
tion wurde hervorgehoben, dass die Darstellung der Versorgungssituation im Vor-
bericht als gelungen anzuerkennen sei (BÄK, S. 19). 

In einer Stellungnahme wurde darauf hingewiesen, dass die Neuerungen zur Ver-
ordnungsbefugnis (Soziotherapie und weitere Heilmittel) von Psychologischen 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nicht auf die Änderung der Psy-
chotherapie-Richtlinie, sondern die des Bundesmantelvertrags zurückzuführen 
seien (KBV, S. 13). 

IQTIG: Das IQTIG dankt für den Hinweis und korrigiert dies im Abschlussbe-
richt. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass die 
durch die gesetzliche Krankenversicherung bewilligte Höchstgrenze an Therapie-
stunden für die Behandlung traumatisierter Patientinnen und Patienten nicht aus-
reiche und die gesetzliche Grundlage an den tatsächlichen Bedarf solch schwer 
belasteter Personen anzupassen sei (DeGPT, S. 5). 

IQTIG: Das IQTIG nimmt die Anmerkung zur Kenntnis. 

In zwei Stellungnahmen wurde die Anmerkung gemacht, zu den Ausführungen in 
Abschnitt 2.1.2 des Vorberichts sei zu ergänzen, dass auch im Anschluss an eine 
Rehabilitationsbehandlung keine zwingende Notwendigkeit für die psychothera-
peutische Sprechstunde bestehe. Dies werde erst in der Abbildung auf S. 29 er-
sichtlich (KBV, S. 13; BÄK, S. 3). 

In Abschnitt 2.1.3 des Vorberichts sei der Begriff „Verlängerungsantrag“ durch 
„Umwandlungsantrag“ zu ersetzen. Ebenso seien bereits vor Änderung der Psy-
chotherapie-Richtlinie berufserfahrene Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten von der Berichtspflicht im Rahmen der Kurzzeittherapie befreit gewesen. 
In Abschnitt 2.3.3 des Vorberichts sei ergänzend hinzuzufügen, dass durch die Ter-
minservicestellen seit dem 01. Oktober 2018 auch Termine für die probatorischen 
Sitzungen vermittelt werden (BÄK, S. 3). 

In einer Stellungnahme wurde bemerkt, es sei auf S. 23 des Vorberichts missver-
ständlich dargestellt, dass die Mindestzahl an probatorischen Sitzungen von 2 auf 
4 angehoben worden sei. Das Wort „müssen“ sollte durch „können“ ersetzt wer-
den (KBV, S. 13). Von derselben stellungnahmeberechtigten Organisation wurde 
darauf hingewiesen, dass auf S. 24 des Vorberichts der Hinweis fehle, dass das 
Behandlungsende seit Mitte 2020 anhand einer „Pseudo-GOP“ angezeigt werde. 
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Dies werde erst auf S. 123 aufgeführt (KBV, S. 13). Es wurde überdies angemerkt, 
dass sich die Ausführungen auf S. 25 des Vorberichts so lesen würden, als be-
stünde eine Gutachterpflicht auch für Kurzzeittherapien (KBV, S. 13). Auch sei be-
züglich der Seite 26 des Vorberichts klarzustellen, dass nicht nur die Psychothera-
pie-Richtlinie und -Vereinbarung, sondern vorrangig das Psychotherapeuten-
gesetz das Konsiliarverfahren regele (KBV, S. 13). 

IQTIG: Das IQTIG dankt für die Hinweise und präzisiert bzw. korrigiert die ent-
sprechenden Stellen im Abschlussbericht. 

Es werde der Beleg zur Aussage gefordert, „dass über 50 % der Patientinnen und 
Patienten eine sekundäre Suchtproblematik“ hätten (S. 30 des Vorberichts). Auch 
sei es wünschenswert, diese Textstelle um weitere Diagnosen zu ergänzen, um 
das breite Spektrum der psychotherapeutischen Indikationen aufzuzeigen (KBV, 
S. 13). 

IQTIG: Das IQTIG prüft die genannte Stelle und wird im Abschlussbericht ggf. 
entsprechende Ergänzungen vornehmen. 

In derselben Stellungnahme wurde angemerkt, dass die Formulierung einer Sen-
kung der Wartezeit (S. 32 des Vorberichts) nicht zutreffend sei, da es die psycho-
therapeutische Sprechstunde vor 2017 noch nicht gegeben habe (KBV, S. 13). 

IQTIG: Das IQTIG dankt für den Hinweis und präzisiert bzw. korrigiert die ent-
sprechenden Stellen im Abschlussbericht. 

Durch dieselbe stellungnahmeberechtigte Organisation wurde kritisiert, dass 
durch die Darlegungen auf S. 34 des Vorberichts der Eindruck entstehe, dass Per-
sonen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status und an Depression Er-
krankte durch die psychotherapeutische Versorgung in hohem Maße benachtei-
ligt würden. Bezüglich der Aussage des IQTIG: „In Studien wird auch darauf 
verwiesen, dass Chancenungleichheiten von Patientinnen und Patienten bezüg-
lich des Erhalts eines Therapieplatzes vorliegen können.“ sei kein von Leitlinien 
abweichendes Vorgehen der Leistungserbringer zu berichten (KBV, S. 5). 

IQTIG: Gemeint ist, die unterschiedliche Inanspruchnahme der psychothera-
peutischen Versorgung durch unterschiedliche Gruppen. Keinesfalls gemeint 
ist ein aktiver benachteiligender Ausschluss durch die Leistungserbringer. Das 
IQTIG prüft und präzisiert den Abschnitt. 
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2 Methodisches Vorgehen 

Durch mehrere Stellungnehmende wurde das methodische Vorgehen des IQTIG 
bei der Indikatorenentwicklung positiv bemerkt. So sei der Entwicklungsprozess 
„professionell und fundiert“ sowie „methodisch sauber“ abgelaufen mit Integra-
tion von Literatur, Fokusgruppenergebnissen, des Expertenkonsens und der poli-
tischen Zielsetzungen (OPK, S. 10). Das methodische Vorgehen sei ausführlich 
(DGPPN, S. 2; DGPM, S. 3) und dabei transparent und nachvollziehbar dargelegt 
worden (KBV, S. 5; BÄK, S. 17) und weise einen sehr guten qualitativen Standard 
auf (BPM, S. 2). 

In einer Stellungnahme wurde das Vorgehen des IQTIG als sehr durchdacht und 
das Thema sehr vielfältig beleuchtet beschrieben (STN Expertin/Experte). Von ei-
ner weiteren stellungnahmeberechtigten Organisation wurde dem IQTIG eine 
gute methodische Qualität bescheinigt, obgleich das vom IQTIG vorgesehene Vor-
gehen Fragen aufwerfe, die in der weiteren Entwicklung des QS-Verfahrens zu 
berücksichtigen seien (DKPM, S. 2). Die durch das IQTIG vorgenommene umfang-
reiche Literatur- und Leitlinienrecherche wurde von zwei Stellungnahmeberech-
tigten positiv anerkannt (PatV, S. 9; STN Expertin/Experte). Durch eine weitere 
stellungnahmeberechtigte Organisation wurde bemerkt, dass die den entwickel-
ten Qualitätsindikatoren zugrundeliegenden Informationen insgesamt verständ-
lich dargelegt seien (GKV-SV, S. 10). Von einer stellungnahmeberechtigten Orga-
nisation wurde hervorgehoben, dass die methodischen Schritte der Indikatoren-
entwicklung, mit der ausführlichen Darlegung der Literaturextraktion im Anhang, 
transparent und gut nachvollziehbar dargestellt worden seien (KBV, S. 5). 

Dagegen wurde von einer stellungnahmeberechtigten Organisation die Darstel-
lung des gesamten Prozesses der Indikatorenentwicklung als nicht ausreichend 
transparent und mehrheitlich nicht ausführlich genug kritisiert. Entscheidende 
Prozesse der Beratungen und Bewertungen innerhalb des IQTIG und mit dem Ex-
pertengremium seien nicht nachzuvollziehen (BPtK, S. 30). Von einer stellungnah-
meberechtigten Organisation wurde Kritik an der Beschreibung des methodi-
schen Vorgehens im Vorbericht geäußert. Es sei nicht erkennbar, ob lediglich das 
grundsätzlich vorgesehene Vorgehen aus dem Methodenpapier oder der tatsäch-
liche Vorgang beschrieben werde (BPtK, S. 4). Zudem wurde angemerkt, dass die 
Begründung, wie die getroffene Auswahl der Qualitätsindikatoren erfolgt ist, 
nicht ausreichend sei (DGPPN, S. 2). Auch eine andere Stellungnahme kritisierte, 
dass das methodische Vorgehen im Vorbericht nicht mit einheitlicher Detailtiefe 
beschrieben worden sei (DGPT, S. 2). 

IQTIG: Im Vorbericht ist zum einen verkürzt das grundsätzliche methodische 
Vorgehen skizziert (ausführlich siehe „Methodischen Grundlagen“), zum ande-
ren die konkrete Ausgestaltung, wie sie für diese Entwicklung erforderlich war.  
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2.1 Literaturrecherche 

In einer Stellungnahme wurde gefordert, dass begründend dargelegt werden 
sollte, weshalb die verschiedenen Recherchethemen mit unterschiedlichen Re-
cherchemethoden (systematische Recherche, orientierend) erschlossen wurden 
(GKV-SV, S. 10). 

IQTIG: Aufgrund der Erfahrungen aus systematischen Recherchen zu Themen, 
die die ambulante Psychotherapie betreffen, erschien entsprechend einiger 
formulierter Fragestellungen eine systematische Recherche in bibliografischen 
Datenbanken sowie die weitere systematische Selektion und Synthese geeig-
neter Artikel nicht angebracht bzw. geeignet. Dies hängt möglicherweise mit 
einem anderen Publikationsverhalten der Psychotherapieforschung im Gegen-
satz zu anderen Disziplinen wie der Medizin zusammen. 

Im Rahmen der orientierenden Recherche wurden Key Paper identifiziert, die 
als Ausgangspublikationen für eine Snowball-Recherche dienten. Bei dieser 
Methode der Informationsbeschaffung erfolgt eine prospektive Recherche 
nach Artikeln, die den Ausgangsartikel zitieren (Forward Citation Searching 
über Google Scholar), aber auch eine retrospektive Sichtung der im Artikel 
selbst zitierten Publikationen (Backward Citation Searching = Sichten der Re-
ferenzlisten der Key Paper). Des Weiteren wurden über die Funktion „Similar 
articles“ in PubMed dem Ausgangsartikel ähnliche Publikationen gesichtet. Die 
Dokumentation der orientierenden Recherche findet sich in Anhang A. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass zur 
Ableitung der Q-Merkmale kaum diagnose- und therapieverfahrensunabhängige 
Literatur, sondern mehrheitlich diagnosebezogene Leitlinien aus den USA und 
Großbritannien herangezogen wurden, die sich nicht ohne weiteres für die psy-
chotherapeutische Versorgung in Deutschland heranziehen ließen (KBV, S. 5). 

In einer Stellungnahme wurde kritisiert, das mehrheitlich Leitlinien bei der Indi-
katorenentwicklung berücksichtigt wurden, jedoch keine Referenzen zu verfah-
rensspezifischen Qualitätsstandards (DGPT, S. 3). 

In einer Stellungnahme angemerkt wurde, dass die Literatur und Leitlinien, die 
herangezogen wurden, sich mehrheitlich auf psychiatrische Behandlungen, sehr 
kurze therapeutische Interventionen im Kontext nicht-deutscher Gesundheitssys-
teme oder spezifische therapeutische Verfahren bezogen. Die Leitlinien seien der-
art behandelt worden, als seien sie verfahrensunabhängig gültig. Obgleich es eine 
Herausforderung für das IQTIG gewesen sein muss, den Anforderungen der Be-
auftragung entsprechende Literatur zu identifizieren, hätten diese Limitationen 
transparenter dargelegt werden sollen (STN Expertin/Experte). 

Von einer anderen stellungnahmeberechtigte Organisation wurde das kritische 
Statement abgegeben, dass, obschon im Indikatorenset für jeden Indikator die 
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diagnosespezifischen Leitlinien korrekt und transparent aufgeführt wurden, die 
entsprechenden diagnosespezifischen Leitlinienempfehlungen so formuliert wor-
den seien, als seien sie diagnoseunabhängig. Es sei nicht deutlich gemacht wor-
den, „für welche Erkrankungen welche Leitlinienempfehlungen vorliegen“. Zur 
übersichtlicheren Einordnung, welche Indikatoren generisch auf die Psychothera-
pie anwendbar sind, wurde vorgeschlagen, tabellarisch darzustellen, für welche 
Diagnosen welche Leitlinienempfehlungen bestehen (BÄK, S. 4, S. 18). 

IQTIG: Wie in den Methodischen Grundlagen des IQTIG beschrieben, wird, um 
relevante Abläufe oder Ereignisse der Versorgung zu identifizieren, die für ei-
nen Qualitätsaspekt als Qualitätsmerkmal genutzt werden könnten, auf das 
Ergebnis der im Rahmen der Entwicklung des Qualitätsmodells recherchierten 
Leitlinien bzw. deren Aktualisierung zurückgegriffen. Stehen evidenzbasierte 
Leitlinien (S3, S2e) zur Verfügung, bilden diese den Ausgangspunkt für die Ab-
leitung von struktur- und prozessqualitätsbezogenen Qualitätsmerkmalen, 
und sofern Core Clinical Outcomes in den Leitlinien enthalten sind, auch von 
ergebnisqualitätsbezogenen Qualitätsmerkmalen. Bei Qualitätsmerkmalen 
aus ausländischen Leitlinien oder pflegerischen Expertenstandards wird zu-
sätzlich geprüft, ob die Empfehlungen auf das deutsche Gesundheitssystem 
übertragbar sind. 

Für die Ableitung der Merkmale für das QS-Verfahren ambulante Psychothe-
rapie standen für alle adressierten Aspekte sowohl internationale Leitlinien als 
auch nationale S3-Leitlinien zur Verfügung. Diese sind auch u.a. in den Ratio-
nalen der Indikatoren transparent gemacht. 

Im Zuge der Recherche konnte keine Leitlinie identifiziert werden, die diag-
nose- oder therapieverfahrensübergreifend die Intervention Psychotherapie 
adressiert. Auch das der Entwicklung zugrundeliegende diagnose- und verfah-
rensübergreifende Qualitätsmodell (Zwischenbericht 2019) wurde auf Basis 
der vorliegenden Evidenz entwickelt. Grundsätzlich könnte entsprechend den 
Methodischen Grundlagen bei völligem Fehlen von Leitlinienevidenz die Ablei-
tung der Qualitätsmerkmale entlang des Versorgungspfads aus der besten ver-
fügbaren Evidenz der eingeschlossenen, aktualisierten Wissensbestände erfol-
gen. Es ist zutreffend, dass zur Ableitung der Q-Merkmale kaum diagnose- und 
therapieverfahrensunabhängige Literatur identifiziert werden konnte, wie im 
Vorbericht in Abschnitt 3.2.4 auch formuliert. Daher wurden entsprechend 
den Methodischen Grundlagen die Merkmale auf Basis der nationalen und in-
ternationalen diagnosespezifischen Leitlinien sowie der besten verfügbaren 
Evidenz abgeleitet und geprüft. 

Um diese Limitationen methodisch zu adressieren, wurde in die Bewertung 
und Diskussion der abgeleiteten Qualitätsmerkmale im Expertengremium so-
wohl für die Entwicklung der dokumentationsbasierten Indikatoren als auch 
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der Patientenbefragung zusätzliche Kriterien ergänzt, wie in Abschnitt 3.5.1 
des Vorberichts dargestellt: „Themenspezifisch für das QS-Verfahren Ambu-
lante Psychotherapie und insbesondere da ausschließlich diagnosespezifische 
Leitlinien vorliegen, war in diesem Arbeitsschritt zudem eine Einschätzung 
durch die Expertinnen und Experten hinsichtlich der beauftragungsspezifi-
schen Anforderung der Unabhängigkeit von einer spezifischen Diagnose sowie 
von dem angewandten psychotherapeutischen Verfahren sowie der Anwend-
barkeit auf die Systemische Therapie erforderlich.“ 

In mehreren Stellungnahmen wurde die Interpretation der Ergebnisse der syste-
matischen Literaturrecherche und im Besonderen die Auslegung der Studiener-
gebnisse von Wittmann et al. (2011) kritisiert. Durch eine stellungnehmende Per-
son wurde beanstandet, dass Ergebnisse des Artikels durch das IQTIG nicht 
angemessen interpretiert wurden. In einer anderen Stellungnahme wurde ange-
merkt, dass vom IQTIG nicht aufgegriffen worden sei, dass im Rahmen der Studie 
psychotherapeutische Behandlungen unter Einsatz von Testverfahren eine län-
gere Dauer gehabt haben als jene, die dem Gutachterverfahren unterlagen (STN 
Expertin/Experte). 

Diese Auffassungen werden in einer weiteren Stellungnahme geteilt, nach der 
sich aus der genannten Studie zudem nicht ableiten lasse, dass sich die initiale 
Diagnostik durch den Einsatz von „standardisierten bzw. psychometrischen Test-
verfahren“ signifikant verbessern ließe (BPtK, S. 12). Die Interpretation der Stu-
dienergebnisse wird auch von anderen Stellungnehmenden kritisch gesehen und 
zudem angemerkt, dass die Studie darüber hinaus zu dem Ergebnis komme, „dass 
die alleinige Nutzung von QS-Instrumenten nicht eine direkte Verbesserung der 
Qualität der Therapie mit sich bringt.“ (KBV, S. 6, STN Expertin/Experte). 

IQTIG: Das IQTIG prüft die Ergebnisse der Wittmann-Studie und ihre Aussage-
kraft für die Indikatorenentwicklung. Der Abschlussbericht wird entsprechend 
präzisiert und ergänzt. 

Durch eine stellungnahmeberechtigte Organisation wurde angeregt, dass die Leit-
linie zur PTBS vom 30.04.2019 zu berücksichtigen sei, da Traumafolgestörungen, 
laut Vorbereicht, zur am häufigsten mit Psychotherapie behandelten Störungs-
gruppe (F43.-) gehöre. Die Leitlinie sei für die Versorgung in Deutschland relevant 
und würde das Indikatorenset nachträglich nicht verändern. Die darin aufgeführ-
ten Empfehlungen sollten bei der psychotherapeutischen Behandlung der PTBS 
im Rahmen der Diagnostik und Behandlungsplanung und für den Indikator 43xx14 
berücksichtigt werden (DeGPT, S. 2f., S. 4). 

In einer weiteren Stellungnahme wurde vorgeschlagen, den Barmer Ärztereport 
2020 in die Literaturrecherche aufzunehmen, „der einen Schwerpunkt auf die am-
bulante Psychotherapie mit der Auswertung von rund acht Millionen Versi-
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chertendaten und einer repräsentativen Befragung von 2.000 Barmer-Versicher-
ten u.a. über den Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung und zur Zufrie-
denheit mit unterschiedlichen Aspekten der Behandlung legt“ (PatV, S. 9). 

IQTIG: Die angesprochene Leitlinie lag zum Zeitpunkt der Leitlinienreche bzw. 
Aktualisierung der Recherche noch nicht veröffentlicht vor und fand daher 
keine Berücksichtigung. Grundsätzlich ist eine nachträgliche, selektive Hinzu-
nahme einer einzelnen Leitlinie methodisch nicht zu empfehlen. Das IQTIG 
nimmt den Hinweis für zukünftige Weiterentwicklungen des Verfahrens auf. 

Das IQTIG prüft, ob der Abschlussbericht um Informationen aus dem Barmer 
Ärztereport 2020 ergänzt werden kann. 

2.2 Expertengremium 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde der Einbezug der Ex-
pertinnen und Experten sowie der Patientenvertretungen in die Indikatorenent-
wicklung ausdrücklich begrüßt (PatV, S. 11). Dieses Vorgehen wurde als koopera-
tiv, konstruktiv und professionell gewürdigt (OPK, S. 3; STN Expertin/Experte). 

Durch mehrere Stellungnahmeberechtigte wurde die ausgewogene Zusammen-
setzung des Expertengremiums hervorgehoben, in dem auch die Systemische 
Therapie und die Patientinnen und Patienten repräsentiert gewesen seien (GKV-
SV, S. 11; SG/DGSF, S. 1; STN Expertin/Experte). Laut einer Stellungnahme sei po-
sitiv zu betonen, dass auf einen hohen Anteil an praktisch tätigen Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten geachtet wurde (KBV, S. 12 f.). 

Eine gegenteilige Auffassung wurde durch zwei stellungnahmeberechtigte Orga-
nisationen vertreten, die kritisierten, dass die Zusammensetzung des Experten-
gremiums einerseits nicht ausgewogen erfolgt sei (SM BWL, S.1) und andererseits 
ausschließlich systemisch arbeitende Therapeutinnen und Therapeuten im Exper-
tengremium nicht repräsentiert gewesen seien, wodurch die Anwendbarkeit der 
Merkmale bzw. Indikatoren für die Systemische Therapie nicht hätte eingeschätzt 
werden können und neu durch das IQTIG geprüft werden müsse (KBV, S. 6). Des-
weiteren sei unverständlich, weshalb eine Person, die gleichzeitig beratend für 
die Patientenvertretung in der AG DeQS tätig ist, in das Expertengremium aufge-
nommen wurde. Vor dem Hintergrund der erforderlichen Unvoreingenommen-
heit sollten derlei Konstellationen in Zukunft vermieden werden (KBV, S. 12 f.). 

IQTIG: Der Kritik der Unausgewogenheit des Expertengremiums kann das 
IQTIG nicht folgen. Die Auswahl der Expertinnen und Experten erfolgte nach 
einem gestuften Auswahlverfahren (siehe Anhang C.1). Hierzu wurde zunächst 
die berufliche Qualifizierung (Psychologische oder ärztliche Psychotherapeu-
tin/Psychotherapeut, Wissenschaftlerin/Wissenschaftler) als Auswahlkrite-
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rium herangezogen und im nachfolgenden Schritt eine Auswahl aufgrund rele-
vanter Berufserfahrung vorgenommen (hauptberuflich im ambulanten Be-
reich als Psychotherapeutin/Psychotherapeut mit Schwerpunkt Erwachsene 
tätig und/oder federführend in Forschungsprojekten mit inhaltlicher Relevanz, 
z. B. Psychotherapieforschung, tätig und/oder Aufweisen von besonderer me-
thodischer Expertise, z. B. Indikatorenentwicklung, Outcome-Messung, Daten-
auswertung und/oder Aufweisen von besonderer Expertise im Kontext des Ge-
sundheitssystems, z. B. Entwicklung im Kontext von Qualitätssicherung oder 
Modellprojekten wie z. B. PsychBado). Zusätzlich konnte eine ausgewogene 
Zusammensetzung der Expertinnen und Experten nach Geschlecht, Berufsal-
ter, Qualifizierung, geografischem Versorgungsgebiet, Therapieverfahrensart 
und Zugehörigkeit in Fachgesellschaften realisiert werden. 

Die Patientenvertreter bzw. -vertreterinnen für die Expertengremien werden 
von der Patientenvertretung des G-BA bzw. deren Mitgliedsorganisationen 
(Vertretung der maßgeblichen Organisationen nach § 140f SGB V) benannt. 

Da die Systemische Therapie als viertes Richtlinien-Psychotherapieverfahren 
im November 2018 in die Psychotherapie-Richtlinie aufgenommen wurde, 
wurde die Ausschreibung auf Expertinnen und Experten dieses Therapiever-
fahrens erweitert und gezielt an die entsprechenden Berufsverbände und Or-
ganisationen weitergeleitet. Mit Frau Dr. Borst konnte die Vorsitzende der Sys-
temischen Gesellschaft und Leiterin des Ausbildungsinstitutes für systemische 
Therapie und Beratung in Meilen / Zürich und mit Frau Dr. Gemeinhardt eine 
weitere ausgewiesene systemische Therapeutin gewonnen werden. Zum Vor-
bericht ist entsprechend auch eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft 
für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie sowie der Systemi-
schen Gesellschaft eingegangen. Zusätzlich verfügen mehrere andere Mitglie-
der des Expertengremiums über eine Zusatzqualifikation in Systemischer The-
rapie.  

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde das methodische Vor-
gehen bei der Einbeziehung des Expertengremiums zur Bewertung der Q-Merk-
male hinsichtlich der Gewichtung der Expertenmeinung und des Handlungsspiel-
raums des IQTIG als unklar bezeichnet (BPtK, S. 5). Durch mehrere Stellung-
nahmeberechtigte wurde kritisiert, dass die Darstellung des Entwicklungsprozes-
ses im Vorbericht - im Gegensatz zu früheren Berichten - rein narrativ und intrans-
parent sei und dadurch keine Nachvollziehbarkeit bestehe, worüber Konsens und 
worüber Dissens unter den Expertinnen und Experten bestanden hat (BÄK, S. 18; 
BPtK, S. 5; OPK, S. 3; STN Expertin/Experte). In zwei Stellungnahmen wurde der 
Bewertungsprozess der Qualitätsmerkmale im Expertengremium, der in Anleh-
nung an die RAND/UCLA-Appropriateness-Methode durchgeführt wurde, kriti-
siert. Eine entsprechende Transparentmachung der Bewertungsergebnisse sei 
nicht erfolgt (STN Expertin/Experte). Konkret wurde darüber hinaus angemerkt, 
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dass nicht nachvollziehbar sei, ob Unterschiede in der Bewertung der Q-Merk-
male zwischen den Vertreterinnen und Vertretern innerhalb eines Therapiever-
fahrens oder verschiedener Therapieverfahren bestanden haben (BPtK, S. 5; KBV, 
S. 6). Darüber hinaus sollten die unterschiedlichen Expertenbewertungen erläu-
tert werden (GKV-SV, S. 11). Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation 
wurde kritisiert, dass durch den „Schulenstreit“ innerhalb des Expertengremiums 
nur unzureichende Kompromisse geschlossen worden seien, die der Qualitätssi-
cherung und dem Schutz der Patientinnen und Patienten nicht genügten. Psychi-
sche Erkrankungen und ihre Linderung seien verfahrensunabhängig und die Sen-
kung der Erkrankungsschwere durch Psychotherapie müsse messbar sein und 
gemessen werden (GKV-SV, S. 11). 

IQTIG: Entsprechend den Methodischen Grundlagen hat das Expertengre-
mium bei allen Entwicklungsschritten eine beratende Funktion für das IQTIG. 
Die Empfehlungen des Gremiums werden vom IQTIG nach jedem Treffen re-
flektiert und berücksichtigt. Das Expertengremium ist somit eine unter ver-
schiedenen Wissensquellen, die das IQTIG bei der Entwicklung von Qualitäts-
indikatoren nutzt, wobei die finalen Entscheidungen zu jedem Zeitpunkt der 
Entwicklung in der Verantwortung des IQTIG liegen. Die merkmalsbezogene 
Einschätzung anhand definierter Kriterien anhand einer 9-stufigen Skala dient 
zur quantitativen Ermittlung der Übereinstimmung der Experten und darauf 
basierend als Diskussionsgrundlage bzw. zur Identifizierung von besonderem 
Diskussionsschwerpunkten. Eine detaillierte tabellarische Darstellung der ein-
zelnen Bewertungen entspricht nicht diesem methodischen Konzept. Die Ent-
scheidung, welche Qualitätsmerkmale in die weitere Indikatorenentwicklung 
eingehen, wird durch das IQTIG nach einer umfassenden Aufbereitung und Ge-
genüberstellung der Ergebnisse aus allen verfügbaren Wissensquellen getrof-
fen. 

Durch zwei Stellungnehmende wurde bemängelt, dass das Expertengremium erst 
nach der Ableitung konkreter Q-Merkmale in den Entwicklungsprozess einbezo-
gen wurde (KBV, S. 6; BPtK, S. 4). In einer dieser Stellungnahmen wurde weiter 
ausgeführt, dass in der Folge durch das Expertengremium Kritik am Q-Modell 
nicht eingebracht werden konnte und dieses Vorgehen eine Schwäche der Me-
thodischen Grundlagen des IQTIG offenlege, welche dringend bearbeitet werden 
müsse (KBV, S. 6f.).  

IQTIG: Das IQTIG nimmt diese grundsätzliche Kritik an den Methodischen 
Grundlagen zur Kenntnis. 
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Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde dagegen kritisiert, 
dass laut Darlegung im Bericht einige Expertinnen und Experten dafür plädierten, 
die Indikatoren nicht zu konkret zu operationalisieren, um den Leistungserbrin-
gern den für die spezifische therapeutische Dyade notwendigen Gestaltunsspiel-
raum zu erhalten. Dieser Forderung ist das IQTIG laut der Stellungnahme in zu 
hohem Maße nachgekommen. Es wurden dabei sehr unterschiedliche Haltungen 
zwischen den Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen therapeutischen Ver-
fahren hinsichtlich der Qualitätsanforderungen deutlich (GKV-SV, S. 8). 

IQTIG: Das IQTIG hat dies eventuell im Vorbericht missverständlich formuliert. 
Dass die Operationalisierung der Indikatoren so gestaltet sein muss, dass be-
auftragungsgemäß die Verfahrens- und Diagnoseunabhängigkeit und insbe-
sondere – ebenfalls beauftragungsgemäß – sichergestellt ist, „[…] dass das QS-
Verfahren nicht in den therapeutischen Behandlungsprozess eingreift […]“, 
wurde vom IQTIG in das Expertengremium eingebracht und zur Diskussion ge-
stellt. In dieser Diskussion wurde deutlich, dass diese Auffassung ganz über-
wiegend von den Expertinnen und Experten geteilt wird. 

Die Empfehlungen des Gremiums werden vom IQTIG nach jedem Treffen re-
flektiert und berücksichtigt. Die finalen Entscheidungen liegen zu jedem Zeit-
punkt der Entwicklung in der Verantwortung des IQTIG. 

2.3 Fokusgruppen 

In mehreren Stellungnahmen wurde das methodische Vorgehen bei der Fokus-
gruppendurchführung und -auswertung thematisiert. 

Durch eine stellungnahmeberechtigte Organisation wurde hervorgehoben, dass 
die aufwendige Integration der Fokusgruppen als weitere wichtige Datenquelle in 
die Entwicklungsarbeit begrüßenswert sei (PatV, S. 10). Anderenorts wurde ange-
merkt, dass „die Akquise, Zusammensetzung und Durchführung der Gruppen“ 
keine Vorgehensweise darstelle, auf deren Grundlage sich „belastbare Ergeb-
nisse“ ableiten ließen. Anstatt das Fokusgruppenmaterial mittels Inhaltsanalyse 
nach Mayring auszuwerten und darzustellen, sei das Vorgehen nicht den wissen-
schaftlichen Standards entsprechend vorgenommen worden. Darüber hinaus sei 
die vertraulich vorgenommene Auswahl der Zitate zugunsten der gewählten Qua-
litätsmerkmale vorgenommen und dieses Vorgehen mit dem Datenschutzaspekt 
bzgl. des Fokusgruppenmaterials begründet worden. Die Verallgemeinerung ein-
zelner Aussagen der Fokusgruppenteilnehmenden entspräche nicht guter wissen-
schaftlicher Praxis (KBV, S. 5f.). Die Verallgemeinbarkeit einzelner Aussagen der 
Teilnehmenden wurde auch in einer weiteren Stellungnahme infrage gestellt. Da-
bei sei vor allem für die Operationalisierung und Entwicklung der Datenfelder re-
levant, dass nur eine Fokusgruppe aus Patientinnen und Patienten bestanden 
habe, die erst kürzlich ihre Therapie abgeschlossen hatten (BPtK, S. 8). 
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Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde kritisiert, die 
Schritte der Synthese der Fokusgruppenzitate seien intransparent und eine selek-
tiv vorgenommene Auswahl der Zitate habe zu nicht nachvollziehbaren Schluss-
folgerungen geführt (DGPT, S. 2). Auch die nicht dargelegte Gewichtung der Zi-
tate, welche im Anhang hätte aufgeführt werden können, wurde in einer 
Stellungnahme kritisiert (STN Expertin/Experte). Von einem Mitglied des Exper-
tengremiums wurde kritisiert, dass das Fokusgruppenmaterial nicht mittels ano-
nymisierter Transkripte zur Verfügung gestellt wurde sowie dass die Auswahl der 
Zitate selektiv und intransparent sei (STN Expertin/Experte). 

Durch ein weiteres Mitglied des Expertengremiums wurde angemerkt, dass keine 
der Verfahrensvielfalt entsprechende, differenzierte Auswertung des Fokusgrup-
penmaterials mit Überrepräsentation der Verhaltenstherapie stattgefunden 
habe, während die analytische Psychotherapie unterrepräsentiert gewesen sei. Es 
könnte durch das gewählte Vorgehen des IQTIG der Eindruck entstehen, dass die 
in den Gruppen geäußerten Qualitätsmängel vorrangig für ein einzelnes Verfah-
ren gelten und Einzelmeinungen zu anderen Verfahren weniger Beachtung gefun-
den hätten (STN Expertin/Experte). 

IQTIG: Die Zusammensetzung der Fokusgruppen orientierte sich am tatsächli-
che Versorgungsgeschehen. Ausführliche Informationen dazu sind dem Vorbe-
richt zur Indikatorenentwicklung als auch dem Zwischenbericht zur Entwick-
lung der Patientenbefragung zu entnehmen. Die Durchführung und Aus-
wertung der Fokusgruppen erfolgte entsprechend den Methodischen Grund-
lagen des IQTIG. 

Wie auch nochmals im Vorbericht dargestellt, erfolgt die Auswahl der Zitate 
nicht selektiv. Das Datenmaterial wurde entsprechend den Methodischen 
Grundlagen des IQTIG fokusgruppenübergreifend in Anlehnung an die zusam-
menfassende und strukturierende Inhaltsanalyse kodiert. Während mithilfe 
der aus den Moderationsleitfäden deduktiv entwickelten Hauptkategorien zu-
nächst zentrale Aussagen aus den Fokusgruppen erfasst wurden, konnte mit 
den anschließenden induktiv entwickelten Subkategorien das Kategoriensys-
tem präzisiert und das Datenmaterial umfassend interpretiert werden. An-
schließend wurden die Ergebnisse der Datenanalyse aller Fokusgruppen vor 
dem Hintergrund derjenigen Qualitätsaspekte, für welche dokumentationsba-
sierte Indikatoren zu entwickeln sind, nochmals gesichtet und interpretiert. Es 
wurden solche Textstellen als Ankerbeispiele für die Ergebnisdarstellung im 
Bericht ausgewählt, die die Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
prägnant veranschaulichen und stellvertretend für ähnliche Diskussionsbei-
träge stehen. 

Dabei dienten diese der Merkmalsableitung sowie der Identifizierung von Ver-
besserungsbedarfen – nicht der Operationalisierung von Datenfeldern. 
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3 Grundgesamtheit des QS-Verfahrens 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass das 
Kapitel „[…] eindrucksvoll die Heterogenität der Grundgesamtheit des geplanten 
QS-Verfahrens, sowohl hinsichtlich der betroffenen Patientinnen und Patienten 
als auch der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten“ belege (BÄK, S. 4). 

Von zwei stellungnahmeberechtigten Organisationen wurde kritisch angemerkt, 
dass die Ein- und Ausschlusskriterien nicht eindeutig nachvollziehbar seien und 
aus verschiedenen Kapiteln und Anhängen eigenständig herausgefiltert und inter-
pretiert werden müssten. Zudem sei unklar, auf welcher Basis die Auswahl getrof-
fen wurde (KBV, S. 5; BPtK, S. 30). Es wurde daher gebeten, eine kurze übersicht-
liche Tabelle im Abschlussbericht zu integrieren, die die Ableitung der 
Ausschlusskriterien veranschaulicht (KBV, S. 5). 

IQTIG: Eine entsprechende Tabelle mit den ausgeschlossenen GOPs und Diag-
nosen ist aus Gründen der Übersichtlichkeit bereits dem Indikatorenset voran-
gestellt (dort Tabelle 2). Es wurde im Abschlussbericht zusätzlich der Abschnitt 
4.3 ergänzt. 

Die aufgelisteten Diagnosen sind für dieses Verfahren nur dann ausgeschlos-
sen, wenn ausschließlich eine der ausgeschlossenen Diagnosen codiert wurde. 
Liegt eine weitere Diagnose der Einschlussdiagnosen (Anhang B.2), für die eine 
Indikation für eine psychotherapeutische Behandlung besteht, vor, sind auch 
diese Patientinnen und Patienten in das QS-Verfahren eingeschlossen. 

Zwei Stellungnehmende äußerten sich explizit zu den Einschlusskriterien (OPK, S. 
4; KBV, S. 4 f.). Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde ange-
merkt, dass die eingeschlossenen Patientengruppen durchweg sinnvoll erschie-
nen (OPK, S. 4). Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation 
wurde darum gebeten, den Einschluss von Patientinnen und Patienten mit einer 
Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis kritisch zu prüfen. Die Gründe 
hierfür seien, dass die Betroffenen zum einen künftig über das gesonderte QS-
Verfahren „Schizophrenie“ adressiert werden würden und zum anderen trete ab-
sehbar die Richtlinie zur strukturierten und koordinierten Versorgung psychisch 
erkrankter Menschen mit komplexem Versorgungsbedarf in Kraft, welche insbe-
sondere chronische Erkrankungen adressiere. Es solle daher eine überbordende 
Bürokratie und die mehrfache Befragung der Betroffenen vermieden werden. Zu-
dem müsse die Zuschreibbarkeit der Leistungserbringung für ein QS-Verfahren si-
chergestellt sein (KBV, S. 4 f.). 

IQTIG: Das IQTIG empfiehlt, die genannten Patientengruppen zunächst weiter 
einzuschließen. Zum einen ist das QS Verfahren Schizophrenie noch nicht im 
Regelbetrieb implementiert, zum anderen wird durch dieses ausschließlich die 
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Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer F20.- oder F25.-Diag-
nose adressiert und nicht alle Erkrankungen aus dem schizophrenen Formen-
kreis. Sobald das QS-Verfahren Schizophrenie in den Regelbetrieb übergegan-
gen ist, könnte jedoch im Rahmen der Systempflege ein Ausschluss der 
Diagnosen F20.- und F25.- erneut geprüft werden. Das IQTIG weist jedoch aus-
drücklich darauf hin, dass das QS-Verfahren Schizophrenie den gesamten Ver-
sorgungsablauf über lange Zeit adressiert, während das QS-Verfahren Ambu-
lante Psychotherapie auf die Durchführung der konkreten Intervention 
Psychotherapie im ambulanten Sektor zielt. Es gäbe also auch bei Beibehaltung 
des Einschlusses auf der Indikatorebene keine inhaltlichen Überschneidungen 
für die Patientinnen und Patienten mit einer F20.- bzw. F25.-Diagnose. Zudem 
sind die niedergelassenen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen 
nicht in das QS-Verfahren Schizophrenie als Leistungserbringer eingeschlos-
sen. Also gäbe es auch auf Leistungserbringerebene keine Überschneidungen. 
Inwieweit dies auch auf z.B. ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten zutrifft, sollte dann ggf. im Rahmen von perspektivischen Ausschluss-
überlegungen geprüft werden. 

Bezüglich der erwarteten neuen Richtlinie zur strukturierten und koordinier-
ten Versorgung psychisch erkrankter Menschen mit komplexem Versorgungs-
bedarf ist anzumerken, dass diese leider – anders als angekündigt – nicht zum 
31. Dezember 2020 vorlag. Aus diesem Grund waren entsprechende Inhalte 
dem IQTIG nicht bekannt und konnten in der Entwicklung nicht berücksichtigt 
werden. 

Sobald die genannte Richtlinie beschlossen und veröffentlicht ist, empfiehlt 
das IQTIG eine Prüfung hinsichtlich Implikationen für die QS-Verfahren Ambu-
lante Psychotherapie und Schizophrenie. 

Von mehreren stellungnahmeberechtigten Organisationen wurde der Ausschluss 
bestimmter Diagnosen kritisch diskutiert (DPR, S. 1; BPtK, S. 30; OPK, S. 4). Durch 
eine stellungnahmeberechtigte Organisation wurde dafür plädiert, dass die pati-
entenseitigen Ausschlüsse für demenzielle Erkrankungen, organisches amnesti-
sches Syndrom und Delir ersatzlos gestrichen werden sollten. Es sei nicht nach-
vollziehbar, aus welchen Gründen diese Patientengruppen nicht in das QS-
Verfahren eingeschlossen sein sollten und außerdem beinhalte der Bericht keine 
fachliche Begründung hierfür (BPtK, S. 30). Zudem plädierten drei stellungnahme-
berechtigte Organisationen dringend dafür, die Erkrankungen innerhalb der F70-
Gruppe in das QS-Verfahren einzuschließen ( DPR, S. 1; BPtK, S. 30; OPK, S. 4). Der 
Ausschluss der Diagnosegruppen F0x (Demenzen) und F7x (Intelligenzminderun-
gen) sei grundsätzlich nachvollziehbar, da die Hauptdiagnose nicht primär durch 
die Psychotherapie behandelt oder gebessert werden könne, allerdings könnten 
Verhaltensauffälligkeiten dennoch, beispielsweise mithilfe einer Verhaltensthera-
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pie, günstig beeinflusst werden. Außerdem gebe es seit einigen Jahren gesund-
heitspolitische Bemühungen, die psychotherapeutische Versorgung für diese Be-
troffenen zu verbessern (DPR, S. 1). Auch der G-BA ergänzte die Psychotherapie-
Richtlinie dahingehend, so dass zusätzliche Zeiteinheiten zulasten der GKV abge-
rechnet werden könnten. Zudem bestünde die Möglichkeit, Bezugspersonen in 
die Behandlung mit einzubeziehen (OPK, S. 4; DPR, S. 1). 

IQTIG: Die in Anhang B.3 aufgelisteten Diagnosen sind für dieses Verfahren nur 
dann ausgeschlossen, wenn ausschließlich eine der ausgeschlossenen Diagno-
sen codiert wurde. Liegt eine weitere Diagnose der Einschlussdiagnosen (An-
hang B.2), für die eine Indikation für eine psychotherapeutische Behandlung 
besteht, vor, sind auch diese Patientinnen und Patienten in das QS-Verfahren 
eingeschlossen. 

Im Abschlussbericht wird dies präzisiert. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde kritisch angemerkt, 
dass die Einführung des QS-Verfahrens für die rund 6.000 Fachärztinnen und 
Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie und Nervenärztinnen/Nervenärzte 
bzw Doppelfachärztinnen und Doppelfachärzte für Neurologie und Psychiat-
rie/Psychotherapie (Fachgruppencodes 58 bzw. 51) nicht sinnvoll erscheine. Das 
QS-Verfahren betreffe ausschließlich Richtlinien-Psychotherapie, welches aller-
dings für diese Facharztgruppen nur ein Baustein des Gesamtbehandlungsplans 
ausmache. Der Gesamtbehandlungsplan beinhalte unter anderem sozialmedizi-
nisch-rehablilitative Aspekte, Logopädie, Ergotherapie und zunehmend auch Hirn-
Stimulationsverfahren. Eine Überarbeitung, im Sinne einer Nachbeauftragung sei 
daher dringend notwendig (BVDM-BVDP, S. 1 ff.). 

Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hinge-
wiesen, dass auf Seite 71 des Vorberichts die Psychiatrischen Institutsambulanzen 
nicht adressiert werden würden. Es müssten daher konsequenterweise auch die 
vertragsärztlichen Praxen für Psychiatrie und Psychotherapie nicht adressiert 
werden. Durch die Organisation wurde jedoch die Auffassung vertreten, dass 
Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, die ausschließ-
lich oder überwiegend psychotherapeutisch arbeiten, sehrwohl adressiert wer-
den könnten (DGPPN, S.2). 

IQTIG: Das zukünftige QS-Verfahren adressiert ausschließlich die Durchfüh-
rung von Psychotherapie entsprechend der Psychotherapie-Richtlinie. Aus den 
genannten Fachgruppencodes werden entsprechend nur die Leistungserbrin-
ger für das Verfahren QS-pflichtig, die diese Leistung auch tatsächlich nach Psy-
chotherapie-Richtlinie durchführen und abrechnen. Dies trifft nur auf einen 
Teil dieser Leistungserbringergruppe zu. Im Rahmen bspw. einer Machbar-
keitsprüfung müsste dies quantitativ konkretisiert werden. 
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Da, wie bereits angeführt, das zukünftige QS-Verfahren ausschließlich die 
Durchführung von Psychotherapie entsprechend der Psychotherapie-Richtli-
nie adressiert, ist eine umfassende Betrachtung des Gesamtbehandlungsplans 
für die Zielsetzung dieses QS-Verfahrens nicht erforderlich. 

Von mehreren Stellungnehmenden wurde der Ausschluss der Psychiatrischen In-
stitutsambulanzen kritisch gesehen und damit die Einteilung der adressierten 
Leistungserbringer in der Übersichtstabelle 4 im Vorbericht hinterfragt (PatV, S. 
5; DGPPN, S.2; BVDM-BVDP, S. 2 f). Durch eine Organisation wurde dies damit 
begründet, dass die PIAs und Praxen der Fachgruppencodes 51 und 58 gemein-
sam entweder als eingeschlossen oder als obsolet gelten müssten, da sie „[...] Pa-
tientinnen und Patienten mit vergleichbaren Erkrankungen und vergleichbarem 
Schweregrad sowie in vergleichbarer Anzahl psychiatrisch-psychotherapeutisch“ 
behandeln würden. Eine andere Einschätzung gelte für Fachärztinnen und Fach-
ärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, da diese hauptsächlich psychotherapeu-
tisch tätig seien (BVDM-BVDP, S. 2 f.). 

IQTIG: Das zukünftige QS-Verfahren adressiert ausschließlich die Durchfüh-
rung von Psychotherapie entsprechend der Psychotherapie-Richtlinie. 

Entsprechend §1 der Vereinbarung zu Psychiatrischen Institutsambulanzen ge-
mäß § 118 Abs. 2 SGB V erfüllen PIAs „einen spezifischen Versorgungsauftrag 
für psychisch Kranke, die wegen der Art, Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung 
eines solchen besonderen, krankenhausnahen Versorgungsangebotes bedür-
fen. Das Angebot der Psychiatrischen Institutsambulanzen richtet sich an 
Kranke, die von anderen vertragsärztlichen Versorgungsangeboten, insbeson-
dere von niedergelassenen Vertragsärzten und Psychotherapeuten sowie Me-
dizinischen Versorgungszentren, nur unzureichend erreicht werden.“ 

Gemäß §6 dieser Vereinbarung „[entspricht] die ausschließliche psychothera-
peutische Behandlung mit Leistungen im Sinne der Kurz- und Langzeittherapie 
der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung 
der Psychotherapie (Psychotherapie-Richtlinie) […] nicht den Anforderungen 
dieser Vereinbarung.“ Des Weiteren können nach §8 „[d]ie Diagnosestellung 
und leitende Therapieentscheidungen in der Institutsambulanz nach § 118 Ab-
satz 3 SGB V […] nur von einem Facharzt mit abgeschlossener Weiterbildung in 
Psychosomatischer Medizin und Psychotherapie getroffen werden.“ 

Zusätzlich wurde ein eigener bundeseinheitlicher Katalog zur Dokumentation 
der PIA-Leistungen auf Basis des GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) 
in § 295 Abs. 1b SGB V festgelegt. Es existieren zudem spezifische Vergütungs-
vereinbarungen für Psychiatrische Institutsambulanzen. 

Die psychotherapeutischen Leistungen in PIA unterscheiden sich in vielfältiger 
Hinsicht von der psychotherapeutischen Versorgung in der Niederlassung bzw. 



QS-Verfahren zur ambulanten Psychotherapie Würdigung der Stellungnahmen zum Vorbericht 

© IQTIG 2021 22 

in MVZ. Sie sind daher nicht in dieses QS-Verfahren einzuschließen. Im Ab-
schlussbericht wird eine Erläuterung hierzu ergänzt. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation sowie einem Mitglied des Ex-
pertengremiums wurde der Ausschluss der Kinder- und Jugendpsychotherapeu-
tinnen und -therapeuten sowie von Minderjährigen kritisiert (SM BWL, S. 1 f.; STN 
Expertin/Experte). Es sei nicht nachvollziehbar, warum Kinder- und Jugendpsy-
chotherapeutinnen und -therapeuten nicht in das QS-Verfahren eingehen wür-
den, wenn ihre Patientinnen und Patienten das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Wenn diese eine Therapeutin bzw. einen Therapeuten der Erwachsenenpsycho-
therapie aufsuchen würden, unterlägen sie anderen Formalien (STN Expertin/Ex-
perte). Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, 
dass laut der Beauftragung des G-BA Patientinnen und Patienten ausgeschlossen 
werden würden, die noch nicht volljährig seien. Dies sei bezüglich der Patienten-
befragung nachvollziehbar, allerdings nicht für die QS-Dokumentation bei den 
Leistungserbringern (SM BWL, S. 1 f.).  

Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde zudem ange-
merkt, dass eine grundsätzliche Gleichbehandlung der Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten über die unterschiedlichen Versorgungsbereiche angestrebt 
und unterstützt werde. Die in der Stellungnahme aufgeführten Punkte sollten 
dringend bei der Entwicklung eines QS-Verfahren für die ambulante Psychothera-
pie von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden, vor allem sollten hier 
die F70- Diagnosen eingeschlossen und eine bessere Zusammenarbeit zwischen 
der Entwicklung der Patientenbefragung und der QS-Dokumentation angestrebt 
werden (OPK, S. 4 f.). 

IQTIG: Beauftragungsgemäß sind in das QS-Verfahren keine Kinder- und Ju-
gendpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten eingeschlossen, da sich 
dieses Verfahren nur auf die Versorgung volljähriger Patientinnen und Patien-
ten i.S.d. „Erwachsenen-Psychotherapie“ bezieht. 

Therapien von Kindern und Jugendlichen unterscheiden sich von denen der 
Erwachsenen unter anderem hinsichtlich der beteiligten Akteurinnen und Ak-
teure (wie Eltern, Jugendhilfe, Schule), der Diagnostik und teilweise den The-
rapiezielen. Sie stellt u. a. auch erweiterte Anforderungen an die Kooperation, 
aufgrund der häufig notwendigen Zusammenarbeit mit Institutionen außer-
halb der Familie, z. B. mit der Schule, dem Jugendamt oder der Familienhilfe. 
Ergänzende Versorgungsziele der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
sind bspw. die Prävention psychischer Erkrankungen im Erwachsenenalter 
bzw. das Vermeiden von Chronifizierungen bis ins Erwachsenenalter hinein so-
wie das Vermeiden von Entwicklungsstörungen bzw. das Erlangen der Fähig-
keit, wichtige Entwicklungsstufen zu bewältigen. Für die Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie wäre ein separates Qualitätsmodell als Grundlage einer 
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Indikatorenentwicklung zu entwickeln. Die Qualität der Psychotherapie von 
Kindern und Jugendlichen und die von Erwachsenen kann daher nicht in einem 
gemeinsamen Verfahren bewertet werden. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde gebeten, den Daten-
pool und die Sozialdaten liefernde Krankenkasse kurz zu beschreiben, um die Er-
gebnisse des Hochrechnungsmodells besser einordnen zu können. Grundsätzlich 
wird die Vorgehensweise, reale Daten aus der Versorgung zu betrachten, begrüßt 
(KBV, S. 6). 

IQTIG: Die hier angesprochene Sozialdatenanalyse erfolgte bereits im Rahmen 
der Konzeptstudie. Umfassende Ausführungen zum Datenpool und zur Daten-
analyse finden sich in Kapitel 3.4 des Zwischenberichts zum entwickelten Qua-
litätsmodell vom 28. Februar 2019. 

Von zwei stellungnahmeberechtigten Organisationen wurde angemerkt, dass das 
IQTIG von einer zu geringen Zahl von ärztlichen Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten ausgehe (KBV, S. 3; DGPPN, S. 6). Statt der vom IQTIG angegebe-
nen 6.219 Leistungserbringer liege die Zahl (Stand 31.12.2019) bei 11.916. Mög-
licherweise gingen in die Kalkulation des IQTIG Ärztinnen und Ärzte mit 
Zusatzbezeichnung Psychotherapie nicht ein (KBV, S. 3). Von mehreren stellung-
nahmeberechtigten Organisationen wurde darauf hingewiesen, dass die angege-
bene Anzahl an ca. 28.000 ärztlichen und Psychologischen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten nicht mehr aktuell sei (KBV, S. 4 f.; DGPPN, S. 3; DGPM, 
S. 3; BPM, S. 3). Laut der KBV Statistik „stehen für die Versorgung 35.872 ärztliche 
(6.141) und Psychologische (29.731) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-
ten zur Verfügung.“ Seit Ende 2019 seien noch weitere 800 Sitze aufgrund der 
Reform zur Bedarfsplanung in Planung (KBV, S. 4 f.). Von anderen Stellungneh-
menden wurde angemerkt, dass die Anzahl an ärztlichen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten, laut der KBV (Stand 31.12.2019), bei 11.916 liege. Es 
wurde vermutet, dass die Ärztinnen und Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Psycho-
therapie nicht eingerechnet wurden (DGPPN, S. 3; DGPM, S. 3; BPM, S. 3). 

IQTIG: Das IQTIG dankt für die Hinweise. Das IQTIG wird die Zahlen für den 
Abschlussbericht prüfen und aktualisieren bzw. wird nach Prüfung der genann-
ten Tabellen und des zugehörigen Textes diese korrigieren. 
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4 Qualitätsindikatorenset 

In einer Stellungnahme wurde erklärt, dass das vom IQTIG erarbeitete QS-Verfah-
ren inhaltlich nachhaltig, sachgerecht, transparent und nachvollziehbar sei und 
keine inhaltlichen Nachträge erfordere (RKI, S. 1). Von zwei stellungnahmeberech-
tigten Organisationen wurde angeführt, dass das mit dem Expertengremium kon-
sentierte Indikatorenset mitgetragen werde (PatV, S. 14) und der Einbezug der 
Patientenperspektive begrüßenswert sei (SM BWL, S. 1).  

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde auf die Besonderhei-
ten und Herausforderungen dieses QS-Verfahrens im Vergleich zu bereits etab-
lierten QS-Verfahren hingewiesen (GKV-SV, S. 5, 10). Von mehreren Mitgliedern 
des Expertengremiums wurde angemerkt, dass das IQTIG mit einem großen und 
anerkennenswerten Aufwand ein QS-Verfahren entwickelt habe, das den gesetz-
geberischen Auftrag umsetze, dabei die Besonderheiten und Vielfalt der Psycho-
therapie und die fachliche Einschätzung des Expertengremiums berücksichtige 
(STN Expertin/Experte). Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation 
wurde die Forderung des Gesetzgebers, geeignete Indikatoren zur Beurteilung 
der Strukur- und Prozessqualität festzulegen, begrüßt (PatV, S. 6). Von einer an-
deren stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass „[…] das 
IQTIG die zufriedenstellende Erfüllung der selbst gestellten Forderungen (S. 20 
Vorbericht) wohl begründet darlegt“ (DGPT, S. 8). 

Durch zwei Mitglieder des Expertengremiums wurde anerkannt, dass das IQTIG 
gemeinsam mit dem Expertengremium mit viel Aufwand, Sorgfalt und auf wei-
testgehend transparente Weise Ergebnisse erarbeitet habe, die der Logik der 
Qualitätssicherung und den Anforderungen der Psychotherapie entsprechen. Das 
Indikatorenset sei gelungen, zukunftsweisend und „eine wertvolle Orientierungs-
hilfe zur Qualitätssicherung“ für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
(STN Expertin/Experte).  

Von einem Mitglied des Expertengremiums wurde dagegen kritisiert, es sei nicht 
in ausreichendem Maße gelungen, die „psychotherapeutische Behandlungslogik“ 
mit dem QS-Verfahren abzubilden. Einerseits liege dies in den gesetzlichen Rah-
menbedingungen, andererseits im Vorgehen des IQTIG begründet. So seien wich-
tige Wirkfaktoren aus der Psychotherapieforschung unberücksichtigt und die In-
dikatoren nicht entsprechend ihres Einflusses auf das Behandlungsergebnis 
gewichtet (STN Expertin/Experte). 

IQTIG: Ausführungen, weshalb im Rahmen der gesetzlichen Qualitätssiche-
rung wichtige Wirkfaktoren der Psychotherapie (wie z.B. die therapeutische 
Beziehung) nicht berücksichtigt sind, finden sich im Zwischenbericht zum ent-
wickelten Qualitätsmodell des IQTIG sowie in der Konzeptskizze für ein Quali-
tätssicherungsverfahren des AQUA-Instituts. 
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Eine Gewichtung der Indikatoren entsprechend ihres Einflusses auf das Be-
handlungsergebnis ist methodisch nicht vorgesehen. 

In zwei Stellungnahmen wurde beschrieben, die Entwicklung von Indikatoren zur 
Prozessqualität sei begrüßenswert und deren Auswahl erscheine angemessen 
(DKPM, S. 2; BPM, S. 2). Laut einer Stellungnahme sei mit den sehr plausibel ge-
stalteten Prozessindikatoren des geplanten Verfahrens und dem damit einsetzen-
den Vorgehen der Weg in eine vertrauensvolle, der guten psychotherapeutischen 
Versorgung dienlichen QS geebnet (SG/DGSF, S. 1). Auch sei das überschaubare, 
den Therapieverlauf abbildende Indikatorenset widerspruchsfrei in bestehende 
QM-Strukturen integrierbar (SG/DGSF, S. 1; DPR, S. 1) und weise eine hohe Fokus-
sierung auf, was begrüßenswert sei (KBV, S. 3). Auch seien die Qualitätsziele der 
Indikatoren gut nachvollziehbar (GKV-SV, S. 6). Es wurde angemerkt dass, die ent-
wickelten Indikatoren zielführend (DGPM, S. 3) und vor dem Hintergrund der Be-
auftragung schlüssig (SM BWL, S. 1) seien.  

IQTIG: Das IQTIG prüft für den Abschlussbericht die Möglichkeit einer Optimie-
rung der Darstellung. 

Durch eine stellungnahmeberechtigte Organisation wurde zudem angemerkt, 
dass die einzelnen Indikatoren in ihrer Bedeutung für die QS nicht gleichrangig 
sein könnten, da sie in unterschiedlichem Maße auf den einzelnen Wissenquellen 
basierten. Aufgrunddessen könnte das Indikatorenset nur in seiner Gesamtheit 
weiter betrachtet und erprobt werden (OPK, S. 10). 

Laut einer Stellungnahme nehme das IQTIG fälschlicherweise an, dass die Ge-
samtheit der Qualitätsindikatoren für alle „Versorgungskonstellationen“ in glei-
chem Maße nutzbar sei. Es sei erwartbar, dass diese Limitation und dadurch ent-
stehende methodische Erfordernisse, wie Untergruppenbildung, durch das IQTIG 
berücksichtigt und dargelegt werden (BÄK, S. 18). 

IQTIG: Die Indikatoren des QS-Verfahrens wurden beauftragungsgemäß ver-
fahrens- und diagnoseunabhängig entwickelt. Das IQTIG stimmt zu, dass per-
spektivisch im Rahmen der Weiterentwicklung geprüft werden könnte, ob be-
stimmte „Versorgungskonstellationen“ definiert werden können, für die ggf. 
beispielsweise zusätzliche Indikatoren entwickelt werden könnten. 
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Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation werde eine klare abschlie-
ßende Einschätzung bezüglich der Systemischen Therapie erwartet. Im Vorbericht 
sei darauf hingewiesen worden, dass diese zum Zeitpunkt der Beauftragung noch 
nicht als Richtlinien-Psychotherapieverfahren anerkannt war und die Übertrag-
barkeit der Entwicklungsergebnisse daher nur eingeschränkt geprüft werden 
konnten (KBV, S. 4). 

IQTIG: Da die Systemische Therapie als viertes Richtlinien-Psychotherapiever-
fahren im November 2018 in die Psychotherapie-Richtlinie aufgenommen 
wurde, wurde die Ausschreibung auf Expertinnen und Experten dieses Thera-
pieverfahrens erweitert und gezielt an die entsprechenden Berufsverbände 
und Organisationen weitergeleitet. Mit Frau Dr. Borst konnte die Vorsitzende 
der Systemischen Gesellschaft und Leiterin des Ausbildungsinstitutes für sys-
temische Therapie und Beratung in Meilen / Zürich und mit Frau Dr. Gemein-
hardt eine weitere ausgewiesene systemische Therapeutin gewonnen werden. 

Zudem wurden die mit dem Expertengremium zu prüfenden und zu diskutie-
renden Kriterien um eine Einschätzung hinsichtlich der Anwendbarkeit auf die 
Systemische Therapie ergänzt. 

Zum Vorbericht ist entsprechend auch eine Stellungnahme der Deutschen Ge-
sellschaft für systemische Therapie, Beratung und Familientherapie sowie der 
systemischen Gesellschaft eingegangen. 

Das IQTIG empfiehlt die Indikatoren auch für die Systemische Therapie. Diese 
Einschätzung wird in der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für syste-
mische Therapie, Beratung und Familientherapie sowie der Systemischen Ge-
sellschaft geteilt. Das IQTIG wird im Abschlussbericht eine entsprechende For-
mulierung ergänzen. 

Von zwei stellungnehmenden Mitgliedern des Expertengremiums wurde darauf 
hingewiesen, dass es Überschneidungen zwischen dem Indikatorenset und den 
veröffentlichten Empfehlungen zur Basis- und Verlaufsdokumentation gebe, wes-
halb eine Abstimmung der beteiligten Akteurinnen und Akteure wünschenswert 
gewesen sei (STN Expertin/Experte). Durch eine stellungnahmeberechtigte Orga-
nisation wurde empfohlen, den QS-Dokumentationsbogen direkt mit der veröf-
fentlichten Basisdokumentationsempfehlung zu vergleichen, statt lediglich zu 
konstatieren, dass diese nicht in einem Widerspruch zueinander stehen (BÄK, 
S. 8). 

IQTIG: Das IQTIG nimmt die Anmerkungen zur Kenntnis. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde kritisiert, dass mit den 
Indikatoren nicht der Dokumentation des Therapieprozesses gedient, sondern 
standardisiert und inhaltlich in diesen eingegriffen werde und dessen Qualität an-
hand dieser Indikatoren nicht in angemessener Weise zu erfassen sei (DGPT, S. 2). 
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Auch durch ein Mitglied des Expertengremiums wurde angemerkt, dass das QS-
Verfahren eine teilweise Standardisierung des Behandlungsprozesses bedeute 
und damit die therapeutische Beziehung beeinträchtige und das therapeutische 
Handeln einschränke. Dies könnte sich negativ auf die individuelle Behandlung 
der Patientinnen und Patienten auswirken (STN Expertin/Experte). 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dem me-
thodischen Vorgehen bei der Indikatorenentwicklung fehlten Kriterien zur Be-
stimmung der Möglichkeit einer Verantwortungszuschreibung von QS-Ergebnis-
sen zum Leistungserbringer (GKV-SV, S. 12). Laut einer anderen Stellungnahme 
seien bei Patientinnen und Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen die 
vom IQTIG beschriebene Verantwortungszuschreibung und Beeinflussbarkeit 
vom Leistungserbringer fraglich (BÄK, S. 17 f.).  

IQTIG: Das IQTIG stimmt zu, dass dies komplexe und derzeit ungeklärte Her-
ausforderungen bezüglich der Abbildbarkeit von Ergebnisqualität im Rahmen 
der psychotherapeutischen Versorgung sind. Die entwickelten Indikatoren ad-
ressieren jedoch und auch aus diesem Grund ausschließlich die Prozessquali-
tät.  

In einer Stellungnahme wurde kritisiert, dass lediglich nach der Erfüllung der Indi-
katoren gefragt werde, jedoch keine Vorgaben dazu gemacht werden, nach wel-
chen Kriterien diese Erfüllung zu gelten habe (DGPSF, S. 1). 

IQTIG: Die Vorgaben zur Erfüllung der Indikatoren ergeben sich aus den Da-
tenfeldern und den entsprechenden Rechenregeln. 

Durch eine stellungnehmende Person wurde kritisiert, dass das Indikatorenset zu 
sehr an einem „biomedizinischen Krankheitsmodell“ ausgerichtet und dement-
sprechend zu symptomfokussiert sei. Darüber hinaus würden die Schlüsselpro-
zesse der Psychotherapie durch die Indikatoren nicht abgebildet (STN Exper-
tin/Experte). In einer anderen Stellungnahme wurde die Kritik angebracht, die 
Indikatorenentwicklung habe sich vorrangig an den Grundsätzen der Verhaltens-
therapie orientiert. Dieser Eindruck werde dadurch verstärkt, dass im Abkür-
zungsverzeichnis [des Indikatorensets] lediglich „VT“ und „CBT“ aufgeführt seien, 
die anderen Verfahren jedoch nicht (DGPT, S. 3). 

IQTIG: Das IQTIG kann eine Symptomfokussierung des Verfahrens anhand der 
vorgeschlagenen Indikatoren und der konkreten Operationalisierung nicht er-
kennen. Lediglich ein einziges Datenfeld in einem Indikator adressiert die 
Symptomatik. 

Ausführungen, warum im Rahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung wich-
tige Wirkfaktoren der Psychotherapie (wie z.B. die therapeutische Beziehung) 
nicht berücksichtigt sind, finden sich im Zwischenbericht zum entwickelten 
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Qualitätsmodell sowie in der Konzeptskizze für ein Qualitätssicherungsverfah-
ren des AQUA-Instituts. 

Bei den genannten Abkürzungen im Verzeichnis handelt es lediglich um einen 
redaktionellen Fehler, der korrigiert wird. Inhaltliche Aussagen die Entwick-
lung des QS-Verfahrens betreffend sind aus einem Abkürzungsverzeichnis 
nicht ableitbar. 

In mehreren Stellungnahmen wurde sich zur Ausgestaltung des Indikatorensets 
mit seinen Datenfeldern geäußert. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde kritisiert, dass der Da-
tensatz, auch verglichen mit der bestehenden QS des G-BA, wenig „anwender-
freundlich“ sei, was insbesondere bei Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten ohne bisherige Erfahrung mit einer standardisierten Dokumentation von 
Relevanz sei. Teilweise sei die Gesamtheit der Datenfelder inhaltlich widersprüch-
lich und inkonsistent, weshalb eine detaillierte Überarbeitung wünschenswert sei. 
Aufgrund sehr umfangreicher und sich ähnelnder Formulierungen bestehe das Ri-
siko unbeabsichtigter Fehler bei der Dokumentation. Ebenfalls das in der QS bis-
lang unübliche Gendern in den Datenfeldern trage zu einer erschwerten Lesbar-
keit bei. Zwischenüberschriften, durch die sich auch die Datenfeldtexte verkürzen 
ließen, könnten den Bogen übersichtlicher erscheinen lassen. (BÄK, S. 6 f., S. 18 
und S. 19). 

Zudem erscheine es nicht sinnvoll, viele Items und deren Dokumentation einzeln 
abzufragen (STN Expertin/Experte). Dies wurde ebenfalls durch eine der stellung-
nahmeberechtigten Organisationen angemerkt (GKV-SV, S. 13). Zudem erscheine 
es nicht sinnvoll, das Gutachterverfahren durch solch ein umfangreiches Instru-
ment zu ersetzen. Vor allem für Kurzzeittherapien erscheine der Dokumentations-
aufwand nicht verhältnismäßig. Zugunsten der „Datensparsamkeit, Akzeptanz 
und Verstehbarkeit“ sei eine Verdichtung der Datenfelder wünschenswert (STN 
Expertin/Experte). 

IQTIG: Die Datenfelder wurden umfänglich auf Inkonsistenzen bzgl. Inhalt oder 
Formulierung geprüft und optimiert sowie der Dokumentationsbogen bspw. 
durch das Einfügen von Zwischenüberschriften nutzerfreundlicher gestaltet. 

In zwei Stellungnahmen wurde die Formulierung „in möglichst vielen Fällen“ bei 
einem Referenzbereich von 90 %, und „in möglichst allen Fällen“ bei einem Refe-
renzberich von 95 % in Frage gestellt. Es sei ungewöhnlich eine Differenz von nur 
5 % zwischen der Operationalisierung von „viele“ und „alle“ zu bestimmen. Im 
Vorbericht werde die Entscheidungsgrundlage der Qualitätsziele und Referenzbe-
reiche nicht deutlich (BPtK, S. 5; BÄK, S. 10). 

IQTIG: Das IQTIG ergänzt im Abschlussbericht entsprechende Informationen. 
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In einer Stellungnahme wurde erbeten, dass es ermöglicht werden sollte anzuge-
ben, „dass ein QS Indikator störungsbedingt nicht erfüllt werden kann“, um einer 
„Risikoselektion“ entgegen zu wirken (DGPPN, S. 5). In einer anderen Stellung-
nahme wurde gefordert, eine Antwortoption „nicht möglich“ oder „nicht zutref-
fend“ zu ergänzen, um die Beantwortung für Fälle von Therapieabbruch und 
schwer Erkrankte zu verkürzen (STN Expertin/Experte). 

IQTIG: Die Indikatoren des QS-Verfahrens wurden beauftragungsgemäß ver-
fahrens- und diagnoseunabhängig entwickelt. Das IQTIG stimmt zu, dass per-
spektivisch im Rahmen der Weiterentwicklung geprüft werden sollte, ob Fall-
gruppen definiert werden können, für die ggf. ein Ausschluss aus bestimmten 
Indikatoren erwogen werden sollte.  

Für einige Indikatoren wurde nach Prüfung ein Datenfeld zum Therapieab-
bruch ergänzt und die Rechenregel entsprechend angepasst. 

Laut einer Stellungnahme hätten die bereits etablierten QS-Maßnahmen im psy-
chotherapeutischen Bereich (Super- und Intervision) bei der Entwicklung des QS-
Verfahrens keine Beachtung gefunden. Dies sei nicht nachvollziehbar, da es bei-
spielsweise im QS-Verfahren Schizophrenie vergleichbare Indikatoren gebe (Fall-
konferenz, Arbeitsanweisung, Fortbildung) und die Frage nach Super-/Intervision 
auch fallbezogen erfolgen könnte (STN Expertin/Experte). 

IQTIG: Bei den angesprochenen Maßnahmen handelt es sich um Aspekte der 
Strukturqualität. Für diese sollten beauftragungsgemäß explizit keine Indika-
toren entwickelt werden. Für den Fall einer Anschlussbeauftragung, die auf 
Strukturqualität zielt, wird das IQTIG den Hinweis beachten. 

Laut einer Stellungnahme bedeute die verpflichtende Dokumentation der psycho-
therapeutischen Prozesse während des gesamten Behandlungverlaufs einen Ein-
griff in die Versorgung. Durch die QS würde die noch nicht etablierte Dokumenta-
tion zum Standard erhoben werden. Es bestehe die Gefahr, dass das als 
bürokratische Belastung empfunden werden könnte, was die Akzeptanz der psy-
chotherapeutischen Leistungserbringer gegenüber der digitalen Dokumentation 
schmälern wird (BÄK, S. 8). 

IQTIG: Entsprechend § 38 der Psychotherapie-Richtlinie besteht schon zum 
jetzigen Zeitpunkt eine Verpflichtung zur schriftlichen Dokumentation. Sowohl 
die Einführung einer standardisierten Dokumentation als auch die Etablierung 
eines QS-Verfahrens sind gesetzliche Forderungen aus dem SGB V. Das IQTIG 
schätzt es als zielführend ein, bei der konkreten Umsetzung und Implementie-
rung zu prüfen, welche sinnvollen Synergieeffekte genutzt werden können. 
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4.1 Qualitätsaspekt „Diagnostik“ 

4.1.1 Qualitätsindikator „Umfassende/s diagnostische/s Gespräch/e mit Erfassung von 
behandlungsrelevanten Dimensionen“ 

Von mehreren stellungnahmeberechtigten Organisationen wurde darauf hinge-
wiesen, dass es sich bei den Qualitätsanforderungen für den Indikator um Mini-
malstandards handele und sich die Items vollumfänglich mit den Fragen im Rah-
men des Gutachterverfahrens decken bzw. komplett mit den Empfehlungen der 
BPtK übereinstimmen würden (BPtK, S. 10 f.; OPK, S. 5; DGPT, S. 4, GKV-SV, S.7). 
Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurden daher keine Beden-
ken bzgl. der abgefragten Items gesehen (OPK, S. 5). Da die Diagnostik ein Stan-
dard sei, wurde darauf hingewiesen, dass dieser nicht auf „möglichst alle“, son-
dern „alle“ Patientinnen und Patienten zutreffen solle. Die wenigen Ausnahmen 
wären vom Referenzbereich abgedeckt. Allerdings wurde von einer stellungnah-
meberechtigten Organisation angemerkt, dass es aus methodischer Sicht kritisch 
zu hinterfragen sei, wie hoch die Validität der Antworten werde. Daher wurde 
hinterfragt, ob diese generischen prozessbezogenen Selbstauskünfte fallbezogen 
dokumentiert werden müssen, oder nicht mit vergleichbarer Validität in jährli-
chen Einrichtungsbefragungen erhoben werden können. Allerdings sei bereits bei 
einer einrichtungsbezogenen Leistungserbringerdokumentation die Berechnung 
des Indikators auf Basis von 13 Datenfeldern unter Aufwand-Nutzen-Gesichts-
punkten sowie der stark ausdifferenzierten Abfrage etablierter Standards der psy-
chotherapeutischen Diagnostik mit einem Ja/Nein-Antwortschema nicht vertret-
bar. Es würde sich um ein sehr aufwendiges Reminder-System für einen Bereich 
handeln, für den relevante Qualitätsdefizite nicht belegt seien. Würde dieser In-
dikator fallbezogen erhoben werden, würde daraus ein enormer Dokumentati-
onsaufwand entstehen, obwohl das Verbesserungspotenzial hier fraglich sei 
(BPtK, S. 11). Zusätzlich wurde die Frage aufgeworfen, mit welchem Ergebnis das 
IQTIG hier rechne, welches sinnvoll für die fallbezogene Qualitätssicherung ge-
nutzt werden könnte. Es wurde außerdem dazu geraten, die Dokumentation und 
nicht nur die Abklärung mit einer Frage zu erfassen (GKV-SV, S. 13 f.). Von einer 
anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass der In-
dikator erst erprobt und evaluiert werden solle. Zudem eigne sich der Indikator 
nicht zur Qualitätssicherung, sondern für das interne Qualitätsmanagement der 
Einrichtung (KBV, S. 8). 

IQTIG: Entscheidend ist der konkrete Aufwand beim Leistungserbringer. Für 
dieses QS-Verfahren sind die Datenfelder von neun Indikatoren prozessbeglei-
tend über den gesamten Behandlungszeitraum bei gleichzeitig im Durchschnitt 
eher niedrigen Fallzahlen pro Leistungserbringer zu dokumentieren. Das IQTIG 
hat die Filterführung überarbeitet, um den Aufwand weiter zu reduzieren. 
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Derzeit ist es nicht möglich, zu quantifizieren, wie viele Leistungserbringer sta-
tistisch oder qualitativ auffällig werden würden. Dies ist erst nach einer Erpro-
bungsphase zu erwarten. Wird ein Deckeneffekt beobachtet kann im Rahmen 
der Verfahrenspflege über eine Aussetzung des Indikators beraten werden. 
Die empfohlenen Indikatoren bzw. die Indikatorenergebnisse können perspek-
tivisch zusätzlich für das interne Qualitätsmanagement genutzt werden. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass es in 
der Ableitung des Indikators nachvollziehbar sei, dass Patientinnen und Patienten 
ihre Diagnostik als unzureichend empfänden. Ob diese allerdings fehlerhaft seien, 
entziehe sich deren Beurteilung. Zudem erscheine der Begriff „garantierter Stan-
dard“ unangemessen im Kontext der Psychotherapie (BÄK, S. 9). 

IQTIG: Der Indikator zielt gerade auf den inhaltlichen Mindestumfang des di-
agnostischen Gesprächs, nicht auf eine Fehlerhaftigkeit bei einzelnen diagnos-
tischen Schritten. 

Der Begriff „garantierter Standard“ wurde durch eine neue Formulierung er-
setzt. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde vorgeschlagen, einen 
Filter in der Spezifikation für „chronifizierter Verlauf“ hinzuzufügen, da bei Pati-
entinnen und Patienten mit einer langen psychiatrischen oder einer chronischen 
Laufbahn eine Diagnostik nicht mehr indiziert wäre, wenn der Fokus der Therapie 
auf Erhaltung läge oder die Patienten-Therapeut-Beziehung schon lange besteht. 
Dadurch sollten alle Diagnostikfelder (auch der Indikator 43xx18) fakultativ und 
nicht obligatorisch sein. Zudem wurde von der stellungnahmeberechtigten Orga-
nisation angemerkt, dass Patientinnen und Patienten nach einer Rehabilitation 
oder einem stationären Aufenthalt bereits eine ausführliche Diagnostik gehabt 
hätten und weitere Untersuchungen zu Beginn der Therapie unnötig wären. Da-
her wurde vorgeschlagen, diesbezüglich ein weiteres Datenfeld aufzunehmen 
(KBV, S. 8).  

IQTIG: Hier In der Konstellation, dass ein Patient / eine Patientin über einen 
sehr langen Zeitraum (von vielen Jahren) ohne formale Unterbrechung bei ei-
nem Leistungserbringer behandelt wird, würde dieser Fall nur einmal QS-
pflichtig mit Beendigung der Therapie werde und auch die Datenfelder des In-
dikators bzw. die Diagnostik nur einmal anfallen. Wird bei demselben Leis-
tungserbringer nach Behandlungspause erneut eine Therapie begonnen, ist 
auch ein diagnostisches Gespräch durchzuführen. 

Folgender Ausfüllhinweis wurde für diesen Indikator ergänzt: 

Es können hier auch Ergebnisse aus der Diagnostik, die im Rahmen der psycho-
therapeutischen Sprechstunde, der Probatorik oder einer vorangegangenen 
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Akutbehandlung beim selben Leistungserbringer. Dies trifft auch auf Entlas-
sungsbriefe zu kürzlich beendeten stationären oder teilstationären Behand-
lungen bzw. Behandlungen in einer psychosomatischen Rehaklinik zu.  

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hingewiesen, 
dass die Erfassung der Lebensqualität keinen allgemeinen diagnostischen Stan-
dard für alle Patientinnen und Patienten mit einer psychischen Erkrankung dar-
stelle, da beispielsweise für eine valide Erfassung des multidimensionalen Kon-
strukts entsprechende validierte Fragebögen Voraussetzung sein würden. Drei 
Leitlinien empfehlen die Erhebung der Lebensqualität, nur eine davon explizit zu 
Beginn der Behandlung. Trotzdem wurde diese Empfehlung durch das Datenfeld 
19 aufgegriffen. Es sei nicht sachgerecht, dass die Datenfelder 12 bis 24, auch die 
Lebensqualität, mit einer UND-Verknüpfung operationalisiert wurden. Dies würde 
einem diagnose- und verfahrensübergreifenden QS-Verfahren nicht gerecht wer-
den und einen unbegründeten Eingriff in den diagnostischen Prozess zur Folge 
haben (BPtK, S. 9 ff.). 

IQTIG: Für diesen Indikator bzw. das erwähnte Datenfeld ist nicht die Messung 
von Lebensqualität mittels standardisierter Messinstrumente zur Erfassung 
von Lebensqualität gefordert, sondern das Thematisieren im Rahmen der Di-
agnostik hinsichtlich möglicher Einschränkungen dieser. 

Von einer Stellungnehmenden aus dem Expertengremium wurde darauf auf ein 
Missverständnis bezüglich des Datenfeldes zur verfahrensspezifischen Diagnostik 
hingewiesen. Es ginge nicht darum, die genannten Dimensionen mit dem Daten-
feld zu ergänzen, sondern das gesamte diagnostische Vorgehen sei verfahrens-
spezifisch. Dies bedeute, dass alle Informationen ihre Bedeutung nur vor dem Hin-
tergrund des verfahrensspezifischen Theoriemodells und Krankheitsverständ-
nisses erhalten würden. Daher solle das Datenfeld 24 gestrichen werden (STN Ex-
pertin/Experte). Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation 
wurde angemerkt, dass die Rechenregel besage, dass eine verfahrensspezifische 
Diagnostik durchgeführt werden muss, obwohl die Diskussion aus dem Experten-
gremium darauf verwiesen habe, dass die Möglichkeit hierfür unbedingt erhalten 
bleiben müsse (Vorbericht S. 86). Falls die Rechenregel trotzdem so beabsichtigt 
war, dann müsse dies begründet werden (BÄK, S. 9 f.). 

IQTIG: Das Datenfeld zur ergänzenden verfahrensspezifischen Diagnostik zielt 
darauf ab, dass entsprechend des zur Anwendung kommenden Therapiever-
fahrens spezifische diagnostische Elemente ergänzt werden, die durch die auf-
geführten behandlungsrelevanten Dimensionen nicht abgedeckt sind. 
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Die Bezeichnung „in der Anfangsphase“ wurde teilweise kontrovers in den Stel-
lungnahmen diskutiert. Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation 
wurde angemerkt, dass bei dem Indikator die Festlegung fehle, wann die Anfangs-
phase beginnt und endet und somit die Anforderung mit der Dokumentation er-
füllt werden müsse (GKV-SV, S. 13 f.). Von einer Stellungnehmenden des Exper-
tengremiums wurde hingegen positiv angemerkt, dass die Anfangsphase und die 
Abschlussphase der Eingangdiagnostik patientenindividuell festgelegt und doku-
mentiert werden sollten (STN Expertin/Experte). 

Von zwei anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde zudem als po-
sitiv erachtet, dass es den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten grund-
sätzlich selbst überlassen sei, wann genau sie das diagnostische Gespräch führen 
würden (KBV, S. 8; SG/DGSF, S. 2). Dies sei bereits in der Sprechstunde oder Pro-
batorik möglich und könne den anschließenden therapeutischen Prozess entlas-
ten (KBV, S. 8). Diese Standards seien auch für Systemische Therapeutinnen und 
Therapeuten erfüllbar (SG/DGSF, S. 2).  

IQTIG: Eine konkrete Vorgabe, welche oder wie viele Termine zur Anfangs-
phase zu zählen sind bzw. für die Diagnostik zur Verfügung stehen, beurteilt 
das IQTIG als nicht sachgerecht. Dies würde nachteilig in den therapeutischen 
Prozess eingreifen. Zeitpunkt und Zeitspanne können gerade abhängig von der 
Diagnose/ dem Störungsbild, der konkreten Problemkonstellation sowie hin-
sichtlich anderer komplexer patientenindividueller Besonderheiten erheblich 
voneinander abweichen. 

Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass sich die Anfangsphase sowie der 
diagnostische Prozess im Sinne dieses Indikators auch auf die Sprechstunde 
oder Probatorik bezieht. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass eine 
zwingende Erfassung von Substanzmissbrauch und Suizidalität zu Behandlungsbe-
ginn kritisch wäre, da die Themen hochsensibel seien. Der Leistungserbringer 
müsse daher selbst entscheiden können, ob und wann dies angesprochen werde. 
Der richtige Zeitpunkt müsse nicht unbedingt in der Anfangsphase sein (KBV, S. 7). 

IQTIG: Bezüglich dieser Datenfelder ist nicht eine sofortige umfassende Erör-
terung dieser Themen gemeint. In der Anfangsphase ist aber zwingend abzu-
klären, ob dies für den jeweiligen Behandlungsfall relevante, in der Behand-
lungsplanung zu berücksichtigende oder sogar akut interventionsbedürftige 
Themen sind. 
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Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde vorgeschlagen, explizit 
und routinemäßig nach belastenden Lebensereignissen in der Eingangsdiagnostik 
zu fragen, da wissenschaftlich belegt sei, dass diese sowohl zur Chronifizierung 
komorbider Störungen als auch bei Nichtbeachtung zu weniger erfolgreichen Psy-
chotherapien führen würden. Dies könne entweder in Form einer Ergänzung des 
Datenfeldes 13 „Wurde im Rahmen der Diagnostik in der Anfangsphase der Be-
handlung die biografische Anamnese einschließlich belastender oder traumati-
scher Lebensereignisse erfasst?“ erfolgen oder als ein zusätzliches Datenfeld, wel-
ches auf das Datenfeld 13 folgen könnte: „Ist eine Erhebung von belastenden oder 
traumatischen Lebensereignissen erfolgt?“ (ja/nein) (DeGPT, S. 4 f.). 

IQTIG: Ein zusätzliches Datenfeld ist nicht erforderlich. Belastende oder trau-
matische Lebensereignisse sind unter „biografische Anamnese“ subsumiert. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass die 
Erfassung der 13 Items eine konkrete Abfragenotwendigkeit suggeriere, die auch 
anders erfolgen könne und dies daher klargestellt werden müsse (DGPT, S. 4). Von 
einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde erläuternd dargestellt, 
dass für die Erfassung der Dimensionen nicht zwingend explizit mit der Patientin 
bzw. dem Patienten darüber gesprochen werden müsse, sondern dies auch mit 
einem „diagnostischen Blick“ erfassbar wäre. Oft lasse sich auch durch Begleitum-
stände erschließen, dass bestimmt Aspekte in der Diagnostik keine Relevanz hät-
ten. Diese diagnostische Kompetenz müsse auch der ärztlichen und Psychologi-
schen Psychotherapeutenschaft zugestanden werden und es läge in ihrer 
Therapiehoheit, was im individuellen Fall relevant sei und was weiter thematisiert 
werden sollte. Zudem sei fraglich, ob für alle Patientinnen und Patienten jede ge-
nannte Dimension in der Therapie in allen drei Phasen erfasst werden müssen 
(KBV, S. 3, 4, 7). 

IQTIG: Auf welche konkrete Weise und in welchem Umfang die jeweiligen be-
handlungsrelevanten Dimensionen erfasst werden, wird durch den Indikator 
nicht vorgegeben. Die genannten Dimensionen sind für die Diagnostik zu the-
matisieren, in den späteren Phasen der Behandlung (im Rahmen der Ver-
laufsbeobachtung) sind nur noch die für den individuellen Behandlungsfall 
auch relevanten Dimensionen zu betrachten. 
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Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, entgegen 
der Einschätzung des IQTIG, dass es mehrere Abrechnungsziffern gäbe (GOP 
35151, GOP 35150, GOP 35141), mit denen anhand von Sozialdaten der tatsäch-
liche Umfang der diagnostischen Gesprächsleistungen und systematischer Erhe-
bung diagnostischer Informationen vor Beginn einer RichtlinienPsychotherapie 
ermittelt werden könne (BPtK, S. 7 f.).  

IQTIG: Den derzeit verfügbaren Abrechnungsziffern wäre insbesondere die An-
zahl von Behandlungsterminen, in denen üblicherweise die Diagnostik im Vor-
dergrund steht, entnehmbar. Die konkreten Inhalte der diagnostischen Ge-
spräche i.S.d. empfohlenen Indikators lassen sich durch diese nur in sehr 
geringen Umfang abbilden. 

4.1.2 Qualitätsindikator „Patientenindividuelle Anwendung und Auswertung von stan-
dardisierten diagnostischen Instrumenten“ 

Der Einsatz standardisierter Testverfahren wurde in den Stellungnahmen erwar-
tungsgemäß kontrovers diskutiert. Mehrere Stellungnahmeberechtigte äußerten 
sich kritisch zum generell verpflichtenden Einsatz standardisierter Testverfahren 
in der ambulanten Psychotherapie (DGPT, S. 2 f.; DÄVT, S. 3 f.; DGPSF, S. 1; STN 
Expertin/Experte). Durch eine stellungnahmeberechtigte Organisation wurde da-
rauf hingewiesen, dass Tests keinerlei Hinweise auf die inhaltliche Qualität des 
Prozesses der Psychotherapie geben würden und hiermit absehbare Interferen-
zen in Kauf genommen werden würden, die zu einem Eingriff in den Therapiepro-
zess psychodynamischer Behandlungen führten (DGPT, S. 2 f.). Von einer anderen 
stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass es eine offen-
sichtliche Überbewertung von standardisierten Instrumenten sowie Dokumenta-
tionen gebe, welche nicht geeignet seien, den Einzelfall gültig abzubilden (DÄVT, 
S. 3 f). Zudem wurde von einer weiteren stellungnahmeberechtigten Organisation 
geäußert, dass die Durchführung eines standardisierten Testverfahrens nur dann 
ein Qualitätsindikator sei, wenn das Verfahren indiziert wäre und leitliniengerecht 
erfolge (DGPSF, S. 1). Von einer stellungnahmeberechtigten Person des Experten-
gremiums wurde angemerkt, dass alle Stellen des QS-Verfahren abgelehnt wer-
den müssten, „[…] an denen eine Standardisierung des Behandlungsprozesses die 
Handlungsfreiheit des Therapeuten zum Nachteil des Patienten einschränkt“ (STN 
Expertin/Experte). 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde die Frage aufgewor-
fen, „[...] ob eine Festlegung des Einsatzes von geeigneten, validierten Messin-
strumenten als neuer Standard für die Richtlinienpsychotherapie über die Opera-
tionalisierung des entsprechenden Qualitätsindikators erfolgen sollte.“ Aus Sicht 
der Stellungnehmenden gingen derart weitreichende normative Vorgaben, wel-
che neue fachliche Standards definieren würden, über die bestehenden berufs-
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rechtlichen Regelungen hinaus. Diese wären dann in der Psychotherapie-Richtli-
nie und nicht über die Themenspezfisichen Bestimmungen des QS-Verfahrens in 
der DeQS-Richtlinie zu regeln (BPtK, S. 14). Von einer Stellungnehmenden des Ex-
pertengremiums wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass es bisher keine Pflicht 
zum Einsatz eines standardisierten diagnostischen Instrumentes in der Psychothe-
rapie-Richtlinie oder der Psychotherapievereinbarung gebe.  

Von einer weiteren stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, 
dass nach eigener Prüfung von elf nationalen S3-Leitlinien im Rahmen der Diag-
nostik die Anwendung validierter standardisierter bzw. strukturierter Messver-
fahren empfohlen werde. Die Leitlinien würden somit auf einen medizinisch-psy-
chotherapeutischen Standard hinweisen, „[...] der für die Versorgung eines 
breiten Spektrums psychischer Erkrankungen Gültigkeit besitzen dürfte“ (BPtK, S. 
12). Dennoch wurde von einer anderen stellungnehmenden Organisation ange-
merkt, dass die Anwendung standardisierter Testverfahren keine Selbstverständ-
lichkeit für alle Therapieverfahren sei. Es sei zwar wissenschaftlich nicht ausrei-
chend untersucht, ob die Anwendung standardisierter Testverfahren tatsächlich 
die Qualität verbessere, dennoch müsse das IQTIG seinem Auftrag und den ge-
setzlichen Vorgaben gerecht werden. Die in diesem Indikator vorgestellte Lösung 
sei elegant und praktikabel. Es sei positiv, dass eine gefürchtete Schädigung des 
therapeutischen Prozesses vermieden werde und es keine Vorgabe von spezifi-
schen Erfassungsinstrumenten gebe. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Ver-
fahrensspezifität im weiteren Entwicklungs- und Erprobungsprozess berücksich-
tigt werden sollte. Es werde eine enge Kooperation zwischen Forschung, Praxis 
und Qualitätssicherung erforderlich sein, um künftig Konzepte zu entwickeln, mit 
denen die Qualität des diagnostischen Vorgehens valide und verfahrensübergrei-
fend erfassbar wäre (OPK, S. 6). 

Zu dem Referenzbereich des Indikators haben sich mehrere Stellungnehmende 
kontrovers geäußert. Für mehrere stellungnahmenberechtigte Organisationen 
gilt die Anwendung von Instrumenten als Standard in der psychotherapeutischen 
Versorgung und es wurde daher dem Referenzbereich zugestimmt (OPK, S. 6; 
BPtK, S. 12; GKV-SV, S. 14) bzw. dazu geraten, dass dieser nicht auf „möglichst 
alle“ sondern „alle“ Patientinnen und Patienten zutreffen sollte. Die wenig denk-
baren Ausnahmen seien vom Referenzbereich abgedeckt (GKV-SV, S. 14). 

Von einigen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass der 
Referenzbereich des Indikators noch einmal kritisch hinterfragt werden sollte. Der 
Grund hierfür sei, dass zum einen eine verpflichtende Anwendung von Testver-
fahren von dem Expertengremium außerordentlich kritisch gesehen wurde und 
zum anderen, laut den Abrechnungsdaten, diese nur bei ca. 15 % der Patientinnen 
und Patienten angewendet werde. Der Referenzbereich von ≥90 % erscheine da-
her fraglich (BÄK, S. 10). Ergänzend hierzu wurde von einer Stellungnehmenden 
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des Expertengremiums angemerkt, dass der Hinweis, dass nur 15 % der Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten ein Testverfahren abrechnen, auch so in-
terpretiert werden könne, dass es 85 % für nicht ausreichend erforderlich hielten. 
Es wurde die Frage aufgeworfen, wie viel Entscheidungsfreiheit verbleiben würde, 
wenn der Referenzbereich bei 90 % läge. Zudem sei bei einem Referenzbereich 
von 90 % eine Patientenselektion zu befürchten (STN Expertin/Experte). 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hingewiesen, 
dass in der Metaanalyse von Beard und Delgadillo (2019) die Autoren betonten, 
dass weitere Forschung notwendig sei um den Effekt früherer Symptomverbesse-
rungen auf das Behandlungsergebnis nicht nur für die Verhaltenstherapie, son-
dern auch für andere Therapieverfahren einschätzen zu können. Daher würde die 
Studie mit Blick auf die Anforderungen an eine diagnose- und verfahrensunab-
hängiges QS-Verfahren relevanten Limitationen unterliegen (BPtK, S. 12 f.). Zu 
dieser Einschätzung kam auch ein anderes stellungnehmendes Mitglied des Ex-
pertengremiums und so wurde darauf hingewiesen, dass zudem die Studie von 
Schawohl und Odenwald (2018) und die zitierten Leitlinien ebenfalls keinen Nach-
weis lieferten, dass sich durch den verpflichtenden Einsatz von standardisierten 
Messverfahren die Therapieergebnisse verbessern würden (STN Expertin/Ex-
perte). Zusätzlich wurde von einer stellungnahmeberechtigten Organisation an-
gemerkt, dass die Studie von Wittmann et al. nicht den Schluss zu lasse, dass eine 
Anwendung von standardisierten bzw. psychometrischen Testverfahren die Ein-
gangsdiagnostik signifikant verbessere (BPtK, S. 12). 

IQTIG: Die Anforderung wurde entsprechend den „Methodischen Grundla-
gen“ des IQTIG auf Basis der Leitlinienempfehlungen abgeleitet. Und zielt nur 
indirekt auf die Verbesserung des Behandlungsergebnisses, sondern zunächst 
auf die Verbesserung der Diagnostik. Eine umfassende Diagnostik zu Beginn 
einer psychotherapeutischen Behandlung, die durch den Einsatz quantitativer 
Messverfahren ergänzt wird, ist Voraussetzung für eine Behandlungsplanung 
und das Formulieren von Behandlungszielen, und ist somit unmittelbar von 
Bedeutung für die Patientinnen und Patienten und folglich ein patientenrele-
vantes Ziel. 

Von zwei stellungnahmeberechtigten Organisation wurde Kritik an der Zuteilung 
der projektiven Testverfahren zu den standardisierten Testverfahren geäußert. 
Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hingewiesen, 
dass es in keiner Weise nachvollziehbar sei, auf welcher Datengrundlage die Ab-
leitung der Datenfelder 28 und 29 erfolgte. Nach der fachlichen Einschätzung der 
Stellungnehmenden zählen die projektiven Testverfahren nicht zu den standardi-
sierten diagnostischen Instrumenten, die in diesem Indikator abgebildet werden 
sollen. Zusätzlich seien keine evidenzbasierten Leitlinien bekannt, die dies als eine 
validiere und differenzierte Diagnostik empfehlen würde. Lediglich das Vorhan-
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densein von Abrechnungspositionen rechtfertige keinen Einbezug in die Operati-
onalisierung des Indikators. Da hier eine ODER-Verknüpfung vorgesehen sei, wäre 
eine ausschließliche Anwendung und Dokumentation projektiver Testverfahren 
bereits ausreichend. Zudem sei kritisch anzumerken, dass die kriterienorientierte 
Bewertung des Indikators mit den Anpassungen und Beratungsprozessen des Ex-
pertengremiums nicht beschrieben seien und somit auch nicht nachvollziehbar 
seien. Es erscheine somit äußerst fraglich, dass ein solcher Indikator zur Qualitäts-
sicherung beitragen könnte (BPtK, S. 13). Von einer anderen stellungnahmebe-
rechtigten Organisation wurde angemerkt, dass projektive Testverfahren zu den 
psychologischen Untersuchungsmethoden mit niedriger Auswertungsobjektivität 
zählen würden und daher ließen sie sich auch nicht unter „standardisierte diag-
nostische Instrumente“ subsumieren (BÄK, S. 10 f.). 

IQTIG: Das IQTIG bedankt sich, dass auf diesen Fehler hingewiesen wurde. Die 
Datenfelder zu den projektiven Testverfahren wurden entfernt. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass die 
Anwendung standardisierter diagnostischer Instrumente im Bereich belastender 
Lebensereignisse einen Zusammenhang der Symptomatik mit der Lebenserfah-
rung herstellen könne, wonach der Leistungserbringer explizit fragen solle. Es 
wird daher folgendes Item vorgeschlagen: „Sind standardisierte diagnostische In-
strumente zur Erfassung belastender oder traumatischer Erlebnisse eingesetzt 
worden? (Ja/nein)“ (DeGPT, S. 4). 

IQTIG: Wie oben beschrieben, obliegt die Auswahl des konkreten Instruments 
der behandelnden Psychotherapeutin / dem behandelnden Psychotherapeu-
ten, die/der dies patientenindividuell entscheidet. Die Operationalisierung 
lässt somit auch ein Instrument zur Erfassung belastender oder traumatischer 
Erlebnisse zu. Es bedarf keines eigenen Datenfelds. 

Von einigen Stellungnehmenden wurde die Verfahrensunabhängigkeit nicht als 
gegeben gesehen, da der Einsatz standardisierter Testverfahren nicht auf psycho-
analytisch und tiefenpsychologisch begründete Verfahren anwendbar sei (DGPT. 
S.4; Expertengremium). Eine Verfahrensunabhängigkeit könne nur sichergestellt 
werden, wenn die Indikations- und Behandlungsfreiheit in diesem Qualitätsziel 
unberührt bleiben würden. In einer tiefenpsychologischen Behandlung sei das An-
wenden von Testverfahren bereits ein Eingriff in die Beziehung sowie therapeuti-
sche Behandlung (STN Expertin/Experte). Ebenso sei der Indikator nicht kompati-
bel mit dem psychodynamischen Verfahren, da hier die Erfassung und das 
Verständnis der Beziehungsdynamik im Erstinterview viel bedeutsamer seien. 
(DGPT, S. 4). Von einer Stellungnehmenden des Expertengremiums wurde ange-
merkt, dass Testverfahren im Rahmen der psychodynamischen Verfahren nur ei-
nen begrenzten Nutzen hätten bzw. sogar kontraindiziert sein könnten (STN Ex-
pertin/Experte). Laut einer stellungnahmeberechtigten Organisation sei durch 
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den Einsatz standardisierter diagnostischer Instrumente das „Übertragungs- und 
Therapiegeschehen“ nachhaltig negativ beeinflussbar. Insbesondere für die psy-
chodynamischen Verfahren stelle er keine Bedingung für gute Qualität dar (KBV, 
S. 8). Zudem führe der Einsatz standardisierter Messverfahren eventuell zu mehr 
symptombezogenen Diagnosen, sage aber nichts über die Qualität der Diagnostik 
aus oder führe zu einer Verbesserung (STN Expertin/Experte).  

IQTIG: Hier ist nochmals Anzumerken, dass die Wahl des Testverfahrens und 
des konkreten Zeitpunkts der Durchführung nicht durch den Indikator vorge-
geben werden, sondern ausschließlich bei der Therapeutin bzw. dem Thera-
peuten liegen. Zugelassen für diesen Indikator sind zudem auch standardi-
sierte/strukturierte klinische Interviews. 

Der Indikator wurde um das Datenfeld „Patientin/Patient lehnte ab“ ergänzt. 

Die analytische Psychotherapie geht nicht mehr in die Berechnung dieses Indi-
kators ein. 

Im Abschlussbericht wird der Hinweis, dass in § 10 Abs. 2 der Psychotherapie-
Richtlinie für die diagnostische Abklärung seit längerem der regelmäßige Ein-
satz standardisierter diagnostischer Instrumente gefordert wird, ergänzt 

Mehrere stellungnahmeberechtige Organisationen äußerten sich zu der Struktu-
rierung der Datenfelder und zu Ausfüllhinweisen (BÄK, S. 10 f.; BPtK, S. 14; GKV-
SV, S. 14). Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Datenfelder 25 bis 31 schwer lesbar seien aufgrund repititiver 
längerer Satzteile. Zudem sei nicht nachvollziehbar, warum es in einigen Daten-
feldern „in der Anfangsphase der Behandlung im Rahmen der Diagnostik“ und bei 
anderen „im Rahmen der Diagnostik in der Anfangsphase der Behandlung“ heiße. 
Weiterhin könnten die Texte der Datenfelder 12 bis 31 drastisch gekürzt werden, 
wenn eine einmalige Zwischenüberschrift: „Diagnostik in der Anfangsphase der 
Behandlung“ eingefügt werden würde (BÄK, S. 10 f.). Zudem sei die Lesbarkeit 
erschwert, da die Datenfelder 27 bis 31 und 39 bis 45 im Imperfekt formuliert 
seien („erfolgte“), während nur bei dem Datenfeld 26 die Aussage ohne nachvoll-
ziehbaren Grund im Perfekt („ist erfolgt“) formuliert wurde (BÄK, S. 10). Von einer 
anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass bei 
diesem Indikator der Prozess der Durchführung und der Dokumentation jeweils 
in eigenen Datenfeldern abgebildet seien, im Gegensatz zu den Datenfeldern des 
ersten Indikators. Der Bezeichnung nach zu urteilen, solle aber eine Dokumenta-
tion auch bei diesem Indikator stattfinden. Der Unterschied werde allerdings in 
der konkreten Operationalisierung der Indikatoren nicht erläutert. Die Stellung-
nehmenden halten es jedoch grundsätzlich für geboten, den zusätzlichen Doku-
mentationsaufwand sowie die Anzahl der auszufüllenden Datenfelder bei der Ein-
führung des QS-Verfahrens so gering wie möglich zu halten. (BPtK, S. 14). Von 
einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass 
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die Frage nach der Anwendung und der Dokumentation in einer Frage erfasst wer-
den könne. Zudem müsse definiert werden, was unter einem strukturierten klini-
schen Interview/Gespräch zu verstehen sei, damit keine falsch positiven Antwor-
ten gegeben würden. Dies gelte auch für die angemessenen Testverfahren, da die 
Definition völlig beliebig sei (GKV-SV, S. 14). 

IQTIG: Die Formulierungen und die Struktur der Datenfelder wurden anhand 
der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren überarbeitet. Entsprechend den 
methodischen Vorgaben, ist dabei zu beachten, dass in einem Datenfeld nicht 
mehr als eine Information abgefragt wird. 

4.2 Qualitätsaspekt „Therapiezielvereinbarung“ 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde es als sachgerecht er-
achtet, dass das ursprünglich zweite Q-Merkmal „Überprüfung der Therapieziele 
im Therapieverlauf“ im weiteren Entwicklungsprozess dem Q-Aspekt zur Über-
prüfung des Therapiefortschritts zugeordnet wurde (BPtK, S. 14 f.). 

4.2.1 Qualitätsindikator „Formulierung von patientenindividuellen Therapiezielen“ 

Die Formulierung von patientienindividuellen Therapiezielen in der Anfangsphase 
wurde in den Stellungnahmen kontrovers diskutiert (GKV-SV, S. 15; STN Exper-
tin/Experte). Von einer weiteren stellungnahmeberechtigten Organisation wurde 
angemerkt, dass die Vorgabe zu Behandlungsbeginn schon die relevanten Thera-
pieziele erfassen zu können, in der Praxis nicht realistisch sei, da dies erst nach 
mehreren Sitzungen erkennbar werden würde (DÄVT, S.2). Entgegen dieser An-
sicht äußerte sich ein Mitglied des Expertengremiums und merkte positiv an, dass 
dieser Q-Aspekt eine freie Gestaltung zulasse, da es keine Vorgaben zu Zeiträu-
men gebe. In der Praxis zeige sich, dass die Patienten bzw. der Patient durch die 
Klärung des Therapieziels die Möglichkeit hätten, mehr Eigenverantwortung zu 
zeigen und umzusetzen (STN Expertin/Experte). 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hingewiesen, 
dass die gemeinsame Vereinbarung von Therapiezielen samt der Dokumentation 
unstrittige Bestandteile einer Psychotherapie seien, weshalb die Empfehlungen 
der BPtK zur Dokumentation diesen Aspekt beinhalte (BPtK, S. 15). Von einer an-
deren stellungnahmeberechtigten Organisation wurde ebenso angemerkt, dass 
die Formulierung von patientenindividuellen Therapiezielen ein Standard aller 
Psychotherapie-Richtlinienverfahren sei und dementsprechend sollte das Quali-
tätsziel für „möglichst alle“ statt „möglichst viele“ Patientinnen und Patienten gel-
ten (GKV-SV, S. 15). 

Von mehreren Stellungnehmenden wurde gefordert, dass sich der partizipative 
Aspekt der Therapiezielvereinbarung in der Indikatorbezeichnug widerspiegeln 
solle (BPtK, S. 15 f.; PatV, S. 14 f.; STN Expertin/Experte). Von einer stellungnah-
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meberechtigten Organisation wurde vorgeschlagen, den Indikator in „Gemein-
same Vereinbarung von individuellen Therapiezielen und deren Dokumentation“ 
umzubennen und das Datenfeld 32 in „Wurden in der Anfangsphase der Behand-
lung gemeinsam mit der Patient*in individuelle Therapieziele vereinbart und do-
kumentiert?“ umzuformulieren. Der Grund hierfür sei, dass nicht nachvollzogen 
werden könne, weshalb die Bezeichnugn des Indikators in der weiteren Entwick-
lung nicht mehr das gemeinsame Erarbeiten und Vereinbaren von Therapiezielen 
und deren Dokumentation adressiere. Es könne indirekt aus dem Bericht erschlos-
sen werden, dass die Erfassung des Q-Aspekts bei der Patientenbefragung veror-
tet sei, allerdings würden die Datenfelder 32 und 33 zeigen, dass eine Vereinba-
rung intendiert sei. Da eine Vereinbarung von Therapiezielen nur gemeinsam mit 
der Patientin bzw. dem Patienten erfolgen könne und da der Indikator einen vor-
nehmlich edukativen Charakter habe, solle auch die Indikatorbezeichnung den 
partizipativen Anteil darstellen (BPtK, S. 15 f.). Von einer stellungnahmeberech-
tigten Organisation wurde ergänzend erwähnt, dass der Einbezug von Patientin-
nen und Patienten im Sinne von shared decision making bei der Therapiezielfor-
mulierung auch in nationalen sowie in internationalen Leitlinien eingefordert 
werde, wie beispielsweise in der S3-Leitlinie Unipolare Depression, S3-Leitlinie 
Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen, Leitlinie zur Be-
handlung von Generalisierten Angst- und Panikstörungen, S3-Leitlinie zu Angst-
störungen (gerade in Revision) sowie in den NICE Guidelines (PatV, S. 14 f.).  

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass die 
gemeinsame Entwicklung von patientenindividuellen Therapezielen ein essenziel-
ler Bestandteil der Psychotherapie sei. Es sei jedoch schwierig den Indikator zu 
beurteilen, da sinnvollerweise der Fokus auf die gemeinsame Erabeitung gelegt 
werde, dieser Indikator jedoch nur die Reflexion des Prozesses seitens der Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten abbilde. Um eine Gesamtbetrach-
tung zu ermöglichen, müsste transparent sein, wie dieser Indikator bei der Pati-
entenbefragung abgebildet werden soll und ob sich diese sinnvoll ergänzen. Es 
bestünden, trotz der Einschränkungen, keine Bedenken hinsichtlich der abgefrag-
ten Items (OPK, S. 7).  

Von einem Mitglied des Expertengremiums wurde ergänzend angemerkt, dass die 
Relevanz des Indikators gegeben sei und die Operationalisierung angemessen er-
scheine. Allerdings könnten Therapieziele nur von den Patientinnen und Patien-
ten benannt werden, während die Therapeutin bzw. der Therapeut für die Über-
prüfung der Ziele bezüglich der „Erreichbarkeit, Rationalität, Funktionalität und 
Widerspruchsfreiheit“ zuständig sei (STN Expertin/Experte).  

IQTIG: Der Qualitätsaspekt zur Therapiezielvereinbarung wird durch mehrere 
Erhebungsinstrumente und infolge dessen durch mehrere Indikatoren adres-
siert. Diese Indikatoren müssen inhaltlich trennscharf sein. Dabei wird geprüft, 
welches Erhebungsinstrument das am besten geeignete ist. Kommunikative 
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und partizipative Anteile eines Aspekts sind aus methodischen Gründen bei 
der Patientenbefragung zu verorten. 

Von mehreren stellungnahmeberechtigten Organisationen und Mitgliedern des 
Expertengremiums wurde kritisiert, dass der Indikator nicht verfahrensunabhän-
gig sei, besonders im Hinblick auf psychodynamische Verfahren (KBV, S. 8 f.; 
DGPT, S. 4; Expertengremium). Es wurde darauf hingewiesen, dass zu Behand-
lungsbeginn nur die bewusstseinsfähigen Therapieziele benennbar wären. Für die 
psychodynamische Psychotherapie müssten jedoch auch unbewusste Motive be-
rücksichtigt werden, da es ein Kunstfehler wäre, die therapeutische Arbeit aus-
schließlich hierauf auszurichten (DGPT, S. 4; STN Expertin/Experte). Zudem gebe 
es auch für die Verhaltenstherapie und Systemische Therapie weder Leitlinien 
noch andere Literatur, die empfehlen, dass ein Therapieziel an einem bestimmten 
Punkt feststehen müsse und nicht mehr an die „therapeutische Situation“ ange-
passt werden dürfe (KBV, S. 8 f.). 

IQTIG: Der konkrete Zeitpunkt für eine erste Festlegung von Therapiezielen 
wird durch den Indikator nicht vorgegeben, sondern kann patientenindividuell 
und situationsabhängig gewählt werden. Das Indikatorenset lässt zudem expli-
zit eine Ergänzung, eine Anpassung der Therapieziele im Verlauf zu. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass bei 
der Spezifizierung von Therapiezielen, die Referenz zur ICF wesentlich wichtiger 
erscheine als die zum ICD. Dieser wurde im Bericht nicht berücksichtigt, sollte 
aber bei der Indikationsstellung sowie Zielanalyse und Therapieplanung berück-
sichtigt werden (DÄVT, S. 2). 

IQTIG: Der empfohlene Indikator hat referenziert in keinerlei Hinsicht auf den 
ICD-10 Katalog. 

Das IQTIG teilt aber grundsätzlich die Auffassung, dass eine stärkere Berück-
sichtigung des ICF perspektivisch für unterschiedlichste Fragestellungen ziel-
führend sein kann.  
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4.3 Qualitätsaspekt „Erfassung und Besprechung des Therapie-
fortschritts im Verlauf“ 

4.3.1 Qualitätsindikator „Reflexion des Therapieverlaufs“ 

Durch zwei stellungnahmeberechtigte Organisationen wurde herausgestellt, dass 
die Reflexion des Therapieverlaufs ein behandlungsimmanenter Qualitätsstan-
dard sei und daher fortlaufend zu erheben und zu dokumentieren sei (DGPT, S. 4; 
BPtK, S. 17). Der Indikator stelle einen Qualitätsstandard dar, der sowohl seitens 
der Kammer als auch der einschlägigen Leitlinien obligatorisch sei (BPtK, S. 17). 
Von einer weiteren stellungnahmeberechtigten Organisation wurde betont, die 
Reflexion sei ein unverzichtbarer, über den gesamten Behandlungsverlauf durch-
zuführender Teil der Psychotherapie und es gäbe keine Vorbehalte gegen die 
Operationalisierung des Indikators (OPK, S. 7). Darüber hinaus sei es laut einer 
anderen Stellungnahme zu begrüßen, dass die Überprüfung des Therapiefort-
schritts behandlungsrelevant und patientenindividuell zu erfassen sei, da die zu 
prüfenden Dimensionen im individuellen Behandlungsfall eine sehr unterschied-
liche Relevanz hätten und die Vorgabe jener Dimensionen dem Anspruch eines 
diagnose- und verfahrensunabhängigen QS-Verfahrens nicht gerecht würden 
(BPtK, S. 16). 

In andere Stellungnahmen wurde angemerkt, dass durch die Formulierung „Die 
behandlungsrelevanten Dimensionen entsprechen denen, die in QI 43xx14 abge-
fragt werden.“ nicht klar sei, dass zur Reflexion nur tatsächlich behandlungsrele-
vante Dimensionen betrachtet werden müssten (STN Expertin/Experte). Auch von 
einer weiteren stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, es sei 
unklar, was bei diesem Indikator unter behandlungsrelevanten Dimensionen zu 
verstehen sei. Die biographische Anamnese (DF 13), Medikamentenanamnese 
(DF 16) und Behandlungsgeschichte (DF 17) seien sicherlich nicht noch einmal im 
Rahmen der Reflexion zu adressieren (BÄK, S. 12). Laut einer weiteren Stellung-
nahme sei die Überprüfung des Behandlungsfortschritts ein obligatorischer Teil 
psychotherapeutischer Arbeit, jedoch unklar, was bei diesem Indikator unter be-
handlungsrelevanten Dimensionen zu verstehen sei. Kritisch zu sehen sei ebenso 
die Frage nach der Anpassung von Therapiezielen (DF 37). Falls diese, wie es häu-
fig sei, nicht angepasst werden müssten, müsste der Leistungserbringer grundlos 
eine negative Bewertung fürchten (KBV, S. 9; STN BÄK, S. 12f.; BPtK, S. 17; Exper-
tin/Experte). 

IQTIG: Das IQTIG wird für den betroffenen Indikator mittels eines entspre-
chenden Hinweises verdeutlichen, dass für diesen Indikator nur die für den in-
dividuellen Behandlungsfall relevanten Dimensionen adressiert werden sollen. 

Eine Anpassung der Therapieziele muss selbstverständlich nur dann erfolgen, 
wenn dies auch tatsächlich erforderlich ist. Dies wird in der Rechenregel be-
rücksichtigt werden. 
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Nach Meinung einer stellungnahmeberechtigten Organisation sollte geprüft wer-
den, ob die Datenfelder zur „Durchführung der Überprüfung der behandlungsre-
levanten Dimensionen bzw. der Erreichung der individuellen Therapieziele und 
der Dokumentation der Ergebnisse der Überprüfung“ zugunsten eines geringeren 
Dokumentationsaufwands zusammengefasst werden könnten (BPtK, S. 17; GKV-
SV, S. 15f.). 

IQTIG: Entsprechend den methodischen Vorgaben ist pro Datenfeld jeweils 
nur eine Information abzufragen. 

In zwei Stellungnahmen wurde der Aspekt der Partizipation thematisiert. Eine 
stellungnehmende Person beschrieb, der Indikator sei verfahrensunabhängig an-
wendbar, bilde jedoch nur einen Teil des partizipativ zu gestaltenden Reflexions-
prozesses ab (STN Expertin/Experte).  

In einer anderen Stellungnahme wurde erwähnt, dass das Qualitätsziel des Indi-
kators umformuliert werden sollte in: „gemeinsame Reflexion des Therapiever-
laufs“, da man ansonsten dem partizipativen Charakter der Psychotherapie nicht 
entsprechen würde (STN Expertin/Experte). Diese Forderung wird durch eine wei-
tere stellungnahmeberechtigte Organisation gestützt, in deren Stellungnahme 
betont wird, dass im Rahmen der Reflexion der Besprechung mit der Patien-
tin/dem Patienten und den partizipativ vereinbarten Therapiezielen eine beson-
dere Bedeutung zukäme und dies ebenfalls in der Patientenakte dokumentiert 
werden sollte (BPtK, S. 17). Auch von einer weiteren stellungnahmeberechtigten 
Organisation wurde gefordert, dass die Reflexion des Behandlungsverlaufs parti-
zipativ zu erfolgen habe. Explizit hervorgehoben wurde die gemeinsame Prüfung, 
ggf. Modifikation und Gewichtung der vereinbarten Therapieziele mit dem vor-
rangigen Ziel der frühzeitigen Erkennung und Begegnung ungünstiger Behand-
lungsverläufe (PatV, S. 16). 

IQTIG: Der Qualitätsaspekt wird durch mehrere Erhebungsinstrumente und in-
folge dessen durch mehrere Indikatoren adressiert. Diese Indikatoren müssen 
inhaltlich trennscharf sein. Dabei wird geprüft, welches Erhebungsinstrument 
das am besten geeignete ist. Kommunikative und partizipative Anteile eines 
Aspekts sind aus methodischen Gründen bei der Patientenbefragung zu veror-
ten. 

Durch eine stellungnahmeberechtigte Organisation wurde hervorgehoben, dass 
die Reflexion mit der Dauer der Behandlung zusammenhänge und dazu diene, 
„über bisher Erreichtes und über das weitere Vorgehen zu reflektieren.“ Daher sei 
es kritisch zu bewerten, dass man nicht auf feste Zeitpunkte für solch eine Refle-
xion festgelegt habe. Alle Patientinnen und Patienten hätten Anspruch auf eine 
Reflexion im Therapieverlauf, bei der auch der Einsatz von Messinstrumenten er-
strebenswert sei. (GKV-SV, S. 15f.). 



QS-Verfahren zur ambulanten Psychotherapie Würdigung der Stellungnahmen zum Vorbericht 

© IQTIG 2021 45 

IQTIG: Der Zeitpunkt, zu dem eine Reflexion des Therapieverlaufs erfolgt, kann 
nur patienten- und behandlungsindividuell gewählt werden. Das IQTIG konnte 
keine Evidenz ermitteln, die eine konkretere Vorgabe, z.B. nach einer be-
stimmten Anzahl von Sitzungen, rechtfertigen würde. 

4.3.2 Qualitätsindikator „Patientenindividuelle Anwendung und Auswertung von stan-
dardisierten Instrumenten im Therapieverlauf“ 

Der erneute Einsatz von standardisierten Instrumenten im Therapieverlauf wurde 
von den Stellungnehmenden sehr kontrovers diskutiert. Während von mehreren 
Stellungnehmenden angemerkt wurde, dass die Argumente, die bereits bei dem 
analogen Qualitätsindikator zum Q-Aspekt Diagnostik angebracht wurden, auch 
für diesen Indikator gelten würden (KBV, S. 9; BPtK, S. 18; DGPT, S. 4 f.; STN Ex-
pertin/Experte), äußerten sich einige Stellungnehmende noch einmal explizit zu 
diesem Indikator (OPK, S. 7 f.; BPtK, S. 18 f.; STN Expertin/Experte). 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hingewiesen, 
dass bereits die intensiven Diskussionen im Expertengremium gezeigt hätten, 
dass Wiederholungsmessungen in bestimmten Verfahren nicht generell üblich 
seien. Es sei wissenschaftlich nicht ausreichend belegt, ob diese in den analyti-
schen und tiefenpsychologischen Verfahren zu einer Qualitätssteigerung beitra-
gen würden. Trotz dessen wird die vom IQTIG gefundene Lösung als praktikabel 
erachtet, um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden. Es sei zudem positiv 
hervorzuheben, dass es keine Vorgabe eines spezifischen Erfassungsinstrumentes 
gebe. Weiterhin wurde explizit auf die Berücksichtigung der Verfahrensspezifität 
im weiteren Entwicklungs- und Erprobungsprozess des QS-Verfahrens hingewie-
sen (OPK, S. 7 f.).  

Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, 
dass die Anwendung und Auswertung standardisierter Testverfahren im Thera-
pieverlauf zwar von einigen evidenzbasierten Leitlinien empfohlen werde, diese 
jedoch nicht für alle psychischen Störungen im ambulanten Sektor zutreffe. Wei-
terhin wurde darauf hingewiesen, dass der Einsatz standardisierter Testverfahren 
zu Behandlungsbeginn eine bedeutsame Unterstützung der Differenzialdiagnostik 
sei. Im Behandlungsverlauf sollten hingegen noch intensiver die individuellen Be-
schwerden und Therapieziele fokussiert werden, wobei der Einsatz standardisier-
ter Testverfahren keinen bedeutsamen Mehrwert bringen würde im Gegensatz 
zum Beispiel eine gezielte problem- und symptomorientierte Erfassung zu rele-
vanteren und valideren Ergebnissen führen könnten (BPtK, S. 18 f.). Durch meh-
rere stellungnehmende Personen des Expertengremiums wurde darauf hingewie-
sen, dass die Verwendung standardisierter Instrumente im Therapieverlauf einen 
weitaus stärkeren Eingriff in die Therapie darstellen würde, als im Rahmen der 
Eingangsdiagnostik (STN Expertin/Experte). Von einer stellungnahmeberechtig-
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ten Organisation wurde angemerkt, dass besonders in der Psychoanalyse der Ein-
satz diagnostischer Instrumenten kontraindiziert sein könne, vor allem, wenn 
diese im Therapieverlauf eingesetzt werden würden. Für die anderen Verfahren 
sei zu Bedenken, dass Patientinnen und Patienten mit bestimmten Grunderkran-
kungen, wie beispielsweise paranoide Denkstörungen, mit einer Verschlechte-
rung reagieren könnten (KBV, S. 8).  

IQTIG: Hier ist nochmals Anzumerken, dass die Wahl des Testverfahrens und 
des konkreten Zeitpunkts der Durchführung nicht durch den Indikator vorge-
geben werden, sondern ausschließlich bei der Therapeutin bzw. dem Thera-
peuten liegen. Zugelassen für diesen Indikator sind zudem auch standardi-
sierte/strukturierte klinische Interviews. 

Eine Verlaufsbeobachtung der Behandlung auch mittels standardisierter In-
strumente ermöglicht es bspw. ungünstige Entwicklungen früh zu erkennen 
und die Behandlung frühzeitig anzupassen. Sie können zudem den Therapeu-
ten/den Therapeuten während des Behandlungsprozesses unterstützen. 

Die analytische Psychotherapie geht nicht mehr in die Berechnung dieses Indi-
kators ein. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass es 
insbesondere bei dem Einsatz von standardisierten Testverfahren zu erheblichen 
Unterschieden zwischen den Psychotherapie-Richtlinienverfahren käme, die sich 
auch in dem QS-Verfahren widerspiegeln müssten. Es wäre beispielsweise denk-
bar, „[...] dass bereits in der Spezifikation die Angabe vorgesehen wird, warum 
sich eine Therapeutin oder ein Therapeut gegen den Einsatz eines standardisier-
ten diagnostischen Instruments entschieden hat und mögliche Ausschlusskrite-
rien formuliert werden“ (KBV, S. 8). Grundsätzlich stelle sich aber hier auch die 
Frage, ob es gerechtfertigt sei, „[...] für alle Diagnosegruppen und alle Behand-
lungsverfahren in einheitlicher Weise über die Operationalisierung eines Quali-
tätsindikators die Anwendung von standardisierten Instrumenten zum fachlichen 
Standard für die Verlaufserfassung in der Richtlinien-Psychotherapie zu definie-
ren.“ Eine Einführung derartiger neuer Standards wäre ausschließlich über eine 
Änderung der Psychotherapie-Richtlinie zu regeln (BPtK, S. 18 f.).  

IQTIG: Die Analytische Psychotherapie wurde aus der Rechenregel des Indika-
tors entfernt. Ein begründetes Festlegen von Ausschlusskriterien ist in derzeit 
nicht möglich und könnte im Ergebnis einer Machbarkeitsprüfung oder Erpro-
bungsphase ggf. geprüft werden. 

Die in den Indikatoren formulierten Anforderungen leiten sich entsprechend 
den „Methodischen Grundlagen“ des IQTIG aus den verfügbaren Wissensbe-
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ständen wie Leitlinien, Literatur und Fokusgruppen ab. Ob eine Richtlinienan-
passung erforderlich wäre, wie in einer Stellungnahme zu bedenken gegeben 
wird, kann durch das IQTIG nicht beurteilt werden. 

Zwei Stellungnehmende äußerten, dass für solch einen Indikator die Psychothe-
rapie-Richtlinie geändert werden müsse (BPtK, S. 18 f.; STN Expertin/Experte) 
bzw. die Psychotherapievereinbarung bisher keine Verpflichtung für den Einsatz 
standardisierter Testverfahren vorsehe (KBV, S. 8). Der Grund hierfür sei, dass laut 
der Psychotherapie-Richtlinie derzeit neben den genehmigten Leistungen keine 
anderen Leistungen abgerechnet werden könnten und somit könnte dieser As-
pekt nicht umgesetzt werden (STN Expertin/Experte). Von einer stellungnahme-
berechtigten Organisation wurde auf die Analysen von Abrechnungsdaten einge-
gangen, die ergab, dass bei nur bei 15 % der Patientinnen und Patienten im 
Therapieverlauf der Einsatz von Messinstrumenten abgerechnet wurde. Möglich-
erweise sei dies teilweise auf die Abrechnungs- und Vergütungsbedingungen im 
EBM zurückzuführen, wodurch Anwendungen von standardisierten Testverfahren 
gar nicht abgerechnet werden würden. 

IQTIG: Die Analyse von Abrechnungsdaten ergab, dass bei nur bei 15 % der 
Patientinnen und Patienten im Therapieverlauf der Einsatz von Messinstru-
menten überhaupt abgerechnet wurde. D.h. in 85 % der Behandlungsfälle 
wurde der Einsatz von Messinstrumenten überhaupt nicht abgerechnet.  Die 
Durchführung psychodiagnostischer Testverfahren sind je Behandlungsfall für 
Versicherte ab Beginn des 22. Lebensjahres bis zu einer Gesamtpunktzahl von 
1.092 Punkten berechnungsfähig, wobei pro vollendete 5 Minuten 34 bzw. 39 
Punkte berechnet werden. Es liegen keine Hinweise darauf, dass die überwie-
gende Zahl der Leistungserbringer von dieser Vergütungsregelung mehrheit-
lich keinen Gebrauch macht, vor. 

4.4 Qualitätsaspekt „Kooperation“ 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde die große Bedeutung 
des Q-Aspekts betont. Kooperation sei entscheidend für den Behandlungserfolg, 
auch mit „(z. B. gemeindepsychiatrische) Einrichtungen außerhalb des SGB V so- 
wie für Selbsthilfegruppen bzw. Selbsthilfe-Kontaktstellen.“ Die Erstellung der 
Richtlinie zur Komplexbehandlung schwer psychisch Kranker nach § 92 6b SGB V 
sei ein Hinweis auf den Verbesserungsbedarf bei der Kooperation, v. a. zu Einrich-
tungen zur Förderung der beruflichen Teilhabe und der Teilhabe (PatV, S. 17). 
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4.4.1 Qualitätsindikator „Patientenindividuelle Absprachen und Kommunikation mit an 
der Behandlung Beteiligten“ 

In einer Stellungnahme wurde dargelegt, der Bedarf an Kooperation sei für jede 
Patientin/ jeden Patienten zu prüfen, da insbesondere für schwer Erkrankte Ko-
operation und Kommunikation mit Mitbehandelnden ein relevantes Qualitätsziel 
sei und per Gesetz die kooperative Berufsausübung gewünscht und zu forcieren 
sei (GKV-SV, S. 16). Der vom IQTIG beschriebenen Relevanz der Kooperation zwi-
schen verschiedenen Leistungserbringern und bei schwer erkrankten Patientin-
nen und Patienten sei auch laut zweier anderer Stellungnahmen zuzustimmen 
(KBV, S. 9, STN Expertin/Experte). Von einer stellungnahmeberechtigten Organi-
sation werde der mit den Experten konsentierte Indikator befürwortet (PatV, S. 
17). Durch eine Stellungnahme wurde erklärt, der Indikator sei verfahrensunab-
hängig umsetzbar (STN Expertin/Experte). 

Laut einer Stellungnahme sei nicht klar erkennbar, was mit Kooperation und Kom-
munikation gemeint sei (STN Expertin/Experte). Darüber hinaus erscheine das 
Qualitätsziel des Indikators fragwürdig und es werde der wissenschaftliche Nach-
weis zur Begründung des Qualitätsmerkmals vermisst. Die Rechenregel besage, 
dass nur jene Patientinnen und Patienten mit der Indikation zur Kooperation zu 
berücksichtigen seien und es wird in der Stellungnahme explizit darauf hingewie-
sen, dass der Indikator auch nur für jene Patientinnen und Patienten zu erfüllen 
sein sollte (OPK, S. 8). 

Durch eine stellungnahmeberechtigte Organisation wurde kritisch erläutert, dass 
sich die verschiedenen, vom IQTIG definierten, Leistungserbringer bezüglich Häu-
figkeit, Umfang und Zeitpunkt der Beteiligung an der Behandlung unterscheiden, 
dies im weiteren Entwicklungsprozess, jedoch nicht berücksichtigt worden sei. Es 
werden störungsspezifische Leitlinien angeführt, die Absprachen und Kommuni-
kation mit anderen beteiligten Leistungserbringern empfehlen. Aufgrund deren 
unterschiedlicher Relevanz für die verschiedenen Störungsbilder tun dies jedoch 
nicht alle Leitlinien. Auch die gesetzlich beauftragte „Richtlinie für die struktu-
rierte und koordinierte Versorgung psychisch erkrankter Menschen mit komple-
xem psychiatrischen oder psychotherapeutischen Versorgungsbedarf“ trage dem 
Umstand dieser selektiven Erforderlichkeit umfassender Kooperation Rechnung. 
Durch Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten finde in je-
dem Fall ein Austausch mit einem somatisch-fachärztlichen Leistungserbringer 
zur körperlichen Untersuchung und zum Erhalt des Konsiliarberichts statt, was nur 
für ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten entfalle. Dagegen sei 
die Soziotherapie bei einem relativ geringen Teil der Patientinnen und Patienten 
indiziert und darüber hinaus aufgrund der in vielen Regionen sehr niedrigen Sozi-
otherapeutendichte selten anwendbar (BPtK, S. 19). Dieser Punkt und ebenso der 
Hinweis auf eine fachärztliche Unterversorgung im ländlichen Bereich, welche 
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verhindere, den Anspruch des Indikators erfüllen zu können, wurde auch in ande-
ren Stellungnahmen angeführt (OPK, S. 8; STN Expertin/Experte). 

Die häusliche psychiatrische Krankenpflege als relevante Leistungserbringung hin-
gegen fehle in der Auflistung. Bezüglich der Versorgungsbefugnisse der Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten fehlten jene für die psychiatrische häus-
liche Krankenpflege, Ergotherapie und Krankenhauseinweisung (BPtK, S. 19f.). 
Durch eine stellungnahmeberechtigte Organsiation wurde zudem darauf auf-
merksam gemacht, dass den Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, an andere ärztliche Leistungserbringenden zu überweisen, fehlt 
(KBV, S. 9). Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass mit dem Einverständnis der 
Patientinnen und Patienten bei der Psychotherapeutin/ dem Psychotherapeuten 
nicht alle beteiligten Leistungserbringer von ihrer Schweigepflicht entbunden 
seien (KBV, S. 9) und diese sowie der Datenschutz es erforderlich machten, die 
Zustimmung oder Ablehnung der Patientin/ des Patienten eines Austauschs mit 
an der Behandlung Beteiligten zu dokumentieren (BÄK, S. 13). 

In mehreren Stellungnahmen wurde betont, dass, entgegen der Festlegung des 
Referenzbereichs für diesen Indikator, für die Mehrheit der in psychotherapeuti-
scher Behandlung befindlichen Patientinnen und Patienten kein Kooperationsbe-
darf bestehe (KBV, S. 9; BPtK, S. 21ff.; DGPT, S. 5; OPK, S. 8; STN Expertin/Experte). 
Die Erforderlichkeit eines Austauschs beträfe nur schwer und chronisch erkrankte 
Patientinnen und Patienten, auf die sich auch die vom IQTIG herangezogene, stö-
rungsspezifische Literatur und die vom G-BA beratene Richtlinie zur strukturierten 
und koordinierten Versorgung psychisch erkrankter Menschen mit komplexem 
Versorgungsbedarf beziehe (KBV, S. 9; DGPT, S. 5; STN Expertin/Experte). In einer 
Stellungnahme wurde betont, dass aufgrunddessen die Eignung der Kooperation 
als Q-Merkmal infrage zu stellen sei (KBV, S. 9). Selbst in Fällen mit therapiebe-
gleitender Medikation oder langjähriger psychiatrischer Behandlung erscheine es 
fragwürdig, ob ein Austausch immer von Nöten sei (BPtK, S. 21ff.; STN Exper-
tin/Experte). Auch wurde angemerkt, dass Patientinnen und Patienten nicht in je-
dem Falle transparent machten, wenn sie andere Behandelnde oder stationäre 
Aufenthalte haben bzw. gehabt haben (KBV, S. 9). 

Es bestünde laut mehrerer Stellungnehmenden, besonders für leichter Erkrankte 
und spezifische Störungsbilder, gar eine Kontraindikation für die Durchführung 
bzw. Übernahme eines Austauschs mit anderen Leistungserbringern, da es so zu 
einer Störung der therapeutischen Beziehung kommen könnte und dem Thera-
pieziel entgegenstehen würde, die Eigenverantwortung der Patientinnen und Pa-
tienten zu fördern (KBV, S. 9; DGPT, S. 5; DGPM, S. 3; DKPM, S. 3; BPM, S. 3; STN 
Expertin/Experte). Es wurde durch mehrere Stellungnehmende gefordert, eine 
weitere Antwortmöglichkeit in die Datenfelder des Indikators aufzunehmen, mit 
der ausgedrückt werden könnte, dass eine Kooperation nicht indiziert sei (DGPM, 
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S. 3; DKPM, S. 3; BPM, S. 3; STN Expertin/Experte). Es bedürfe darüber hinaus ei-
ner Spezifikationsanpassung zur Vermeidung ungerechtfertigter Stellungnahmen 
(KBV, S. 4 und S. 9). 

IQTIG: Mit Kooperation und Kommunikation ist in diesem Indikator jede Art 
von Austausch. Inhalt und Umfang sind vom patientenindividuellen Behand-
lungsfall abhängig. Die Anforderung ergibt sich insbesondere aus Leitlinien-
empfehlungen. Behandlungsfälle, an denen keine Mitbehandelnden beteiligt 
sind, werden entsprechend der Rechenregel, aus dem Indikator herausgerech-
net. Zudem werden nur die tatsächlich Mitbehandelnden adressiert, nicht Ver-
sorgungsleistungen, die ggf. zusätzlich indiziert gewesen wären. Nicht ausrei-
chend für die Erfüllung des Indikators ist jedoch das Vorliegen des 
Konsiliarberichts, der im Kontext der Antragsstellung verpflichtend einzuholen 
ist. 

Die APP wurde als Datenfeld ergänzt. Ergotherapie und stationärer Aufenthalt 
sind bereits durch Datenfelder adressiert. 

Durch das Nichterteilen einer Schweigepflichtsentbindung lehnt der Patient / 
die Patientin implizit die Kooperation bzw. den Austausch zwischen den Mit-
behandelnden ab. Dies ist durch ein entsprechendes Datenfeld dokumentier-
bar. 

Ob und welche Patientengruppen es gibt, für die eine echte Kontraindikation 
für einen Austausch vorliegt, obwohl der Patient nicht abgelehnt hat, ist der-
zeit nicht darstellbar und könnte im Zuge der Weiterentwicklung bzw. in der 
Erprobungsphase geprüft werden. Derzeit werden derartige Konstellationen 
über den Referenzbereich abgedeckt. 

Aus zwei Stellungnahmen geht hervor, dass eine Verbesserung der Kooperation 
zwischen den an der Behandlung Beteiligten aufgrund des dadurch entstehenden 
Mehraufwands nur durch eine bessere Vergütung möglich sei (STN Expertin/Ex-
perte).  

IQTIG: Die Zuständigkeit für Vergütungsfragen ist anderweitig verortet. 

Von mehreren Stellungnehmenden wurden die Formulierung, Ausgestaltung so-
wie der Umfang der Datenfelder des Indikators thematisiert. Eine stellungnahme-
berechtigte Organisation führte an, dass es angemessen sei angeben zu können, 
dass Mitbehandelnde nicht erreicht werden konnten oder die Patientin/ der Pati-
ent abgelehnt habe (BÄK, S. 13). 

Desweiteren wurde kritisiert, der Indikator sei inhaltlich unklar abgegrenzt und 
wie andere Indikatoren des Indikatorensets ungenau formuliert, wodurch zu er-
warten sei, dass dessen Ergebnisse für einen Leistungserbringervergleich nicht 
aussagekräftig genug seien, da für das Erfüllen der Austausch mit irgendeinem an 
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der Behandlung beteiligten Leistungserbringer ausreiche. Demgegenüber stehe 
ein zu hoher Dokumentationsaufwand mit bis zu 15 Datenfeldern (BÄK, S. 13 und 
S.18). Zu diesem Schluss kam auch eine andere Organisation, in deren Stellung-
nahme bemerkt wurde, der Indikator sei ungenügend differenziert operationali-
siert - es fehlten Vorgaben zur Kooperation „wann, wie, mit wem“ - und daher 
„wenig aussagekräftig“ (GKV-SV, S. 8 und S. 16). 

IQTIG: Konkretisierungen zu den Datenfeldern könnten im Zuge der Weiter-
entwicklung auf Basis der Richtlinie über die strukturierte und koordinierte 
Versorgung psychisch kranker Menschen mit komplexem Versorgungsbedarf 
nach § 92 Abs. 6b SGB V geprüft werden. Diese Richtlinie liegt zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht vor. 

In einer Stellungnahme werde die Antwortoption „ […] konnte nicht erreicht wer-
den“ positiv gesehen, da deutlich werde, dass die Psychotherapeutin/ der Psycho-
therapeut nicht allein in der Verantwortung für die Kooperation stehe (KBV, S. 9), 
wohingegen durch zwei stellungnehmende Mitglieder des Expertengremiums be-
tont wurde, dass dadurch impliziert werde, dass ausschließlich telefonische und 
persönliche Kontakte gelten würden, wobei diese sehr aufwendig zu realisieren 
sei. Es fehlten Strukturen für „asynchrone Kommunikation“ und es sollten auch 
andere Kommunikationswege Berücksichtigung finden (STN Expertin/Experte).  

IQTIG: Die Art der Kontaktaufnahme und die Gestaltung des Austausches wer-
den durch den Indikator nicht vorgegeben. 

4.5 Qualitätsaspekt „Vorbereitung und Gestaltung des Therapieendes“ 

Von einer stellungnahmeberechtigten Person wurde kritisiert, dass die quanitati-
ven und qualitativen Entwicklungsschritte von ursprünglich 5 auf letztlich 2 Q-
Merkmale im Vorbericht nur ansatzweise und nicht nachvollziehbar dargelegt 
wurden (BPtK, S. 23). 

IQTIG: Die Qualitätsmerkmale wurden zu einem Indikatorentwurf syntheti-
siert, die Inhalte der vormals einzelnen Merkmale gingen in den Datenfeldern 
auf. 

Von einer stellungnehmenden Person wurde beanstandet, der Q-Aspekt setze 
eine reguläre Therapiebeendigung voraus, die nicht in allen Fällen gewährleistet 
sei. Aus diversen Gründen sei es schwierig, das Behandlungsende festzulegen. 
Selbst die GOP zum Therapieende sei nicht ausreichend, um diesem Problem zu 
begegnen. Bei bestimmten Störungsbilder reichten die bewilligten Therapiestun-
den oft nicht aus, wofür es strukturell Änderungen benötige (STN Expertin/Ex-
perte). 
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IQTIG: Mit den kürzlich dafür eingeführten GOPs ist das Ende einer Richtlinien-
Psychotherapie dokumentierbar. Zusätzlich werden für diesen Indikator die 
Gründe der Beendigung dokumentiert, um irreguläre Beendigungen erkennen 
zu können 

4.5.1 Qualitätsindikator „Reflexion des Therapieverlaufs hinsichtlich der Einleitung der 
Abschlussphase der Therapie“ 

Durch eine stellungnahmeberechtigte Organisation wurde erklärt, dass der vom 
IQTIG herausgestellten Wichtigkeit der Abschlussphase sowie ihrer intensiven 
Vorbereitung als basalem Element einer Richtlinien-Psychotherapie vollumfäng-
lich beigepflichtet werde (KBV, S. 9). Durch eine weitere stellungnahmeberech-
tigte Organisation wurde betont, wie bei den Indikatoren zum Therapiebeginn 
und -verlauf sollten auch zur Reflexion der Abschlussphase geeignete Messinstru-
mente angewandt werden und die Dokumentation der Therapiezielerreichung sei 
als Mindestanforderung für jede Behandlung zu fordern (GKV-SV, S. 16). In einer 
anderen Stellungnahme hieß es, dass keinerlei Einwände hinsichtlich des Indika-
tors bestünden und die Reflexion des Therapieverlaufes hinsichtlich der Einleitung 
der Abschlussphase der Therapie ein basaler Bestandteil einer jeden Psychothe-
rapie sei (OPK, S. 9). Laut einer Stellungnahme sei eine Normierung in Prüfkrite-
rien wenig sinnvoll und fragwürdig, insbesondere im Rahmen der Psychodynamik. 
Es sei aus fachlicher Perspektive angemessen, gemeinsam mit der Patientin/ dem 
Patienten Bilanz zu ziehen, diese werde durch eine direktive Abfrage jedoch be-
schnitten. Das geforderte Vorgehen stelle einen Eingriff in die Behandlung dar 
(DGPT, S. 5). 

In zwei Stellungnahmen wurde kritisiert, dass der partizipative Aspekt bei diesem 
Indikator nicht berücksichtigt werde. Es wurde gefordert, „dass die Patientinnen 
und Patienten bei der Vorbereitung und Gestaltung des Therapieendes im Sinne 
der partizipativen Entscheidungsfindung“ integriert würden (PatV, S. 18). Deswei-
teren wurde vorgeschlagen, das Qualitätsziel in „gemeinsame Reflexion des The-
rapieverlaufs hinsichtlich der Einleitung der Abschlussphase“ umzuformulieren. 
Der Inhalt des Indikators könne nicht ohne Partizipation definiert und ausgestaltet 
werden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Partizipation als zentrales Element 
der Psychotherapie ausschließlich bei der Patientenbefragung verortet sein soll 
(STN Expertin/Experte).  

IQTIG: Der Qualitätsaspekt wird durch mehrere Erhebungsinstrumente und in-
folge dessen durch mehrere Indikatoren adressiert. Diese Indikatoren müssen 
inhaltlich trennscharf sein. Dabei wird geprüft, welches Erhebungsinstrument 
das am besten geeignete ist. Kommunikative und partizipative Anteile eines 
Aspekts sind aus methodischen Gründen bei der Patientenbefragung zu veror-
ten. 
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Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass be-
züglich des Qualitätsziels des Indikators nicht klar sei, was mit dem Begriff „aus-
reichend“ gemeint sei. Auch nicht nachvollziehbar sei, weshalb hier auf die Erhe-
bung der behandlungsrelevanten Dimensionen bestanden werde, im analog 
entwickelten Indikator 43xx17 jedoch nicht. Es sei unklar, weshalb es in den Da-
tenfeldern 61 und 62 „individuelle Behandlung“ heiße, in den analogen Datenfel-
dern nur „Behandlung“. Insgesamt gäbe es Abweichungen hinsichtlich der Formu-
lierungen der ansonsten analogen Datenfelder der Indikatoren 43xx17 und 
43xx20 (BÄK, 15). 

IQTIG: Das Qualitätsziel sowie die Datenfelder wurden hinsichtlich ihrer For-
mulierungen geprüft. 

Auch in einer anderen Stellungnahme wurden die Datenfelder des Indikators thematisiert. So 
erscheine die analoge Entwicklung der Indikatoren 43xx17 und 43xx20 nicht gelungen. Die For-
mulierung der Datenfelder 61 und 63 sei schwer verständlich und adressiere nicht das eigentli-
che Thema. Dieses sei für den gesamten Q-Aspekt „ob tatsächlich frühzeitig vor Beendigung der 
Therapie die Abschlussphase eingeleitet und dies mit der Patient*in besprochen wurde“ und ob 
die in der Abschlussphase relevanten Inhalte tatsächlich in dieser bearbeitet wurden. Die Frage 
nach der Überprüfung des Therapieverlaufs anhand des Erreichens der Therapieziele sei bereits 
über den Qualitätsindikator „Reflexion des Therapieverlaufs“ abgedeckt. (BPtK, S. 24). 

IQTIG: Es ist zutreffend, dass es sich um eine Analogiebildung zum Indikator 
„Reflexion des Therapieverlaufs“ handelt, konkretisiert für eine bestimmte Be-
handlungsphase. 

Der Qualitätsaspekt „Vorbereitung und Gestaltung des Therapieendes“ wird 
parallel von der Patientenbefragung adressiert. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass offen 
bliebe, was das IQTIG bei einem Therapieabbruch empfehle, da hier nur auf die 
Patientenbefragung verwiesen werde. Es kann daher hierzu nicht abschließend 
Stellung bezogen werden, da die Patientenbefragung erst am Ende des Jahres vor-
liege (KBV, S. 10). Ebenso wurde von mehreren Mitgliedern des Expertengremi-
ums angemerkt, dass das QS-Verfahren auf einen idealen Therapieverlauf ausge-
richtet sei und daher Therapieabbrüche in der Umsetzung stärker adressiert 
werden müssten. Es wäre daher empfehlenswert, bei den Indikatoren beispiel-
weise Ausstiegs-Optionen einzufügen. Es bestehe sonst die Gefahr, dass Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten für von ihnen nicht beeinflussbare, un-
günstige Therapieverläufe verantwortlich gemacht würden (STN Expertin/
Experte). 

IQTIG: Die Struktur des vorläufigen Dokumentationsbogens wurde so überar-
beitet, dass die Information zur Art der Therapiebeendigung und insbesondere 
zu Therapieabbrüchen auch für diesen Indikator genutzt werden kann. 
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4.5.2 Qualitätsindikator „Abklärung der Erforderlichkeit von anschließenden therapeuti-
schen Maßnahmen und/oder Maßnahmen zur Absicherung des Behandlungsergeb-
nisses“ 

Laut einer stellungnahmeberechtigten Organisation sei es schlüssig, dass das Q-
Merkmal „Besprechen und Konsentierten einer ggf. vorliegenden Indikation für 
eine Rezidivprophylaxe“ zum vorliegenden Indikator weiterentwickelt wurde.  

Die Vorgabe, in jedem Behandlungsfall die Erforderlichkeit eines anschließenden 
(teil-)stationären Aufenthalts zu prüfen, erscheine dagegen sonderbar und das 
Verbesserungspotenzial dieses Items fragwürdig. Andererseits seien dadurch we-
der ein Eingriff in den Therapieprozess noch negative Schlussfolgerungen durch 
die Beantwortung zu befürchten, wodurch der Indikator insgesamt wenig kritisch 
bewertet werde (OPK, S. 9). 

Auch von anderen Stellungnehmenden werde kritisch gesehen, dass in jedem Be-
handlungsfall die Gesamtheit der im Indikator aufgeführten Maßnahmen zu prü-
fen sei aufgrund der Annahme, jede Patientin/ jeder Patient benötige weiterge-
hende Behandlungs- oder Betreuungsmaßnahmen. Aufgrund dessen und darüber 
hinaus könne man nicht erwarten, dass im Falle von Kurzzeittherapien die Not-
wendigkeit einer Rezidivprophylaxe nach § 14 PT-RL zu prüfen sei, welche nur bei 
Langzeittherapien vorgesehen ist (BPtK, S. 25 f.; GKV-SV, S. 16 f.; KBV, S. 10; STN 
Expertin/Experte). Eine Umdeutung des Items im Sinne der Überlegung, die Kurz-
zeittherapie in eine Langzeittherapie zu verlängern sei nicht angemessen (BPtK, S. 
25 f.). Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation werde aus dem selben 
Grund gefordert, das Datenfeld 66 um die Antwortmöglichkeit „KZT oder Thera-
piekontingent unter 40 Stunden“ zu erweitern (KBV, S. 10.) Grundsätzlich sei es 
fachlich sinnvoll die Inhalte des Indikators zu dokumentieren, jedoch nur jene, die 
individuell zutreffen und nicht jede denkbare Maßnahme (DGPT, S. 5). 

Des Weiteren stelle die Prüfung eine Mindestanforderung dar, wodurch die Vali-
dität des Indikators erwartbar gering und mit erwünschter Beantwortung zu rech-
nen sei (GKV-SV, S. 16 f.). Es sei überdies nicht klar, inwiefern die Prüfung der 
Notwendigkeit anschließender Maßnahmen zur Absicherung des Behandlungser-
gebnisses beitrage (STN Expertin/Experte). Das Ziel sei sicherlich eher die Not-
wendigkeit, dies zu prüfen. Es sollte über eine Dropout-Option bzw. ein Zusam-
menziehen der „Möglichkeiten“ nachgedacht werden. Vor der Prüfung konkreter 
weiterer Schritte sollte die grundsätzliche Bedarfsklärung erfolgen (STN Exper-
tin/Experte).  

IQTIG: Der Nenner wurde dahingehend geändert, dass nunmehr nur die An-
zahl der Fälle, in denen die Notwendigkeit anschließender Maßnahmen auch 
besteht, um das Behandlungsergebnis abzusichern, in den Indikator eingeht. 
Zu diesem Zweck wurde auch eine entsprechende Filterfrage in der Operatio-
nalisierung ergänzt. Zudem wurde ein Datenfeld: „Wurde die Erforderlichkeit 
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einer weiteren Betreuung mittels eines psychotherapeutischen Gespräches 
geprüft? (Einzelbehandlung GOP 23220)“ (DF 36.1>) ergänzt, um diese in der 
Versorgungspraxis häufig gewählte Option abbilden zu können. 

In einer Stellungnahme wurde darauf hingewiesen, dass die Prüfung der möglich-
erweise zu initiierenden anschließenden sozialpsychiatrischen bzw. psychosozia-
len und auch (teil-)stationären Maßnahmen zu einem deutlich früheren Zeitpunkt 
im Therapieverlauf vorzunehmen sei als vom IQTIG vorgesehen (KBV, S. 9 f.). 

IQTIG: Grundsätzlich kann dies auch früher im Rahmen der Behandlung erfol-
gen bzw. dies außerordentlich sinnvoll sein. Der Indikator schließt dies nicht 
aus, sondern fordert, dass es spätestens im Rahmen der Therapiebeendigung 
erfolgen muss. 

Von einem stellungnehmenden Mitglied des Expertengremiums wurde bemän-
gelt, dass der, für die meisten Patientinnen und Patienten und auch objektiv zur 
Sicherung des Behandlungserfolgs wichtige Punkt, ob und wie die Behandlung 
fortgesetzt bzw. erneut aufgenommen werden könnte (anderes Verfahren, Set-
ting), nicht berücksichtigt werde (STN Expertin/Experte). 

IQTIG: Die Regelungen zu Verlängerungen (Fortsetzungsanträgen) oder neu zu 
stellenden Therapieanträgen sind der Psychotherapie-Richtlinie oder der Psy-
chotherapeuten-Vereinbarung zu entnehmen. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde erbeten, das Datenfeld 
68 um einen Ausfüllhinweis zu ergänzen, der darlege, was unter „nicht ärztliche 
Behandelnde“ zu verstehen sei (KBV, S. 10). 

In einer Stellungnahme wurde dagegen kritisiert, Datenfeld 68 sei unbestimmt 
und „arztzentriert“ formuliert. Da andere Leitungserbringer gemeint sind, sollten 
diese auch explizit genannt werden. Darüber hinaus sei der Nutzen des Datenfel-
des fraglich, da es sehr wenige Fälle gäbe, in denen Ergo-, Soziotherapie oder 
häusliche psychiatrische Pflege zur Stabilisierung des Behandlungsergebnisse ein-
gesetzt werden, was wiederum einem nicht zu rechtfertigenden Dokumentations-
aufwand entgegenstehe. Dasselbe gelte für Datenfeld 70, die Verzahnung von sta-
tionärer und ambulanter Versorgung sei insbesondere im Vorfeld und Verlauf der 
Psychotherapie von Bedeutung. Der Begriff der sozialpsychiatrischen bzw. psy-
chosozialen Institutionen im Datenfeld 69 sei überdies unscharf und zu präzisie-
ren (BPtK, S. 25 f.). 

IQTIG: Das IQTIG prüft die entsprechenden Datenfelder. 
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4.6 Qualitätsaspekt „Outcome“ 

Die Adressierung des Qualitätsaspekts „Outcome“ wurde in den Stellungnahmen 
kontrovers diskutiert. Während es von zwei stellungnehmenden Organisationen 
kritisch gesehen wurde, dass für die Leistungserbringerdokumentation keine kon-
krete Outcome-Messung entwickelt wurde (GKV-SV, S. 11 ff.), wurde hingegen 
der Verzicht von Outcome-Messungen von mehreren stellungnahmeberechtigten 
Organisationen begrüßt (DGPPN, S. 2; DGPM, S. 2; DKPM, S. 2; BPM, S. 2; BÄK, S. 
17; DGPT, S. 7; STN Expertin/Experte). Aus ihrer Sicht wäre der Einbezug der Er-
gebnisqualität mit erheblichen methodischen Problemen verbunden und daher 
ließe sich eine vergleichende Outcome-Messung nicht als Qualitätsindikator nut-
zen. Der Grund hierfür sei, dass das Outcome einer Psychotherapie von einer Viel-
zahl an Faktoren abhängig sei und es kein allgemein anerkanntes wissenschaftli-
ches Modell der Risikoadjustierung gebe, wobei zudem die Anzahl an zu 
kontrollierenden Variablen sehr hoch wäre. Zudem erstrecke sich die psychothe-
rapeutsiche Behandlung über einen langen Zeitraum und im Rahmen komplexer, 
medizinischer, sozialer und psychotherapeutischen Geschehens, weshalb das 
Outcome einer Psychotherapie nicht kausal auf diese zurückgeführt werden 
könne (DGPPN, S. 2; DGPM, S. 2; DKPM, S. 2; BPM, S. 2; BÄK, S. 17; STN Exper-
tin/Experte). Weiterhin wurde von einer stellungnahmeberechtigten Organisa-
tion und einem Mitglied des Expertengremiums angemerkt, dass bei der Out-
come-Messung die Gefahr der Patientenselektion bestehen würde (DGPT, S. 7; 
STN Expertin/Experte). Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass ein Ver-
gleich zwischen den psychotherapeutischen Praxen keine Verbesserung der Qua-
lität mit sich bringen würde, sondern zu einer Therapieanpassung führen würde, 
um die Qualitätsindikatoren zu erfüllen (STN Expertin/Experte). Von einer stel-
lungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass es jeder Fachgesell-
schaft frei stehen würde, für ihr Psychotherapieverfahren spezifische Outcome 
Indikatoren zu entwickeln und ihren Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Im Rah-
men der Systemischen Therapie gehöre bespielsweise das Routine Outcome Mo-
nitoring (ROM) zunehmend zum „State of the Art“, wobei es allerdings aktuell 
nicht gesetzlich vorzuschreiben wäre (DGSF, S. 2). 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde kritisch angemerkt, 
dass keine leistungserbringerdokumentierten Ergebnisqualitätsindikatoren für 
die Q-Merkmale „Verbesserung der Symptomatik“, „Erreichen individidueller 
Therapieziele“ und „Verbesserung der Funktionalität“ gefunden werden konnten. 
Die psychotherapeutische Behandlung habe das Ziel, „[...] die Erkrankungs-
schwere des Patienten zu verbessern, so dass dies auch messbar sein und tatsäch-
lich gemessen werden sollte.“ Zudem seien die Behandlungsergebnisse objektiv 
und unabhängig von Therapieschulen. Es wurde darauf verwiesen, dass Ergeb-
nisse und Outcomes von Psychotherapien bereits gemessen werden, beispiels-
weise mit den Core-Outcome Sets und dass auch die parallel in der Entwicklung 
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befindliche Patientenbefragung Outcomes voraussichtlich mithilfe mehrere Qua-
litätsindikatoren abdecken werde. Für die Leistungserbringerdokumentation 
wäre eine Outcome-Messung über die Erfassung von Ergebnisqualität anhand von 
Krankenhausaufenthalten nach Therapieende oder Varianzen der Arbeitsunfähig-
keitszeiten denkbar. Das Expertengremium der Patientenbefragung sei hingege-
gen zu der Einschätzung gekommen, dass Patient reported outcomes erfassbar 
wären und im Rahmen der gesetzlichen Qualitätssicherung verwendet werden 
könnten. Eine Erläuterung zu den unterschiedlichen Einschätzungen der Exper-
tengremien wäre daher wünschenswert (GKV-SV, S. 11 ff.). 

Von zwei stellungnahmeberechtigten Organisationen wurde die Selektion der Q-
Merkmale und Zuordnung dieser zur Patientebefragung hinterfragt (KBV, S. 10; 
BPtK, S. 27; PatV, S. 19; STN Expertin/Experte). Von einer stellungnahmeberech-
tigten Organisation wurde darauf hingewiesen, die Q-Merkmale „Verbesserung 
der sozialen Teilhabe“, „Verbesserung der Lebensqualität“ und „Fertigkeiten und 
Strategien zur Krankheitsbewältigung“ über die Patientenbefragung abgebildet 
werden solllen, obwohl das IQTIG selbst argumentiere, dass es Abweichungen 
zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung gebe und das Therapieergebnis sich 
nicht eindimensional beurteilen lasse. Es sei daher nicht nachvollziehbar, dass das 
Outcome ausschließlich bei der Patientenbefragung verortet sein solle (KBV, S. 
10). Dies wird von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation und 
einem Mitglied des Expertengremiums ebenfalls unterstützt, da das Behandlung-
sergebnis gemeinsam zu bewerten sei und dieses zu dokumentieren sei (PatV, S. 
19; STN Expertin/Experte). Es handele sich bei dem Ergebnis des Therapieprozes-
ses um eine Ko-Produktion zwischen der Psychotherpeutin bzw. dem Psychothe-
rapeuten und der Patientin bzw. dem Patienten und könne nicht allein der Be-
handlerin bzw. dem Behandler zugeordnet werden. Zudem sei das Ausmaß der 
Zielerreichung kein Maßstab für den Therapieerfolg (STN Experte/Expertin). Es 
wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass Indikatoren aus einer Patientenbefra-
gung nur für das interne Qualitätsmanagement der Einrichtung in das QS-Verfah-
ren aufgenommen werden könnten, da diese die methodischen Anforderungen 
an einen Indikator nicht erfüllen könnten (KBV, S. 10). Von einer anderen stellung-
nahmeberechtigten Organisation wurde ebenso hinterfragt, warum die drei Q-
Merkmale nicht für die weitere Entwicklung selektiert wurden. Die Erläuterungen, 
dass diese auch in der Patientenbefragung verortet seien und das QS-Verfahren 
kein standardisiertes Instrument vorgeben dürfe, sei nicht nachvollziehbar, da 
sich diese Einschränkungen dann auch auf die anderen drei Q-Merkmale beziehen 
müssten (BPtK, S. 27).  

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass es in 
dem Abschnitt 5.6 keine Bezugnahme zum Q-Aspekt „Erfassung und Besprechung 
des Therapiefortschritts im Verlauf“ gebe. Dies überrasche, da grundsätzlich die 
gleichen Fragen gestellt werden würden, nur zu einem früheren Zeitpunkt. Zudem 
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gelte die Problematik, „[…] dass sich patientenindividuell die behandlungsrele-
vanten Dimensionen deutlich unterscheiden können und es nicht indiziert ist, ei-
nen festen Kanon von Dimensionen vorzuschreiben, die bei allen Patient*innen 
in Richtlinienpsychotherapie zu erheben und zu dokumentieren sind“ für beide 
genannten Q-Aspekte. Des Weiteren sei hierbei eine mehrdimensionale Erfassung 
geboten (BPtK, S. 27). Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisa-
tion wurde ebenso angemerkt, dass es teilweise Überschneidungen der Datenfel-
der mit denen des Indiaktors „Reflexion des Therapieverlaufs hinsichtlich der Ein-
leitung der Abschlussphase der Therapie“ gäbe, wobei durch die zeitliche Nähe 
keine Änderungen zu erwarten seien. Zudem ging es bei dem Indikator teilweise 
um statistische Erhebungen, wovon die Patientinnen und Patienten keinen thera-
peutischen Nutzen mehr hätten (DGPT, S. 5 f.). 

Von mehreren stellungnahmeberechtigten Organisationen und einem Mitglied 
des Expertengremiums wurde der Indikator für die Beurteilung des Behandlungs-
ergebnisses am Ende der Therapie unterstützt (PatV, S. 19; OPK, S. 19; STN Exper-
tin/Experte). Er sei verfahrensunabhängig und greife nicht in die Behandlung ein 
(STN Expertin/Experte). Zudem wurde es als sehr zielführend erachtet, dass es 
sich um einen Prozessindikator handele und keine spezifischen Erfassungsinstru-
mente hervorgehoben werden (OPK, S. 10; DGPM, S. 2; BPM, S. 2; DKPM, S. 2; 
BÄK, S. 17).  

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wird dem jedoch widerspro-
chen, da Outcome als Prozessindikator ein zu niedrigschwelliger Ansatz sei. Es 
würde falsch positive Ergebnisse bzw. Deckeneffekte erzeugen und sei generell zu 
unspezifisch. Weiter wurde kritisiert, „[…] dass das Expertengremium und das 
IQTIG keine systematische und alle Patienten umfassende Ergebnismessung vor-
schlagen“ konnten, obwohl ein Verbesserungspotenzial bezüglich der systemati-
schen Outcome-Erhebung klar bestünde (IQTIG Bericht S. 115) (GKV-SV, S. 17). 
Zudem wurde angemerkt, dass bei diesem Indikator Einschränkungen der Validi-
tät vorliegen würden, da eine Verneinung der Fragen kaum zu erwarten sei. Wei-
terhin seien keine Indikatoren zur Outcome-Messung vorgelegt worden, die nur 
fallbezogen sinnvoll umzusetzen wären (GKV-SV, S. 7 ff.). 

Von mehreren anderen stellungnahmeberechtigten Organisationen und Mitglie-
dern des Expertengremiums wurde die Ergebnisqualität kontrovers diskutiert. Es 
seien Unschärfen im Bericht zu erkennen, die nahelegen, dass doch die Ergebnis-
qualität betrachtet werden solle, dies sollten daher geklärt werden (DGPM, S. 2; 
BPM, S. 2; DKPM, S. 2; DGPT, S. 3 ff.; STN Expertin/Experte). Von einer stellung-
nahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass eine Definition des Be-
griffes „Outcome“ fehle. In psychodynamischen Verfahren ließen sich die Behand-
lungsergebnisse oft erst lange nach einer Behandlung adäquat erfassen (DGPT, S. 
5 f.).  
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Es bliebe jedoch unklar, inwieweit zumindest die Therapiezielerreichung oder 
Fremdeinschätzung mithilfe der Clinical Global Impression of Improvement-Skala 
(CGI-I) als Option zur Abbildung des Outcomes als Ergebnisindikator trotz der Li-
mitationen, welche durch die Vorgaben der Beauftragung des G-BA, umsetzbar 
sein könnten (BPtK, S. 27).  

IQTIG: Das IQTIG weist ausdrücklich darauf hin, dass nur die für diese Behand-
lung patientenindividuell relevanten Behandlungsdimensionen zu betrachten 
sind. Die Erhebung des Behandlungsergebnisses ist in der Patientenakte zu do-
kumentieren, was die Information im Rahmen einer Datenvalidierung über-
prüfbar macht. 

Die Abbildung von Ergebnisqualität war zudem in der Beauftragung als „Prüf-
auftrag“ formuliert, der sich auf das Gesamtverfahren bezieht. Im Gesamtver-
fahren wird die Ergebnisqualität sowohl hinsichtlich des Prozesses als auch dei-
ner konkreten Outcome-Erhebung adressiert. 

Für eine Fremdbeurteilung festgelegter Outcomes wäre die Vorgabe konkreter 
Testinstrumente oder Testbatterien erforderlich, was durch die Beauftragung 
ausgeschlossen ist. Die Feststellung, dass Patient reported outcomes in der 
Psychotherapie möglich sind, steht dazu in keinem Widerspruch. 

Die verpflichtende flächendeckende Erhebung von Therapieergebnissen ist als 
ein Einstieg zu bewerten und könnte perspektivisch im Rahmen der System-
pflege weiterentwickelt werden. Es wird auch zu bedenken gegeben, das Out-
come-Indikatoren risikozuadjustieren sind, was insbesondere im Kontext der 
psychotherapeutischen Versorgung große Herausforderungen stellt. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass, im 
Gegensatz zur Symptomverbesserung, ein Störungsmanagement und die Teilha-
beunterstützung ein klinisch sinnvolleres Outcome-Kriterium wären. Der Grund 
hierfür sei, dass nahezu alle Patientinnen und Patienten eine chronische Erkran-
kung haben und vermehrt unter Teilhabe-Beeinträchtigungen leiden würden 
(DÄVT, S. 2). 

IQTIG: Dem IQTIG liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass „nahezu alle Pa-
tientinnen und Patienten eine chronische Erkrankung haben und vermehrt un-
ter Teilhabe-Beeinträchtigungen leiden“. 

Eine explizite Betrachtung der Symptomverbesserung ist durch den vorge-
schlagenen Indikator nicht gefordert. Zudem handelt es sich beim „Störungs-
management“ und der „Teilhabeunterstützung“ nicht um klinische Outcomes 
im engeren Sinne, sondern vielmehr um Prozesse. 



QS-Verfahren zur ambulanten Psychotherapie Würdigung der Stellungnahmen zum Vorbericht 

© IQTIG 2021 60 

4.6.1 Qualitätsindikator „Erhebung des Behandlungsergebnisses am Ende der Therapie“ 

Von mehreren Stellungnehmenden wurde das Datenfeld 73 „Grund der Beendi-
gung dieser Richtlinientherapie“ intensiv diskutiert (BPtK, S. 28; BÄK, S. 16; STN 
Expertin/Experte). Von zwei stellungnahmeberechtigten Organisationen wurde 
kritisch angemerkt, dass Datenfeld 73 nicht in die Indikatorberechnung mit ein-
gehe und somit nicht die Möglichkeit bestünde, diesen Indikator aus der Grund-
gesamtheit herauszurechnen. Es könne insbesondere bei einem Therapieabbruch 
nicht in allen Fällen vorausgesetzt werden, dass eine Erhebung der behandlungs-
relevanten Dimensionen und der Therapiezielerreichung möglich sei (BPtK, S. 28; 
BÄK, S. 16). Zudem sollte gesondert erfasst werden, ob eine Beendigung der The-
rapie durch „einen Wegzug in eine andere Region“, „eine terminale Erkrankung 
oder Tod“ bedingt war oder „ob es einen Therapeutenwechsel gab.“ Es wurde 
ebenso vorgeschlagen, eine Antwortkategorie einzufügen, die verdeutlicht, dass 
die beantragte Verlängerung der Behandlung von der Krankenkasse abgelehnt 
werde anstelle der Antwortkategorien „Verlängerung beantragt“ und „Stunden-
kontingent erschöpft“ (BPtK, S. 28). Auch von einem Mitglied des Expertengremi-
ums wurde angemerkt, dass die Antwortoption „Verlängerung beantragt“ unnö-
tig sei, da die Therapie noch nicht als beendet angesehen werden könne. 
Weiterhin sei fraglich, warum zwischen dem Erhebungsdatum und Enddatum der 
Therapie unterschieden werden sollte (STN Expertin/Experte). 

IQTIG: Ungeplante Beendigungen, die durch „Wegbleiben“ des Patienten/der 
Patientin begründet sind, sind unter Therapieabbruch subsumiert und werden 
aus dem Indikator herausgerechnet. 

Das Datum der Erhebung des Behandlungserfolgs und das Datum des doku-
mentierten Therapieendes können, müssen aber nicht zwingend identisch 
sein. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass die 
gesonderte Erhebung der Datenfelder 74 und 76 sachgerecht sei. Allerdings sollte 
im Sinne der Datensparsamkeit geprüft werden, ob die Frage nach der Dokumen-
tation direkt in den jeweiligen Datenfeldern ergänzt werden könnte (BPtK, S. 28).  

IQTIG: Entsprechend den methodischen Vorgaben ist pro Datenfeld jeweils 
nur eine Information zu erheben. 

Von einem Mitglied des Expertengremiums wurde angemerkt, dass sich die Er-
gebnisse der Psychotherapie in psychodynamischen Verfahren noch nach Been-
digung der Therapie weiter verbessern würden. Es habe daher erst eine Katam-
nese nach ca. einem Jahr eine wirkliche Aussagekraft. Es sei außerdem wichtig zu 
berücksichtigen, dass ein wesentlicher Anteil des Behandlungserfolges unabhän-
gig von der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten sei (STN Exper-
tin/Experte). 
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IQTIG: Es ist zutreffend, dass ein Outcome nicht nur bei Behandlungsende, 
sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben werden kann und auch die 
Langzeitwirkung oder Nachhaltigkeit eines Behandlungserfolgs für die Quali-
tätssicherung von Interesse ist. 

Durch den empfohlenen Indikator soll zunächst eine systematische Ergebnis-
erhebung für möglichst alle Fälle etabliert werden. Dies ist Voraussetzung für 
ggf. weitere Entwicklungen im Rahmen der Systempflege. Dabei ist grundsätz-
lich zu beachten, dass mit zunehmender Dauer zwischen Behandlung und Out-
come-Erhebung die Zuschreibbarkeit zum Leistungserbringer herausfordern-
der wird.  

4.7 Nicht berücksichtigte Qualitätsaspekte 

In drei Stellungnahmen wurde kritisiert, dass die therapeutische Beziehung, wel-
che einer der bedeutendsten Wirkfaktoren und „einer der wichtigsten und robus-
testen Qualitätsindikatoren für ein gutes Behandlungsergebnis“ sei, nicht als Q-
Aspekt berücksichtigt wurde und nicht in einem Indikator gemündet sei (DÄVT, S. 
2; DGPM, S. 2; DKPM, S. 2; BPM, S. 2; STN Expertin/Experte). Dies könnte zu einer 
begrenzten Validität des geplanten QS-Verfahrens führen (STN Expertin/Experte). 

IQTIG: Wie im Abschnitt 4.1.4 des Zwischenberichts zum entwickelten Quali-
tätsmodell 20 19 ausgeführt, lässt sich die therapeutische Beziehung grund-
sätzlich mittels psychometrischer Messinstrumente abbilden. Aufgrund der 
sehr individuellen und vor allem schwer zu erhebenden Einflussfaktoren ist es 
jedoch fraglich, inwieweit die therapeutische Beziehung als Qualitätsaspekt 
adressiert werden kann oder geeignet ist, die Qualität psychotherapeutischer 
Leistungen auf Leistungserbringerebene zu unterscheiden. Auch bereits in den 
im Rahmen der AQUA-Konzeptskizze geführten Gesprächen mit Expertinnen 
und Experten wurde es als kritisch angesehen, die therapeutische Beziehung 
als Qualitätsaspekt für die Zwecke der vergleichenden externen Qualitätssi-
cherung zu verwenden: Dies könne u. a. zu dem Fehlanreiz führen, dass The-
rapeutinnen und Therapeuten überwiegend Patientinnen und Patienten aus-
wählen, für die der Aufbau einer guten therapeutischen Beziehung als eher 
unproblematisch eingestuft wird. 

Somit stellt die therapeutische Beziehung zwar einen zentralen Wirkfaktor und 
einen patientenrelevanten Qualitätsaspekt dar, ist aber ungeeignet, um in ei-
nem QS-Verfahren adressiert zu werden. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde vor dem Hintergrund 
der Novellierung des § 136a Abs. 2a SGB V und der damit zu berücksichtigenden 
Strukturqualität gefordert, den Q-Aspekt „Zugang zur psychotherapeutischen 
Versorgung“ zu untersuchen. Auch sollten die im Rahmen der Literaturrecherche 
identifizierten ungleichen Zugangschancen zur Richtlinien-Psychotherapie durch 
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eine Überarbeitung der Bedarfsplanung ausgeräumt werden (PatV, S. 13). In einer 
anderen Stellungnahme wurde angemerkt, dass die fehlende Berücksichtigung 
des Q-Aspekts „Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung“ der Zielsetzung 
„einer flächendeckenden Information zum psychotherapeutischen Versorgungs-
geschehen“ entgegen stehen würde. Die Wartezeit auf eine Behandlung sei eine 
relevante Kennzahl für die Einschätzung der Versorgungssituation (SM BWL, S. 2). 

IQTIG: Wie im Abschnitt 4.1.1 des Zwischenberichts zum entwickelten Quali-
tätsmodell 20 19 u.a. ausgeführt wurde, könnten die durch diesen Qualitäts-
aspekt adressierten Themen grundsätzlich durch eine retrospektive Abfrage 
bei den Patientinnen und Patienten erfasst werden. Der betrachtete Versor-
gungspfad beginnt allerdings frühestens mit der psychotherapeutischen 
Sprechstunde. Beauftragungsbedingt kann der zeitlich vorangehende Zugang 
bis zur psychotherapeutischen Sprechstunde nicht Bestandteil des zu entwi-
ckelnden QS-Verfahrens sein. Die Beeinflussbarkeit des Verbesserungsbedarfs 
durch den einzelnen Leistungserbringer erscheint durch die von ihm geleistete 
Umsetzung der strukturellen Änderungen ausgeschöpft. Eine weitere darüber-
hinausgehende Beeinflussbarkeit hinsichtlich des Verbesserungsbedarfs durch 
den Leistungserbringer ist nicht erkennbar, da die Ressourcen und Behand-
lungskapazitäten der/des einzelnen Psycho-therapeutin/Psychotherapeuten 
begrenzt sind. Vielmehr sind Verantwortliche auf der Systemebene z. B. in der 
Bedarfsplanung gefordert, weitere strukturelle Verbesserungen zu ermögli-
chen. 
Im Ergebnis wird dieser Qualitätsaspekt trotz weiterhin bestehenden Verbes-
serungsbedarfs nicht für das Qualitätsmodell selektiert. 
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5 Umsetzungs- und Auswertungskonzept 

5.1 Datenquelle/Erhebungsinstrument 

Von einer der stellungnahmeberechtigten Organisation wurde aufgrund metho-
discher Limitationen und aufgrund des entstehenden (Dokumentations-) Auf-
wands vorgeschlagen, eine Umstellung von einer fallbezogenen auf eine einrich-
tungsbezogene Dokumentation zu erwägen (GKV-SV, S. 3, 17). Mit einer 
Einrichtungsbefragung könne der Effekt der „Sensibilisierung und Edukation“ 
ebenso gut wie mit einer fallbezogenen Dokumentation erreicht werden und es 
bestünden ggf. Synergieeffekte mit einer geplanten zukünftigen Abfrage von 
Strukturqualitätsmerkmalen (GKV-SV, S. 9). Insgesamt wurde von dieser stellung-
nahmeberechtigten Organisation in einer einrichtungsbezogenen Erhebung ein 
besseres Aufwand-Nutzen-Verhältnis gesehen, daher solle auf eine Einrichtungs-
befragung umgestellt werden (GKV-SV, S. 8, S. 9). Auch eine andere stellungnah-
meberechtigte Organisation sah aufgrund des eher edukativen Charakters und 
der etablierten Standards in der ambulanten Psychotherapie ein besseres Auf-
wand-Nutzen-Verhältnis in der Datenquelle einrichtungsbezogene Dokumenta-
tion (BPtK, S. 11, 29, 31). Bei der Abwägung zwischen den beiden Datenquel-
len/Erhebungsmethoden müsse auf der anderen Seite aber auch berücksichtigt 
werden, dass eine – wenn auch wesentlich weniger umfangreiche – fallbezogene 
QS-Dokumentation für die Auslösung der Patientenbefragung vonnöten sei (GKV-
SV, S. 9). Auch wenn der Auftrag explizit die Entwicklung einer fallbezogenen QS-
Dokumentation zum Gegenstand habe, solle eine umfassende Analyse der Stär-
ken (z. B. zusätzlicher Nutzen) und Schwächen des Erhebungsinstruments vorge-
nommen werden (BPtK, S. 31). 

IQTIG: Die verschiedenen in der QS nutzbaren Datenquellen decken sowohl 
komplementäre als auch überlappende Informationen über die Versorgungs-
qualität ab. Durchgeführte Prozeduren und erreichte Ergebnisse können durch 
die fallbezogene QS-Dokumentation abgebildet werden, während Strukturpa-
rameter sich mit einer einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation abfragen 
lassen. Bei einer einrichtungsbezogenen Dokumentation bleibt der Aufwand 
für die Leistungserbringer geringer als bei einer fallbezogenen. (IQTIG 2019) 
S.51 

Theoretisch wäre eine einrichtungsbezogene Auslösung und Erhebung für das 
QS-Verfahren Ambulante Psychotherapie möglich und auch die Organisation 
von Prozessen wäre theoretisch abfragbar. Allerdings ist im Auftrag die Ent-
wicklung eines „fallbezogenen Instrumentariums“ vorgesehen (G-BA 2018), S. 
3. Zudem wurden bereits in der Konzeptskizze des AQUA-Instituts der Nutzen 
des Fallbezugs gegenüber dem Einrichtungsbezug dargestellt (AQUA 2015). 
Mithilfe einer fallbezogenen Erhebung ist eine zielgenauere QS möglich, wobei 
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durch die durchschnittlich sehr geringe Fallzahl pro Jahr und Leistungserbrin-
ger der Dokumentationsaufwand für den einzelnen Leistungserbringervertret-
bar bleibt.  

Mithilfe einer einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation werden Aussagen zu 
Prozessen (z.B. Kooperation) hochaggregiert und ließen keine Berücksichti-
gung bestimmter Fallkonstellationen zu (z. B. Ablehnung durch Patientinnen 
und Patienten oder Nichtvorhandensein eines Mitbehandelnden)) zu. Der Auf-
wand ließe sich kaum reduzieren – auch eine QS-Software wäre trotzdem er-
forderlich. Daher empfiehlt das IQTIG eine fallbezogene QS-Dokumentation, 
da mit dieser Erhebungsmethode/Datenquelle eine stärkere Verbesserung der 
Qualität erwartet wird. Zudem wird die Anschlussfähigkeit des QS-Verfahrens 
an die Standarddokumentation sichergestellt sowie die Kompatibilität mit der 
ebenfalls beauftragten Patientenbefragung. Die zusätzliche Beauftragung ei-
ner Einrichtungsbefragung z. B. zur Erhebung von Strukturparametern obliegt 
dem G-BA. 

5.2 Vollerhebung und länderbezogenes Verfahren 

Eine stellungnahmeberechtigte Organisation hält die für das QS-Verfahren ge-
plante Vollerhebung sowie die länderbezogene Durchführung aufgrund der Ver-
sorgungsstruktur für gut nachvollziehbar (GKV-SV, S. 17). 

Dagegen wurde von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation die 
„entgegen § 299 Abs. 1 Satz 4 SGB V“ geplante Vollerhebung der Leistungserbrin-
ger kritisch gesehen, u.a. auch da bei der großen Zahl an Leistungserbringern mit 
erheblichen organisatorischen Aufwänden (z. B. für das Stellungnahmeverfahren 
für die LAGen) gerechnet werden müsse (KBV, S. 3, 11). Daher erscheine eine 
Stichprobenerhebung sinnvoller (KBV, S. 3). Der „hohe technische, administrative 
und personelle Aufwand“ durch eine Vollerhebung wird auch von anderen stel-
lungnahmeberechtigten Organisationen kritisiert (BÄK, S. 19; DGPM, S. 3; DKPM, 
S. 3; DGPPN, S. 3; BPM, S. 3). So müsse gerade vor dem Hintergrund der umfang-
reichen, fallbezogenen QS-Dokumentation der Einsatz eines Stichprobenverfah-
rens geprüft werden (BPtK, S. 29).  

IQTIG: Das Ziehen einer Stichprobe an Leistungserbringern wäre zwar eine the-
oretische Option für das QS-Verfahren Ambulante Psychotherapie, die jedoch 
keine faire, vergleichende Bewertung ermöglicht. Das Ziehen einer Stichprobe 
an Patientinnen und Patienten ist angesichts der geringen Fallzahl pro Leis-
tungserbringer problematisch und wäre nicht kompatibel mit der ebenfalls be-
auftragten Patientenbefragung, da dabei aufgrund des nicht-vollständigen 
Rücklaufs der Fragebögen mit einer kritischen Verkleinerung der Beurteilungs-
basis je Leistungserbringer zu rechnen ist. Zu bedenken ist auch, dass für dieses 
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QS-Verfahren angedacht ist, dass die angeschlossenen Behandlungsfälle doku-
mentationspflichtig (i.S.d. Pflicht zur Übermittlung des Datensatzes) werden, 
aber prozessbegleitend über die vergleichsweise lange Behandlungszeit doku-
mentiert werden soll. Das bedeutet, dass ohnehin alle Leistungserbringer fall-
bezogen dokumentieren müssten, auch wenn später im Ergebnis einer Stich-
probenziehung keine QS-Pflicht bestünde. Hauptsächlich wären aber durch 
das Ziehen einer Stichprobe die Wirkmechanismen der QS eingeschränkt: Zwar 
könnten im Sinne der Versorgungsforschung repräsentative Daten erzielt wer-
den, die Mehrzahl der statistisch auffälligen Leistungserbringer würde jedoch 
nicht erkannt und keine Qualitätsverbesserungen eingeleitet werden. Auch für 
die Patientinnen und Patienten lägen im Sinne der Transparenz nur zu einem 
eingeschränkten Kreis an Leistungserbringern Qualitätsinformationen vor, so-
dass die Möglichkeiten zur Auswahl eines Leistungserbringers auf Basis aktu-
eller Qualitätsinformationen limitiert wären. 

Eine Abschätzung des Aufwands im Stellungnahmeverfahren ist erst nach der 
Machbarkeitsprüfung möglich. Aktuell werden die Anforderungen im QS-Ver-
fahren Ambulante Psychotherapie als erreichbar eingeschätzt, so dass keine 
extrem hohe Zahl an statistisch auffälligen Leistungserbringern zu erwarten ist. 
In den großen Bundesländern können mehr als eine Expertenkommission ein-
gerichtet werden, um eine zügige Bearbeitung des Stellungnahmeverfahrens 
zu gewährleisten. 

5.3 Anbindung Telematikinfrastruktur 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hingewiesen, 
dass das QS-Verfahren – zur Erhöhung der Akzeptanz – „gut implementiert wer-
den“, „geringe technische oder zeitliche Ressourcen in Anspruch nehmen“, „gut 
bedienbar“ und technisch einwandfrei und erprobt sein solle (STN Expertin/Ex-
perte). Hierzu sollte es in bestehende Praxisprogramme integriert werden (STN 
Expertin/Experte). 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde die Nutzung des 
Diensts KIM über die TI als nachvollziehbar bezeichnet (BÄK, S. 7). Allerdings 
werde „der Echtbetrieb für KIM erst für das laufende Jahr 2021 anvisiert“, sodass 
wenig Erfahrungen vorlägen (BÄK, S. 7). Zudem handle es sich um einen Paradig-
menwechsel hinsichtlich des Datenflusses, der vom G-BA unabhängig vom QS-
Verfahren Ambulante Psychotherapie vorgenommen werden müsse (BÄK, S. 7). 

Eine der stellungnahmeberechtigten Organisationen geht davon aus, dass trotz 
des geringen Digitalisierungsgrads psychotherapeutischer Praxen „die Anwen-
dung elektronischer Dokumentationsbögen für die fallbezogene QS-Dokumenta-
tion flächendeckend möglich sein wird“ (PatV, S. 20). Eine andere stellungnahme-
berechtigte Organisation fand es daher nachvollziehbar, dass die QS-Software in 
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die Abrechnungssoftware integriert wird (GKV-SV, S. 18). Eine stellungnahmebe-
rechtigte Organisation merkte an, dass sichergestellt werden müsse, dass die Sys-
teme zur QS-Dokumentation mit der Praxissoftware kompatibel sind (KBV, S. 11). 
Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angesichts 
des Digitalisierungsgrades in den Praxen mit einem hohen initialen Aufwand ge-
rechnet (BÄK, S. 11). 

Von einer der stellungnahmeberechtigten Organisationen wurde kritisiert, dass 
das IQTIG die Vor- und Nachteile bzw. Limitationen verschiedener Optionen zur 
Datenerfassung und Datenübermittlung nicht hinsichtlich Akzeptabilität, Effizienz 
und Sicherheit diskutiere bzw. keine abschließende Empfehlung gebe (GKV-SV, S. 
18). 

IQTIG: Bei der Erstellung einer Spezifikation für die QS-Dokumentation arbei-
tet das IQTIG mit Softwareanbietern zusammen, die neben der QS-Software 
auch Praxissoftware herstellen. Wie im Vorbericht ausgeführt, hat sich das 
IQTIG aufgrund der komplexen Herausforderung bzgl. der technischen Umset-
zung daher bereits frühzeitig im Rahmen der Indikatorenentwicklung mit spe-
zialisierten Softwareanbietern ausgetauscht. 

Die Kompatibilität der QS-Dokumentation mit der Praxissoftware ist dabei ein 
Gegenstand der Machbarkeitsprüfung. Die QS-Softwareprogramme müssen 
durch die KVen akkreditiert werden. 

Das IQTIG empfiehlt, den neuen Datenfluss unter Nutzung der Telematikinfra-
struktur am Beispiel der ambulanten Psychotherapie einzuführen und ggf. an-
schließend auch dies auch für andere QS-Verfahren zu prüfen.  

5.4 Auslösung, prozessbegleitende Dokumentation und Vollzähligkeit 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde die vorgeschlagene 
Auslösung am Therapieende begrüßt, da gleichzeitig eine Vollzähligkeitsprüfung 
erfolgen könne (GKV-SV, S. 18). Es erscheine dabei unproblematisch, dass die Do-
kumentation prozessbegleitend erfolge, aber die Auslösung zur Pflicht der Über-
mittlung des Dokumentationsbogens (Dokumentationspflicht) am Therapieende 
(GKV-SV, S. 18). Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wur-
den Erläuterungen zu der Problematik erbeten, dass Abrechnungen quartalsweise 
erfolgten und daher bis zu drei Monate zwischen Beginn der Behandlung und der 
Öffnung des Dokumentationsbogens entstehen könnten (KBV, S. 11). Für eine an-
dere stellungnahmeberechtigte Organisation ergibt sich ein Problem hinsichtlich 
einer prozessbegleitenden Dokumentation daraus, dass sich einige Datenfelder 
auf Leistungen beziehen, die insbesondere in den psychotherapeutischen Sprech-
stunden und in den probatorischen Sitzungen durchgeführt werden, und bei 
akuten Behandlungsfällen, in denen der Richtlinienpsychotherapie eine Akutbe-
handlung vorangeht (BPtK, S. 28f.). 



QS-Verfahren zur ambulanten Psychotherapie Würdigung der Stellungnahmen zum Vorbericht 

© IQTIG 2021 67 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde hinsichtlich der Voll-
zähligkeit darauf hingewiesen, dass Selektivverträge zu RichtlinienPsychothera-
pien existierten (BPtK, S. 30; KBV, S. 12). Für deren Berücksichtigung brauche es 
eine Lösung (BPtK, S. 30) bzw. eine Aussage seitens des IQTIG für die Einbeziehung 
in den Soll-Ist-Abgleich (KBV, S. 12). 

IQTIG: Das IQTIG schlägt – wie im Vorbericht festgehalten – eine Auslösung am 
Therapieende mit der Abrechnung einer entsprechenden GOP-Ziffer vor. Der 
Dokumentationsbogen für die fallbezogene Dokumentation öffnet sich bereit 
zu Therapiebeginn mit der ersten psychotherapeutischen Sitzung (GOP siehe 
Anhang B.4), sodass prozessbegleitend dokumentiert werden kann. Die Eröff-
nung eines Dokumentationsbogens erfolgt mit der Eintragung einer psycho-
therapeutischen GOP in der Praxissoftware des Leistungserbringers, sollte 
diese erst am Quartalsende erfolgen ist ein entsprechender Zeitverzug nicht 
zu vermeiden, wird aber als unkritisch angesehen. Auftragsgemäß werden bei 
der Entwicklung des QS-Verfahrens die psychotherapeutische Sprechstunde, 
die psychotherapeutische Akutbehandlung, die probatorischen Sitzungen und 
die Rezidivprophylaxe berücksichtigt (G-BA 2018), S. 2. 

Leistungen, die beim selben Therapeuten bereits im Rahmen der Sprech-
stunde, Probatorik oder Akutbehandlung erbracht wurden (z.B. Diagnostik), 
zählen für die Indikatoren entsprechend inhaltlich mit. Nur wenn eine psycho-
therapeutische Sprechstunde oder Akutbehandlung nicht bei der gleichen 
Therapeutin / dem gleichen Therapeuten wie die ggf. spätere Richtlinien-Psy-
chotherapie erfolgt, können dem dokumentierenden Leistungserbringer die 
Daten, die beispielsweise die Diagnostik in der psychotherapeutischen Sprech-
stunde betreffen, nicht vorliegen. Um jedoch den im Beteiligungsverfahren 
von den stellungnehmenden Organisationen geäußerten Bedenken Rechnung 
zu tragen, wurden bei den Datenfeldern zur Diagnostik entsprechende Ausfüll-
hinweise aufgenommen. Fälle, bei denen nur eine psychotherapeutische 
Sprechstunde oder eine probatorische Sitzung – und keine ambulante RL-Psy-
chotherapie – erfolgt, werden nicht in die Grundgesamtheit des QS-Verfahrens 
eingeschlossen. 

Der Bericht wurde in Abschnitt 7.2.5 entsprechend angepasst: So sind dem 
Institut einzelne Selektivverträge, in deren Rahmen Richtlinien-Psychothera-
pien stattfinden, mitgeteilt worden. Unbekannt ist jedoch, ob und welche Se-
lektivverträge über die GOPs des EBM abrechnen und welche über eigene Ab-
rechnungssysteme vergütet werden. Ausgelöst werden können nur Fälle, bei 
denen eine GOP zum Therapieende abgerechnet wird. In diesen Fällen ergibt 
sich für die Ermittlung der Vollzähligkeit durch das IQTIG keine besondere 
Problematik: In § 15 Abs. 2 DeQS-Richtlinie ist festgelegt und bereits etabliert, 
dass selektivvertragliche Leistungen von den Leistungserbringern an die Da-
tenannahmestelle für Selektivverträge übermittelt und von dort an das IQTIG 
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weitergeleitet werden (jährliche Sollstatistik). Das IQTIG kann aus den über-
mittelten QS-Daten und der Sollstatistik die Vollzähligkeit berechnen. 

5.5 QS-Dokumentation und Datenfelder 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hingewiesen, 
dass „das Prinzip der Datensparsamkeit [...] bei Erhebung und Übermittlung be-
achtet werden“ sollte (STN Expertin/Experte). Datensparsamkeit werde auch von 
einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation für wichtig erachtet 
(DGPT, S. 8). Eine stellungnahmeberechtigte Organisation merkte an, dass die QS-
Dokumentation mit 77 Datenfeldern mit einem „hohen technischen, administra-
tiven und personellen Aufwand“ verbunden sei (BÄK, S. 11, 19). Eine andere stel-
lungnahmeberechtigte Organisation kritisierte die hohe Zahl an Datenfeldern vor 
dem Hintergrund von Aufwands-Nutzen-Gesichtspunkten (BPtK, S. 11). Von einer 
stellungnahmeberechtigten Organisation wurde der Aufwand zur Dokumentation 
der Datenfelder insbesondere bei Kurzzeittherapien für unangemessen gehalten 
(STN Expertin/Experte). Von einer weiteren stellungnahmeberechtigten Organi-
sation wurde dieses Argument bestärkt sowie eine Vergütung des Dokumentati-
onsaufwands gefordert, um den Anreiz für kurze Therapien nicht zu konterkarie-
ren (STN Expertin/Experte). Von einer anderen stellungnahmeberechtigten 
Organisation wird gefordert, die QS-Dokumentation um Datenfelder „mit Hinwei-
sen auf besondere Patientenkonstellationen“ zu ergänzen, um solche Fälle bei der 
Indikatorrechnung aus der Grundgesamtheit ausschließen zu können (BÄK, S. 18). 

Einer stellungnahmeberechtigten Organisation ist es wichtig, dass keine Über-
mittlung „konkreter Daten wie Outcomes und Therapieziele“ erfolgt (STN Exper-
tin/Experte).  

Eine stellungnahmeberechtigte Organisation merkte an, dass die QS-Dokumenta-
tion anders als in somatischen Leistungsbereichen in die Versorgungsprozesse 
eingreife, da erstmals Dokumentationen verpflichtend eingeführt werde (BÄK, S. 
18f.). Daher würde es nicht mehr nur um die Einhaltung etablierter Standards, 
sondern um das Setzen neuer Standards gehen. Aus diesem Grund sei – wie auch 
im Bericht beschrieben – eine hohe Akzeptanz der Dokumentation vorausgesetzt 
(BÄK, S. 18f.). Von der stellungnahmeberechtigten Organisation wurde jedoch 
weiter ausgeführt, dass gerade deshalb die Anzahl der Datenfelder als wenig an-
wenderfreundlich eingestuft werde und Überarbeitungsbedarf aufgrund von In-
konsistenzen und inhaltlicher Widersprüche bestünde (BÄK, S. 18). Von einer an-
deren stellungnahmeberechtigten Organisation wurde das Risiko gesehen, dass 
viele Therapeutinnen und Therapeuten die betreffenden Prozesse als Selbstver-
ständlichkeiten betrachteten, deren recht aufwändige zusätzliche Dokumenta-
tion dadurch mit Akzeptanzproblemen einhergehen könnte (GKV-SV, S. 7). 

Aufgrund der langen Beobachtungszeiten bei psychotherapeutischen Psychothe-
rapien stellt eine stellungnahmeberechtigte Organisation die Frage nach einer 
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Softwarelösung für kalenderjahresübergreifende Dokumentation bzw. ob dies be-
reits mit den Softwareanbietern besprochen wurde (GKV-SV, S. 18). 

IQTIG: Gemäß § 135a SGB V sind Leistungserbringer zur Teilnahme an der ge-
setzlichen QS verpflichtet – die QS-Dokumentation wird (im ambulanten Be-
reich) über neue fallbezogene GOPs vergütet werden, sofern die Vertrags-
partner nichts Abweichendes vereinbaren. Nach § 38 Psychotherapie-
Richtlinie müssen psychotherapeutische Leistungen ohnehin dokumentiert 
werden. Bei einer Schätzung zum Aufwand bei der QS-Dokumentation können 
nicht 77 Datenfelder zugrunde gelegt werden. Der Datensatz enthält auch ad-
ministrative Datenfelder sowie zahlreiche Filterfragen, sodass die auf eine Fil-
terfrage folgenden Datenfelder für zahlreiche Leistungserbringer entfallen. 
Aufgrund der Datenfeldsystematik werden komplexe Datenfelder mit vielen 
Items vermieden. Das IQTIG prüft im Nachgang des Beteiligungsverfahrens 
eine weitere Optimierung der Datenfelder. 

Die empfohlene QS-Dokumentation entspricht im Ergebnis in weiten Teilen 
der von der BPtK empfohlenen Standarddokumentation, zudem ist eine grund-
sätzliche verpflichtende Einführung einer Standarddokumentation ohnehin 
vorgesehen ist (§ 136a Abs. 2a SGB V). 

Ob aus den Grundgesamtheiten der Indikatoren zusätzlich weitere Fälle mit 
besonderen Merkmalen ausgeschlossen werden müssen, kann frühestens 
nach der Machbarkeitsprüfung und Erprobung festgestellt werden sowie per-
spektivisch im Regelbetrieb durch das entsprechende Expertengremium ge-
prüft werden. Grundsätzlich ist das Verfahren gezielt diagnose- und verfah-
rensübergreifend ausgerichtet. Die Herausnahme einzelner Patientinnen und 
Patienten erfordert sehr konkrete inhaltliche Festlegungen sowie eine empiri-
sche Überprüfung. 

Eine Übermittlung von konkreten, patientenindividuellen Therapieziele und 
Outcomes erfolgt nicht, stattdessen werden die Erfüllung einzelner Prozesse 
(z. B. Erfassung und Besprechung des Therapiefortschritts im Verlauf) und das 
Eintreten eines definierten Ergebnisses (Erhebung des Behandlungsergebnis-
ses) abgefragt. 

Die Spezifikationen für die QS-Dokumentation wird auf Therapien, die über 
den Jahreswechsel hinausgehen, ausgerichtet werden.  
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5.6 Zweijähriger Auswertungszeitraum 

Während eine stellungnahmeberechtigte Organisation hinterfragte, ob die Zahl 
an Therapien in einem zweijährigen Auswertungszeitraum ausreiche, um valide 
Qualitätsaussagen zu treffen bzw. einen Vergleich zwischen den Praxen vorzuneh-
men (STN Expertin/Experte), begrüßte eine andere stellungnahmeberechtigte Or-
ganisation die Ausführungen und Begründungen des IQTIG zu dem zweijährigen 
Auswertungszeitraum (PatV, S. 20f.). Mehrere stellungnahmeberechtigte Organi-
sationen bedauerten jedoch gleichzeitig, dass aufgrund des zweijährigen Auswer-
tungszeitraumes bewertete Ergebnisse für die Leistungserbringer und im Bundes-
qualitätsbericht erst sehr zeitverzögert vorlägen (PatV, S. 21) und damit der Bezug 
zwischen kritischem Ereignis, Stellungnahme und qualitätsfördernden Maßnah-
men entkoppelt werde (KBV, S. 10f.) sowie Rückmeldung quantitativer Informati-
onen und qualitativer Auffälligkeiten an die Praxen auseinanderfielen (STN Exper-
tin/Experte). Eine weitere stellungnahmeberechtigte Organisation sah ein 
erhöhtes Risiko darin, dass sich die Rahmenbedingungen veränderten und sich 
dadurch Vergleichbarkeit und Zuschreibbarkeit reduzierten (KBV, S. 10f.).  

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde erwartet, dass im Vor-
bericht bereits Regelungsbedarfe (z. B. Fristen), die sich aus dem zweijährigen 
Auswertungszeitraum ergeben, beschrieben werden (GKV-SV, S. 18). 

IQTIG: Im Median werden jährlich je ärztliche bzw. Psychologische psychothe-
rapeutische Praxis 31 bis 50 Patientinnen und Patienten mit Richtlinien-Psy-
chotherapie versorgt. Aufgrund der geringen Zahl an innerhalb eines Jahrs ab-
geschlossener Psychotherapien wurde ein zweijähriger Auswertungszeitraum 
vorgeschlagen. Trotz des entstehenden Zeitverzugs zwischen Therapieende 
und möglichem Stellungnahmeverfahren, Qualitätsförderung und öffentlicher 
Berichterstattung bleibt das IQTIG aufgrund der geringen Fallzahlen je Leis-
tungserbringer bei dieser Empfehlung. Ein jährlicher Wechsel der in die Aus-
wertung einbezogener Leistungserbringer wird nicht empfohlen, obwohl da-
mit der Aufwand bei den LAGen gleichmäßiger verteilt werden könnte, da auf 
dieses Weise kein simultaner Vergleich der Leistungserbringer mehr möglich 
würde. 

Die Sicherstellung der Vergleichbarkeit und Zuschreibbarkeit ist eine Aufgabe 
des IQTIG im Rahmen der Verfahrenspflege (z. B. Anpassung von Abrechnungs-
codes oder Aufgreifen aktualisierter Evidenz). Darüber hinaus kann vom G-BA 
eine Evaluation des QS-Verfahrens vorgesehen werden. 

Eine Erarbeitung von Regelungsbedarfen wird erst nach der Bearbeitung des 
geplanten Folgeauftrags zu Gruppentherapien und zur Strukturqualität sinn-
voll möglich. Für die Umsetzung des Auswertungskonzepts sind dann Rege-
lungsbedarfe im Bereich des Berichtswesens sowie zur Berechnung statisti-
scher Auffälligkeiten gegeben. 
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5.7 Datenvalidierung 

Eine stellungnahmeberechtigte Organisation stellte fest, dass bei der Datenvali-
dierung, dem Abgleich mit der Patientenakte oder einer zukünftig einzuführen-
den standardisierten Dokumentation, Vertraulichkeit und Schweigepflicht in be-
sonderer Weise geprüft werden müssten (DGPM, S. 4; DKPM, S. 4; DGPPN, S. 4f.; 
BPM, S. 4). Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde konstatiert, 
dass die Rahmenbedingungen in der somatischen Medizin und in der Psychothe-
rapie nicht gleichzusetzen seien und daher bei der Datenvalidierung die beson-
dere Vertraulichkeit einer Psychotherapie zu beachten sei: Daher wurde die Da-
tenvalidierung mit Aktenabgleich von dieser stellungnahmeberechtigten 
Organisation kritisch gesehen (BÄK, S. 7). Von einer weiteren stellungnahmebe-
rechtigten Organisation wurde angeführt, dass die Psychotherapien einem stren-
gen Datenschutz unterliege und überaus sensible Daten enthielten, sodass Akten-
einsicht „nur unter sehr klaren und strengen Auflagen erfolgen“ könne, um keinen 
Vertrauensverlust der Betroffenen zu riskieren (KBV, S. 12). In einer Stellung-
nahme wurde ausgeführt, dass die stichprobenartige Validierung der QS-Datens-
ätze anhand der Patientenakten mit erheblichen Datenschutzproblemen verbun-
den sei und dadurch die therapeutische Beziehung belastet würde. Es werde 
empfohlen, von diesem Vorgehen abzusehen (STN Expertin/Experte). Eine andere 
stellungnahmeberechtigte Organisation sieht noch offene Fragen zur Schweige-
pflicht (DGPPN, S. 6). 

Eine stellungnahmeberechtigte Organisation argumentierte, dass die Datenvali-
dierung angesichts der großen Zahl an Leistungserbringer nur bei einer sehr ge-
ringen Stichprobe von Einrichtungen praktisch realisierbar sein werde (GKV-SV, S. 
8). Das IQTIG wurde „daher darum gebeten, Kalkulationen zur Prüfquote (bezo-
gen auf Einrichtungen und auf Fälle pro Jahr) zur Validierung der fallbezogenen 
Daten unter Berücksichtigung der Versorgungsstruktur zu ergänzen, sowie die 
Umsetzbarkeit der Datenvalidierung auf Landesebene durch die LAGen einzu-
schätzen“ (GKV-SV, S. 8). 

IQTIG: Die Datenvalidierung per Abgleich mit der Patientenakte ist in der sta-
tionären QS langjährig erprobt. Auch in Krankenhäusern und auch in der So-
matik enthalten die Patientenakten vertrauliche Inhalte und sensible zu schüt-
zende personenbezogene Gesundheitsdaten. Hierbei werden Vertraulichkeits-
erklärungen eingesetzt bzw. die Landesdatenschutzgesetze und andere daten-
schutzrechtliche (z.B. trägerspezifische) Vorgaben eingehalten. Ggf. wird die 
Datenvalidierung per Aktenabgleich durch eine Institution mit dem Recht auf 
Akteneinsicht durchgeführt. 

Der rechtliche und konzeptionelle Rahmen für eine Datenvalidierung per Ak-
tenabgleich für den ambulanten Bereich ist in der DeQS-Richtlinie (Teil 1, § 16 
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und Teil 2, § 13) noch nicht festgelegt. Prüfquoten werden in diesem Rahmen 
vorgegeben werden. 

5.8 Stellungnahmeverfahren und Qualitätsförderung 

Eine stellungnahmeberechtigte Organisation merkt an, dass die große Zahl an do-
kumentierenden Leistungserbringern eine „enorme Belastung“ für die Fachkom-
missionen der LAGen werde (BPtK, S. 29). Von einer stellungnahmeberechtigten 
Organisation wurde der „hohe technische, administrative und personelle Auf-
wand“ hervorgehoben (BÄK, S. 19). Eine andere stellungnahmeberechtigte Orga-
nisation erwartete die Erörterung der Vorteile einer zweijährlichen Einleitung von 
Stellungnahmeverfahren und Bewertung der Ergebnisse gegenüber einer jährli-
chen Bewertung der in zwei Gruppen geteilten Leistungserbringer (GKV-SV, S. 
18f.). Bei dieser Vorgehensweise könnten Qualitätsbewertungen und Rückmel-
dung zeitlich näher am Erfassungszeitraum erfolgen (GKV-SV, S. 18f.). Darüber 
hinaus seien angesichts der geplanten Vollerhebung Überlegungen zum Umset-
zungskonzept anzustellen bzw. konkreter zu beschreiben, mit welcher Zahl an 
Auffälligkeiten auf Seiten der LAGen für Stellungnahmeverfahren und Qualitäts-
förderung zu rechnen sei. Dabei solle auch die Möglichkeit der Verwendung von 
Indizes erörtert werden (GKV-SV, S. 19). 

IQTIG: Der Vorteil eines Stellungnahmeverfahrens in zweijährlichem Rhyth-
mus ist, dass ein Benchmarking aller Leistungserbringer stattfinden kann, so-
dass im Sinne der Transparenz vergleichbare Qualitätsinfos für alle Leistungs-
erbringer zum gleichen Zeitpunkt vorliegen. Das IQTIG erkennt jedoch die o. g. 
Vorteile einer jährlichen Bewertung der in zwei Gruppen geteilten Leistungs-
erbringer an. Damit es hinsichtlich Stellungnahmeverfahren und Qualitätsför-
derung nicht zu einer zu großen Arbeitsbelastung für die Landesfachkommis-
sionen an den LAGen kommt, sowie Rückmeldung bzw. Ergebnisbewertung 
nicht zeitlich zu weit von der Datenerfassung liegen, wird vorgeschlagen, meh-
rere, parallel arbeitende Landesfachkommissionen pro LAG in den großen Bun-
desländern zu bilden. Durch die große Zahl an Leistungserbringern ist dies ei-
nerseits notwendig und wird anderseits auch als möglich eingeschätzt, zumal 
durch den Wegfall des Gutachterverfahrens Ressourcen bei Psychotherapeu-
tinnen und -therapeuten frei werden dürften. Daher könnte – entgegen des 
Vorschlags im Vorbericht, S. 137 – die Frist bis zum Abschluss der qualitativen 
Bewertung entsprechend der übrigen DeQS-Verfahren nach DeQS-Richtlinie 
bis zum 31. Oktober des dem Erfassungsjahr folgendes Jahres geregelt werden. 
Dies wurde im Bericht in Abschnitt 7.7 entsprechend angepasst. 

Eine Schätzung der Zahl an Auffälligkeiten bzw. des Aufwands der LAGen für 
Stellungnahmeverfahren und Qualitätsförderung kann erst nach der Machbar-
keitsprüfung vorgenommen werden. 
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Bei einer Verwendung von Indizes könnten die Qualitätsergebnisse nicht mehr 
nach Therapiephasen differenziert werden, sodass eine Analyse von Qualitäts-
defiziten in den einzelnen Phasen nicht mehr möglich wäre.  

5.9 Auswertungen und Aussagen 

Eine stellungnahmeberechtigte Organisation kritisierte die Aussage des IQTIG, 
dass mit dem QS-Verfahren Informationen über das Versorgungsgeschehen ge-
wonnen werden. Das Indikatorenset müsse insofern präzisiert werden, dass klar 
wird, über welche Bereiche der Versorgung Aussagen getroffen werden können 
und über welche nicht und welche Schlussfolgerungen aus den Auswertungen der 
Qualitätsindikatoren gezogen werden können (STN Expertin/Experte). Dabei er-
öffnen zahlreiche aggregierte Auswertungsmöglichkeiten Spielraum für interes-
sengeleitete Interpretationsmöglichkeiten, weil die Praxen hinsichtlich ihrer Pati-
entenzahl sehr unterschiedlich seien (STN Expertin/Experte). So merkte eine 
stellungnahmeberechtigte Organisation an, dass vorab zu klären sei, wer Daten-
halter (z. B. Krankenkassen, KVen) seien (DÄVT, S. 3). So blieben auch für eine an-
dere stellungnahmeberechtigte Organisation Fragen hinsichtlich Datensicherheit 
(Speicherung und Sicherung, Zugriffsrechte, Aufbewahrungsdauer, Nutzung, Ver-
knüpfungsmöglichkeiten mit anderen Datenquellen) offen, daher wurde ein spe-
zifisches Datenschutzkonzept wie auch ein spezifisches Datennutzungskonzept 
gefordert (DGPT, S. 6, 8).  

In Bezug auf geringe Fallzahlen bei einem Leistungserbringer wurde von einer stel-
lungnahmeberechtigten Organisation eine fehlende Aussage des IQTIG zu der 
Frage kritisiert, ab welcher Fallzahl eine Auswertung „nicht mehr sinnvoll“ sei und 
welches Vorgehen in solchen Situationen vorgeschlagen werde (KBV, S. 10). 

Eine stellungnahmeberechtigte Organisation stimmte dem IQTIG zu, dass im Rah-
men des Auswertungskonzeptes eine übergreifende Abstimmung mit der Patien-
tenbefragung erfolgen sollte, damit dem G-BA Empfehlungen für das Gesamtver-
fahren vorgelegt werden könnten (PatV, S. 21). 

Eine stellungnahmeberechtigte Organisation stellte die Frage, wie festgestellt 
werden soll, ob das QS-Verfahren die Qualität verbessert, wenn unklar ist, ob die 
Indikatoren verlässliche und relevante Aussagen über die Qualität der Versorgung 
machen. Das QS-Verfahren muss zunächst evaluiert werden, auch unter Berück-
sichtigung etwaiger negativer Wirkungen. Eine Aufwand-Nutzen-Analyse müsse 
zuvor erfolgen (STN Expertin/Experte). 

IQTIG: Das IQTIG wird im Rahmen des Aufbaus des Regelbetriebs Musterbe-
richte erstellen, sodass die Art und Weise der Auswertungen der Qualitätsin-
dikatoren deutlich wird. Datenhalter ist – wie bei einem Verfahren nach DeQS-
Richtlinie üblich – der G-BA. In § 10 Abs. 2 DeQS-Richtlinie ist festgelegt, dass 
die Bundesauswertungsstelle bzw. das IQTIG die Daten auswertet. Das IQTIG 
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hat ein QS-Verfahrens-übergreifendes Datenschutzkonzept, das die Richtlinien 
des G-BA ergänzt. Datenschutzrechtliche Belange werden in den Themenspe-
zifischen Bestimmungen der DeQS-Richtlinie durch den G-BA festgelegt, und 
werden durch den Bundesdatenschutzbeauftragten geprüft. 

Hinsichtlich einer Konkretisierung der erwartenden Zahl an Fällen pro Leis-
tungserbringer (abgeschlossene Behandlungsfälle) wird nochmal darauf hin-
gewiesen, dass die entsprechenden GOP erst Mitte 2020 eingeführt wurden. 
Es kann also davon ausgegangen werden, dass dazu erstmals im Jahr 2022 Zah-
len vorliegen. 

Das IQTIG schlägt für die quantitative Auffälligkeitseinstufung zur Auslösung 
eines Stellungnahmeverfahrens die Verwendung eines statistischen Verfah-
rens vor. Bei der quantitativen Auffälligkeitseinstufung von Ergebnissen der 
Leistungserbringer mit Hilfe der sogenannten statistischen Auffälligkeit wird 
die mögliche Variabilität bei den jährlichen Behandlungsergebnissen berück-
sichtigt. Es wird anerkannt, dass auch bei Leistungserbringers, die die Quali-
tätsanforderungen eines Qualitätsindikators erfüllen, aufgrund von stochasti-
schen Schwankungen in einzelnen Jahren das beobachtete Indikatorergebnis 
außerhalb des Referenzbereichs liegen kann. Erst wenn das Indikatorergebnis 
so weit außerhalb vom Referenzbereich liegt, dass die Erklärung durch 
stochastische Schwankungen nicht mehr plausibel erscheint, wird ein Leis-
tungserbringer als statistisch auffällig eingestuft. Insgesamt gilt, dass die ge-
wonnene statistische Einschätzung der Qualität im anschließenden Stellung-
nahmeverfahren fachlich überprüft werden soll, da es zu besonderen 
Versorgungskonstellationen kommen kann, die nicht über die Datenerfassung 
und damit über die Rechenregeln des Indikators abgebildet werden. Dabei be-
rücksichtigt die statistische Auffälligkeitseinstufung bereits die Fallzahl. Jedes 
interessierende Ereignis generiert statistische Evidenz dafür, dass ein Quali-
tätsdefizit vorliegt, während nicht-interessierende Ereignisse diese Evidenz 
wieder nivellieren. Je größer die Fallzahl ist, desto eindeutiger ist daher in der 
Regel die statistische Evidenz. Trotzdem kann die statistische Evidenz bei vor-
gegebenem Referenzwert und Signifikanzniveau auch bei niedrigen Fallzahlen 
hinreichend für weitere Schritte sein. Dies wurde entsprechend im Bericht er-
gänzt. 

Bevor der G-BA ein QS-Verfahren in den Regelbetrieb einsetzt, indem er eine 
Richtlinie oder eine Themenspezifische Bestimmung beschließt, ermittelt er 
zunächst die Aufwände im Rahmen der Bürokratiekostenermittlung nach § 5a 
Abs. 1 seiner Verfahrensordnung. Eine Evaluation des Verfahrens anhand der 
Ergebnisse z. B. bezüglich der Wirksamkeit des Verfahren ist im Rahmen des 
Bundesqualitätsberichts vorgesehen in Teil 1 § 20 DeQS-Richtlinie und kann 
darüber hinaus vom G-BA in den Themenspezifischen Bestimmungen verfah-
rensspezifisch beschlossen werden. 
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5.10 Berichtswesen 

Aufgrund der Länge der Psychotherapien über mehrere Jahre bemängelt ein Ver-
treter des Expertengremiums, dass Rückmeldeberichte nur alle zwei Jahre erstellt 
würden (STN Expertin/Experte). Eine andere stellungnahmeberechtigte Organisa-
tion schlägt im Sinne der Transparenz vor, dass bereits über das erste Erfassungs-
jahr ein „orientierender Zwischenbericht“ erstellt werden solle (GKV-SV, S. 19). Zu 
den rollierenden Auswertungen sollten zudem einfache Jahresauswertungen an 
die Leistungserbringer rückgemeldet werden (GKV-SV, S. 19). 

Quartalsweise Zwischenberichte wurden von zwei stellungnahmeberechtigten 
Organisationen für verzichtbar gehalten (PatV, S. 21; GKV-SV, S. 19). Von einer 
anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurden hingegen mindestens 
halbjährliche Zwischenberichte gefordert, um flexibles Agieren durch die Leis-
tungserbringer zu ermöglichen (KBV, S. 11). Von einer stellungnahmeberechtigte 
Organisation wurde das Berichtswesen insgesamt als aufwändig bezeichnet (BÄK, 
S. 19). 

IQTIG: Im Bericht wurde verdeutlicht, dass die Rückmelde- und Zwischenbe-
richte jährlich im Wechsel erfolgen und dabei Indikatorergebnisse jeweils über 
die beiden einzelnen Erfassungsjahre als auch über den vergangenen Zweijah-
reszeitraum (rollierende Auswertung) enthalten. Ein erster Zwischenbericht 
über das erste Erfassungsjahr wurde im Bericht in Abschnitt 7.6.1.1 eingefügt. 
Halbjährliche Zwischenberichte zur Rückmeldung an die Leistungserbringer 
sind grundsätzlich ebenso möglich wie quartalsweise Zwischenberichte, wer-
den vom IQTIG jedoch ebenso aufgrund des Aufwands nicht empfohlen. Das 
IQTIG hält das Berichtswesen für das QS-Verfahren Ambulante Psychotherapie 
mit jährlichen Berichten bei weitgehend automatisiertem Berichtswesen nicht 
für zu aufwändig im Vergleich zum Nutzen einer (Zwischen-)Rückmeldung, in-
wiefern bei einem Leistungserbringer Qualitätsziele erreicht wurden bzw. ein 
Stellungnahme zur Beurteilung eines etwaigen Qualitätsdefizits erforderlich 
ist.  

5.11 Verwendung von Sozialdaten 

Von einer stellungnehmenden Organisation wurde konstatiert, dass es sinnvolle 
Möglichkeiten gebe, Sozialdaten einzubeziehen (KBV, S. 4). Einerseits könnte da-
mit eine Risikoadjustierung ermöglicht werden, andererseits könnten auf daten-
sparsame Weise wichtige Daten zur zur Erleichterung der QS-Dokumentation er-
hoben werden (KBV, S. 4, 12): Eine stellungnehmende Institutionregt an, hierzu 
insbesondere Daten zu Medikamenten, stationären Aufenthalten und Facharzt-
konsultationen zu prüfen (KBV, S. 12). In der Realität hätten viele Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten schon die Erfahrung gemacht, dass den er-
krankten Menschen nicht bewusst sei, welche Angaben wichtig sind, wenn sie 
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nach Medikamenten gefragt würden und daher wichtige Informationen oft nicht 
an die Behandelnden weitergegeben würden (KBV, S. 12). Betroffene wüssten oft 
nicht, dass sie Medikamente erhalten, die die Therapie beeinflussen könnten oder 
unter in den Bereich der Psychopharmaka fielen (KBV, S. 12). Eine solche Medika-
tion könnte das Outcome einer Therapie erheblich beeinträchtigen. Weiterhin sei 
es auch möglich, dass Patientinnen und Patienten einen kurzen stationären Auf-
enthalt aus Scham verschwiegen oder nicht wollten, dass alle Behandelnden von-
einander wissen. Diese Informationen könne das QS-Verfahren mithilfe von Sozi-
aldaten einbeziehen (KBV, S. 12). Der Einsatz von Sozialdaten sollte durch das 
IQTIG erneut geprüft werden (KBV, S. 4). 

IQTIG: Sozialdaten bei den Krankenkassen erlauben es, den Behandlungsver-
lauf anhand von kodierten Informationen zu Diagnosen und Prozeduren sowie 
Arzneimitteln in die Qualitätsbewertungen einzubeziehen. Zudem fällt bei den 
Leistungserbringern kein zusätzlicher Dokumentationsaufwand an. (IQTIG 
2019) S.51 Das QS-Verfahren Ambulante Psychotherapie könnte daher von der 
Nutzung von Sozialdaten bei den Krankenkassen durchaus profitieren. So sieht 
auch der Auftrag des G-BA vor, dass das IQTIG Sozialdaten bei der Entwicklung 
in Betracht zieht (G-BA 2018), S. 3). Bereits in der Konzeptstudie des AQUA-
Instituts ist dargestellt worden, dass Sozialdaten bei den Krankenkassen für ein 
QS-Verfahren zur ambulanten Psychotherapie nur sehr eingeschränkt nutzbar 
wären (AQUA 2015). Im Rahmen des nun vorgelegten Berichts war eine Ent-
wicklung sozialdatenbasierter Indikatoren nicht möglich, da die entsprechen-
den GOPs unspezifisch sind und noch nicht in den verwendeten Sozialdaten 
vorlagen. Konkret treffen die für die ambulante psychotherapeutische Versor-
gung derzeit vorliegenden GOP die adressierten Inhalte der empfohlenen In-
dikatoren nicht oder nicht umfassend genug. Hinzu kommt, dass beispiels-
weise Informationen zu Medikation oder stationären Aufenthalt im Sinne der 
Indikatoren frühzeitig im Rahmen der psychotherapeutischen Behandlung 
dem Therapeuten bekannt sein sollen, das Erheben über Sozialdaten hätte 
zwingend die Folge, dass diese Informationen erst mit (jahre)langer Verzöge-
rung nach Behandlungsende vorlägen, was die Qualitätsziele der Prozessindi-
katoren verfehlen würde. 
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6 Machbarkeitsprüfung 

Von einer stellungnahmeberechtigte Organisation wurde es begrüßt, dass das In-
dikatorenset sehr gut mit den Empfelungen der BPtK kompatibel sei. Zum einen 
fördere es die Akzeptanz des Verfahrens und zum anderen würde es eine sehr 
gute Grundlage bilden, um Dokumentationen übergreifend zu nutzen und unnö-
tige Doppelungen zu vermeiden. Zudem werde die Fokussierung auf relevante 
Themen in der dokumentationsbasierten Indikatorenentwicklung begrüßt (KBV, 
S. 7). 

Die Durchführung einer Machbarkeitsprüfung wurde in den Stellungnahmen kon-
tovers diskutiert. Während sie von mehreren stellungnahmeberechtigten Organi-
sationen befürwortet wurde (KBV, S. 11; BÄK, S. 7 f.; DGPM, S. 3; DPR, S. 1, DGPT, 
S. 8; STN Expertin/Experte), wurde von einigen stellungnahmeberechtigten Orga-
nisation angemerkt, dass diese erst empfohlen sei, wenn die im Vorbericht ge-
stellten Grundsatzfragen nachvollziehbar beantwortet seien. Hierfür bedürfe es 
eine Überarbeitung des Vorberichts bzw. eine gezielte Nachbeauftragung des 
IQTIG (BVDM-BVDP, S. 3; DGPPN, S. 6). 

Es wurde zudem angemerkt, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt wer-
den müsse (DGPT, S. 8) oder im Rahmen eines RCT die Indikatoren auf Haupt- und 
Nebenwirkungen untersucht werden müssten. Dies betreffe vor allem die Relia-
bilität und Validität der Instrumente (DÄVT, S. 3). 

Von mehreren Stellungnehmenden wurde sich zu den inhaltlichen Schwerpunk-
ten der Machbarkeitsprüfung geäußert. So solle im Rahmen derer die Praktikabi-
lität der Datenfelder intensiv geprüft werden sowie unterschiedliche Versor-
gungskonstellationen in der Praxis untersucht werden. Des Weiteren sollten 
Musterrückmeldeberichte an die Leistungserbringer erfolgen, um ggf. Anpassun-
gen für das Fachgebiet vorzunehmen (BÄK, S. 7 f.). Zudem sollte mithilfe der 
Machbarkeitsprüfung die Referenzbereiche überprüft sowie die Verfahrensunab-
hängigkeit und Indikationsfreiheit sichergestellt werden (STN Expertin/Experte). 

Von mehreren stellungnahmeberechtigten Organisationen wurde sich zur Daten-
erhebung und Softwareumsetzung geäußert (KBV, S. 11; SG-DGSF, S. 1; DPR, S. 1). 
Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde „eine Machbarkeits-
prüfung zur Erprobung und Optimierung des Qualitätsindikatorensets sowie der 
Erhebungsinstrumente inklusive der Bereiche Auslösung und Datenfluss“ aus-
drücklich begrüßt. Der reale Aufwand sei allerdings nur abschätzbar, wenn in der 
Machbarkeitsprüfung die tatsächlich im Alltag genutzte Praxissoftware verwen-
det werden würde. Nur hiermit könne geklärt werden, wie viele Informationen 
tatsächlich aus der jeweiligen PVS übernommen werden könnten und ob die User 
Experience die Anwendung verbessern oder verschlechtern würde. Die Übertrag-
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barkeit der Ergebnisse auf die reale Versorgungssituation wäre mit der Anwen-
dung eines „Ideal-Programms“ mit nur max. 30 freiwillig teilnehmenden Leis-
tungserbringern, laut des Methodenpapiers des IQTIG, retrospektiv nicht gege-
ben. Es wurde daher ein ausreichender Erprobungszeitraum sowie eine 
begleitende Evaluation vor dem Regelbetrieb dringend empfohlen (KBV, S. 11). 
Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hinge-
wiesen, dass in diesem Kapitel die empfohlene Anbindung der QS an die Telema-
tik-Infrastruktur und Nutzung des KIM Dienstes nicht mehr erwähnt werde. Eine 
Voraussetzung hierfür wäre eine entsprechende Grundsatzentscheidung des G-
BA (BÄK, S. 8). Weiterhin wurde durch eine weitere stellungnahmeberechtigte Or-
ganisation angemerkt, dass der unterschiedliche Digitalisierungsgrad in psycho-
therapeutischen Praxen in der Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden sollte. 
Von einer digitalisierten und nicht-digitalisierten Struktur wird abgeraten, da dies 
vermutlich weniger wirtschaftlich sei (RKI, S. 1). 

Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, 
dass die Datenerhebung bei dem Leistungserbringer möglichst weitestgehend aus 
der Primärdokumentation erfolgen müsse und diese dann automatisiert in den 
Dokumentationsbogen übertragen werden müsse. Eine manuelle Datenerhebung 
würde das Risiko einer schlechten Datenqualität erhöhen (DPR, S. 1).  

IQTIG: Das IQTIG teilt die Einschätzung, dass eine Machbarkeitsprüfung ziel-
führend sein kann und nimmt die Anregungen dazu zur Kenntnis. 
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7 Risikoadjustierung 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation und einem Mitglied des Ex-
pertengremiums wurde darauf hingewiesen, dass es patientenseitige, diagnose- 
und verfahrensabhängiger Faktoren gebe, die den Therapieprozess stark beein-
flussen würden und daher zur Vergleichbarkeit der Leistungserbringer eine Risi-
koadjustierung notwendig wäre. Besonders Praxen mit dem Fokus auf Persönlich-
keitsstörungen könnte durch eine Risikoadjustierung und dem Risiko einer 
Patientenselektion zugunsten gerechter Vergleichswerte wirkungsvoll entgegen-
gewirkt werden (KBV, S. 4, 12; STN Expertin/Experte).  

IQTIG: Das IQTIG empfiehlt für die Indikatoren der fallbezogenen QS-Doku-
mentation derzeit ausschließlich Prozessindikatoren. Eine Risikoadjustierung 
ist für Ergebnisindikatoren verpflichtend vorzusehen. 

Von mehreren stellungnahmeberechtigten Organisationen wurden das IQTIG ge-
beten sich dazu zu äußern, ob das Gutachterverfahren in der psychotherapeuti-
schen Behandlung von Kindern und Jugendlichen bestehen bleibe und ob Grup-
pentherapie auch ohne externe Qualitätssicherung durchführbar bleiben (DGPM, 
S. 4; BPM, S. 4).  

IQTIG: Die Beantwortung dieser Fragen obliegt dem Gesetzgeber bzw. dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss. 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hingewiesen, 
dass es an einem Konzept bzw. Kriterien bezüglich der Zuschreibbarkeit der Ver-
antwortung zum Leistungserbringer fehle. Anhand dessen könnte entschieden 
werden, ob das Ergebnis „im Wesentlichen“ dem Leistungserbringer zugeschrie-
ben werden könne oder wie im Rahmen der Analyse und Qualitätsförderung da-
mit umgegangen werde. Eine zeitnahe Entwicklung sei besonders im Hinblick auf 
die Folgebeauftragung für Gruppentherapien notwendig, da hier noch komple-
xere Konstellationen von Leistungserbringern einbezogen werden können (GKV-
SV, S. 12). 

IQTIG: Das hier vorliegende Indikatorenset zielt ausschließlich auf die Psycho-
therapie im Einzelsetting, die von nur einem Leistungserbringer erbracht wer-
den darf, nimmt aber den Problemaufriss prospektiv zur Kenntnis. 
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8 Verbesserungspotenzial 

Von mehreren Stellungnahmeberechtigten wurde das Verbesserungspotenzial 
der Qualitätsmerkmale thematisiert. So sei es fraglich, ob mit dem QS-Verfahren 
eine Verbesserung der Versorgung erzielt werden könne, da mittels der Literatur-
recherche und Fokusgruppen des IQTIG kaum Hinweise auf ein Verbesserungspo-
tenzial gefunden werden konnten (BÄK, S. 17; DGPPN, S. 3; DKPM, S. 3; KBV, S. 5; 
DGPT, S. 2; BVDM/BVDP, S. 2; STN Expertin/Experte). Die Begründungen für den 
Indikator würden sich überwiegend auf die Fokusgruppenerkenntnisse beziehen 
und daher erscheine es insgsamt unklar, ob und in welchen Umfang ein Verbes-
serungspotenzial bestehe (BPtK, S. 15). 

Von einer weiteren stellungnehmenden Person stammt der Hinweis, dass deut-
lich gemacht werden sollte, dass das beschriebene Verbesserungspotenzial sich 
nicht aus Studienergebnissen ableiten ließ und es darüber hinaus nur durch prak-
tische Anwendung des QS-Verfahrens herauszustellen sei (STN Expertin/Experte). 
In einer Stellungnahme wurde weitergehend ausgeführt, dass zur Qualitätsförde-
rung und Rechtfertigung zur Durchführung eines QS-Verfahrens ein Qualitätspo-
tenzial sicher vorliegen müsse (KBV, S. 7). Von zwei stellungnahmeberechtigten 
Organisation wurde gefordert, dass die Einführung des QS-Verfahrens aufgrund-
dessen mit einer wissenschaftlichen Begleitforschung verbunden sein sollte 
(DKPM, S. 3; KBV, S. 7). Durch ein Mitglied des Expertengremiums wurde vorge-
schlagen, dass QS-Verfahren zunächst als Pilotstudie zur Identifikation der Ver-
besserungspotenziale zu erproben (STN Expertin/Experte). 

IQTIG: Das IQTIG hat dies bereits im Vorbericht transparent gemacht und u.a. 
formuliert: 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass zwar Literatur zu den Wirkfaktoren vorliegt 
bzw. dazu, welche Faktoren das Outcome einer Psychotherapie beeinflussen, 
jedoch für den deutschen Versorgungskontext Studien und Daten zum konkre-
ten Versorgungsgeschehen bzw. zu Versorgungsdefiziten (jenseits des Zu-
gangsproblems) weitestgehend fehlen. Dies erschwert die Quantifizierung zu 
erwartender Verbesserungspotenziale erheblich. Ebenfalls nicht möglich zum 
jetzigen Zeitpunkt ist eine Schätzung, wie hoch der Anteil der Einrichtungen 
sein wird, die ggf. vom Referenzbereich abweichen werden. Hierzu können frü-
hestens nach Abschluss einer Machbarkeitsprüfung oder ersten regelhaften 
Datenerhebungen Aussagen gemacht werden. 



QS-Verfahren zur ambulanten Psychotherapie Würdigung der Stellungnahmen zum Vorbericht 

© IQTIG 2021 81 

9 Umgang mit Kurzzeittherapien 

Von mehreren Stellungnehmenden wurde Kurzzeittherapien im Rahmen des QS-
Verfahrens thematisiert (KBV, S. 7; STN Expertin/Experte). Von Mitgliedern des 
Expertengremiums wurde kritisiert, dass der Umfang des Indikatorsets insbeson-
dere bei Kurzzeittherapien unverhältnismäßig hoch sei und reduziert werden 
sollte (STN Expertin/Experte). Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation 
wurde darauf hingewiesen, dass insbesondere bei Kurzzeittherapien, die häufig 
nicht länger als 5 Sitzungen betragen, „[...] durch das ausführliche und wieder-
holte Ansprechen aller [behandlungsrelevanten] Dimensionen ein nicht angemes-
sener Fokus gelegt werden“ würde (KBV, S. 7). Von einer stellungnahmeberech-
tigten Organisation wurde hinterfragt, wie mit Patientinnen und Patienten 
umgegangen werden solle, die unter einer kurzfristigen passageren Störung lei-
den würden. Sollten die Prozesse der Kurzzeittherapie und Langzeittherapie ge-
nauso abgebildet werden (DÄVT, S. 2). 

IQTIG: Das IQTIG empfiehlt die Indikatoren für den Einsatz sowohl in der Kurz- 
als auch Langzeittherapie. Eine Prüfung, wie mit extrem kurzen Therapien (i.S. 
einer „Mindestverweildauer“) ggf. umzugehen ist, kann frühestens im Rahmen 
einer Machbarkeitsprüfung erfolgen. 
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10 Gutachterverfahren und Qualitätssicherung 

In einer Stellungnahme wurde erklärt, dass sowohl die Studie von Wittmann et al. 
(2011) als auch die fundierte Psychotherapie-Ausbildung in Deutschland darauf 
hinwiesen, dass das Gutachterverfahren nicht unverzichtbar sei. Das entwickelte 
QS-Verfahren entspreche dieser Auffassung indem es viele, wenn auch nicht alle, 
wesentlichen Aspekte einer qualitativ hochwertigen Behandlung adressiere. Es 
werde jedoch nicht als effizient angesehen, das Gutachterverfahren durch ein so 
umfassendes QS-Instrument zu ersetzen (STN Expertin/Experte). 

Von mehreren Stellungnehmenden wurde kritisiert, dass im Vorbericht nicht aus-
reichend thematisiert worden sei, dass QS-Verfahren das etablierte Antrags- und 
Gutachterverfahren ablösen solle. Es werde die Gefahr gesehen, dass das Quali-
tätsniveau der Psychotherapie durch den Wegfall des Gutachterverfahrens ge-
senkt werden würde. Das IQTIG wird aufgefordert sich zu dieser Problematik lö-
sungsorientiert zu äußern (DGPPN, S. 3 f.; DGPM, S. 3 f.; DKPM, S. 3 f.; BPM, S. 3 
f.; STN Expertin/Experte). 

Laut einer Stellungnahme sei es besorgniserregend, dass das Gutachterverfahren 
durch das entwickelte QS-Instrument zu ersetzen sei. Die mit dem Verfahren ge-
lieferten Daten würden keine belastbare Basis für Allokationsentscheidungen bie-
ten und die Rechtssicherheit der Leistungserbringer gegenüber den Krankenkas-
sen werde fraglich sein. Dies sei bei der Richtlinienentwicklung zu berücksichtigen 
(SG/DGSF, S. 2). 

IQTIG: Die Implementierung eines QS-Verfahrens und die Ablösung des Gut-
achterverfahrens sind durch den Gesetzgeber im SGB V geregelt. 

Zusätzlich wird auf Abschnitt 2.6 des Berichts „Ambulante psychotherapeuti-
sche Versorgung gesetzlich Krankenversicherter – Konzeptskizze für ein Quali-
tätssicherungsverfahren“ des AQUA-Instituts von 2015 verwiesen. 

In mehreren Stellungnahmen wurde ausgeführt, dass es fraglich sei wie die Qua-
litätssicherung für die Behandlung von Erwachsenen in Gruppentherapie und von 
Kindern und Jugendlichen aussehen werde. Das IQTIG sollte Stellung zu den Fra-
gen nehmen, ob es in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie weiterhin ein 
Gutachterverfahren und in der Gruppentherapie Behandlungen ohne Qualitätssi-
cherung geben werde (DGPPN, S. 4; DGPM, S. 4; DKPM, S. 4; BPM, S. 4). 

IQTIG: Die hier angesprochenen Fragen liegen nicht im Kompetenzbereich des 
IQTIG. 
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11 Nutzen des QS-Verfahrens 

Von mehreren stellungnahmeberechtigten Organisationen wurde der Nutzen und 
die Notwendigkeit des QS-Verfahrens kontrovers diskutiert. So wurden die exter-
nen QS-Maßnahmen im Rahmen der ambulaten Psychotherapie in einigen Stel-
lungnahmen grundsätzlich begrüßt (DGPPN, S. 1; DKPM, S. 2; BPM, S. 2; DGPM, S. 
2; DPR, 1; OPK, S. 11). Diese könnten einen Gewinn in der Versorgung darstellen, 
da sie die Transparenz des Leistungsgeschehen sowie die Patientensicherheit er-
höhen würden (DGPPN, S. 1; DKPM, S. 2; BPM, S. 2; DGPM, S. 2). Von einer stel-
lungnahmeberechtigten Organisation wurde darauf hingewiesen, dass es wichtig 
sei, in der QS den Fokus weder zu sehr auf Prozesse, noch auf eindimensionale 
Ergebnisse zu richten, da dies nicht der realen psychotherapeutischen Versor-
gungssituation entspreche und nicht zum und nicht zum gewünschten Ergebnis 
führen würde. Es würden bereits bewährte Methoden zur QS und Qualitätsent-
wicklung innerhalb der Professionen vorliegen, wie bespielsweise die Verpflich-
tung zu kontinuierlichen Fortbildungen. Dennoch sei es unabdingbar, dass die QS-
Instrumente weiterentwickelt werden würden, um „[...] systematische Fehler-
quellen auch außerhalb des psychotherapeutischen Prozesses zu benennen und 
zu beheben.“ Das vorliegende QS-Verfahren sei hier ein erster Schritt (OPK, S. 11). 

Von mehreren stellungnahmeberechtigten Organisationen sowie Mitgliedern des 
Expertengremiums wurde Kritik an dem geplanten QS-Verfahren geäußert (DÄVT, 
S. 1, 3; DGPT, S. 1, S. 7; STN Expertin/Experte) Von einer stellungnahmeberechtig-
ten Organisation wurde darauf hingewiesen, dass die geplanten Maßnahmen 
nicht nachvollziehbar und nicht verhältnismäßig seien. Der gesetzliche Auftrag sei 
auch anders zu erfüllen. Es wurde von der Realisierung des QS-Verfahrens abge-
raten, da große Zweifel daran bestehen würden, dass dieses einen Zugewinn zu 
den bisherigen QS-Maßnahmen darstelle (DÄVT, S. 1, 3). Von einer anderen stel-
lungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass der durch das QS-
Verfahren entstehende Aufwand unverhältnismäßig groß sei. Es wurden zudem 
die Fragen aufgeworfen, für wen diese große Datensammlung von Nutzen ist und 
ob sie der Qualitätsverbesserung oder eher der Kontrolle nutzen würden (DGPT, 
S.7). Von einer weiteren stellungnahmeberechtigten Organisation sowie einem 
Mitglied des Expertengremiums wurde darauf hingewiesen, dass ein Qualitätszu-
wachs durch das QS-Verfahren nicht erkennbar und es generell fraglich sei, ob es 
überhaupt möglich sei, „[...] ein sinnvolles verfahrensübergreifendes Qualitätssi-
cherungsverfahren zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung gesetz-
lich Krankenversicherter zu entwickeln, dass der Qualitätsentwicklung dient“ 
(DGPT, S. 1; STN Expertin/Experte). Von mehreren Mitgliedern des Expertengre-
miums wurde angemerkt, dass die QS-Logik in die therapeutischen Abläufe ein-
greifen würde. Es enstehe ein hoher Dokumentationsaufwand, da nicht mehr do-
kumentiert werde, um die Behandlung zu unterstützen, sondern um sich 
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abzusichern. Weiterhin könne durch das quantitative Erfassen von 77 Datenfel-
dern durch die Vielfalt der Praxen und Patientenklientel sowie Störungsbildern 
nicht zwischen „guten“ und „schlechten“ Kolleginnen und Kollegen unterschieden 
werden. Das QS-Verfahren werde mit der Definition der Referenzbereiche und 
deren Konsequenzen einen direkten Einfluss darauf haben, wie Therapien durch-
geführt werden. Das QS-Verfahren könnte tatsächlich die Therapien verbessern, 
wenn es diese Vorgaben nicht gebe (STN Expertin/Experte). 
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12 Patientenbefragung 

Von einer stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass die 
Patientenbefragung eine zentrale Bedeutung im Rahmen des QS-Verfahrens 
habe, welches durch die Zuordnung der selektierten Qualitätsaspekte zu den Da-
tenquellen des QS-Verfahrens begründet wurde. Es wurde begrüßt, dass eine 
wechselseitige Ergänzung inhaltlich ausgesprochen sinnvoll sei (OPK, S. 3). Da die 
Indikatoren der Patientenbefragung nicht bekannt seien, kann das Gesamtindika-
torenset aber nicht abschließend beurteilt werden (KBV, S. 3; DGPT, S. 2; DGPPN, 
S. 2, 5; OPK, S. 3; STN Expertin/Experte). Von einer stellungnahmeberechtigten 
Organisation wurde darauf hin gewiesen, dass dies wünschenswert gewesen 
wäre, da die Entwicklung der Patientenbefragung im August 2021 abgeschlossen 
werden soll und dementsprechend die Indikatoren vermutlich annähernd fest-
stünden. Von einer weiteren stellungnahmeberechtigten Organisation wurde 
ausgeführt, dass durch das fragmentierte Vorgehen des IQTIG zu keinem Zeit-
punkt das vollständige QS-Verfahren betrachtet werden könne und wesentliche 
Elemente des gesamten Verfahrens, wie das vollständige Indikatorset, dem G-BA 
erst mit dem Abschlussbericht der Patientenbefragung vorliegen werden (KBV). 
Von mehreren Stellungnehmenden wurde daher gefordert, ein erneutes Beteili-
gungsverfahren nach dem Vorliegen beider Abschlussberichte zu ermöglichen, da 
dies unumgänglich sei (KBV, S. 3; DGPT, S. 8; DGPM, S. 2; DKPM, S. 2; BPM, S. 2) 
bzw. integrierte Berichte vorzusehen, um die Interaktion besser beurteilen zu 
können (OPK, S. 3). Von einer anderen stellungnahmeberechtigten Organisation 
wurde angemerkt, dass auch eine Gesamtaussage zum QS-Verfahren erst möglich 
sei, wenn das Instrument der Patientenbefragung sowie die Entwicklungsergeb-
nisse geplanter weiterer Folgebeauftragungen des G-BA abschließend vorliegen 
(BÄK, S. 19).  

IQTIG: Der Zeitpunkt der Beteiligungsverfahren sowohl für den Zwischenbe-
richt zur Entwicklung der Patientenbefragung als auch für den Vorbericht zur 
Entwicklung der dokumentationsbasierten Indikatoren entspricht den „Me-
thodischen Grundlagen V1.1“ des IQTIG (IQTIG 2019). 

Da die Anmerkungen der Stellungnehmenden nachvollzogen werden können, 
prüft das IQTIG die Möglichkeit einer zusammenfassenden Darstellung des ge-
samten Indikatorensets im Abschlussbericht zur Entwicklung der Patientenbe-
fragung. 

Die Patientenbefragung als Teil des QS-Verfahrens wurde in den Stellungnahmen 
teilweise kontrovers diskutiert. Einerseits wurde von einer stellungnahmeberech-
tigten Organisation die Einbeziehung der Patientenbefragung in das QS-Verfahren 
als gleichberechtigte Methode ausdrücklich begrüßt (PatV, S. 5). Von einer ande-
ren stellungnahmeberechtigten Organisation wurde angemerkt, dass in dem 
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künftigen QS-Verfahren der Patientenbefragung eine „[…] bedeutendere Rolle 
hinsichtlich der Herstellung von Transparenz und der Qualitätsförderung zukom-
men wird, im Verhältnis zu den klassischen dokumentationsbasierten/selbstbe-
richteten Indikatoren der Leistungserbringer […]“ und somit „[...] wichtige, pati-
entenrelevante Prozess- und Ergebnisparameter durch erwartbar valide 
Indikatoren“ abdecken werde (GKV-SV, S. 4). 

Andererseits wurde von einer anderen Stellungnahmeberechtigten darauf hin ge-
wiesen, dass aus methodischer Sicht Indikatoren aus einer Patientenbefragung 
ausschließlich für das interne Qualitätsmanagement der Einrichtungen in das QS-
Verfahren aufgenommen werden könnten, da die Anforderungen an einen Qua-
litätsindikator auch laut des Methodenpapiers des IQTIG nicht erfüllt werden 
könnten (KBV, S. 10). Von zwei weiteren stellungnahmeberechtigten Organisation 
wurde dazu geraten, „die generierten Daten der gesetzlichen QS anhand der Pa-
tientenbefragung zu validieren, teilweise durch Ergebnisindikatoren zu ergänzen 
und zur Erforschung und Sicherstellung der psychotherapeutischen Versorgung 
einzusetzen“ (SG/DGSF, S. 1).  

IQTIG: Im Ergebnis der Konzeptstudie wurde die Entwicklung einer Patienten-
befragung für das QS-Verfahren Ambulante Psychotherapie ausdrücklich emp-
fohlen (IQTIG 2019) und nachfolgend auch durch den G-BA beauftragt. 

Einige Anmerkungen in den Stellungnahmen zielen grundsätzlich auf die Ent-
wicklung von Patientenbefragungen bzw. auf Fragen der Umsetzung von Pati-
entenbefragungen als Instrumente der externen Qualitätssicherung ab. Dies-
bezüglich wird darauf hingewiesen, dass die „Methodischen Grundlagen“ des 
IQTIG kontinuierlich weiterentwickelt werden, wobei vor der Veröffentlichung 
aktualisierter Versionen jeweils separate Stellungnahmeverfahren durchge-
führt werden. Die „Methodischen Grundlagen“ (IQTIG 2019) stellen die wis-
senschaftlichen Arbeitsgrundlagen des IQTIG als fachlich unabhängiges, wis-
senschaftliches Institut nach § 137a SGB V dar. Sie umfassen die Methoden der 
Entwicklung, Weiterentwicklung und Durchführung von QS-Verfahren im Auf-
trag des G-BA. Auch die Entwicklung der Patientenbefragung für das QS-Ver-
fahren Ambulante Psychotherapie wird auftragsgemäß in Übereinstimmung 
mit den „Methodischen Grundlagen“ des IQTIG durchgeführt.  
 
Der Abschlussbericht zur Entwicklung der Patientenbefragung, wird am 15. De-
zember 2021 dem G-BA übermittelt. 
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